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ZUSAMMENFASSUNG 

Die gegenständliche Vorlage dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1151 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Ver-
fahren im Gesellschaftsrecht (sogenannte Digitalisierungsrichtlinie). 

Die Richtlinie ist Teil des von der EU-Kommission im April 2018 vorgelegten «Com-
pany Law Package» und hat insbesondere die Online-Gründung von Kapitalgesell-
schaften sowie die Online-Errichtung von Zweigniederlassungen zum Gegenstand. 
In diesem Zusammenhang wird die sogenannte Gesellschaftsrechtsrichtlinie (EU) 
2017/1132 durch die Digitalisierungsrichtlinie (EU) 2019/1151 ergänzt und abge-
ändert.  

Bisher umfasste das europäische Gesellschaftsrecht nur einzelne Digitalisierungs-
elemente, wie etwa die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Informationen über Ka-
pitalgesellschaften, die in Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregistern erfasst 
sind, online zugänglich zu machen. Bestimmte andere digitale Verfahren, wie bei-
spielsweise die Online-Eintragung von Gesellschaften, wurde hingegen bisher vom 
europäischen Recht überhaupt nicht und von nationalen Rechtsordnungen nur in 
einzelnen Mitgliedstaaten erfasst. 

Die Richtlinie (EU) 2019/1151 ergänzt die bestehenden und im liechtensteinischen 
Recht bereits umgesetzten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2017/1132 in ver-
schiedenen Punkten und dient insgesamt dem Zweck, durch den Einsatz digitaler 
Instrumente und Verfahren die Gründung von Gesellschaften und die Errichtung 
von Zweigniederlassungen europaweit grenzüberschreitend zu vereinfachen; dies 
vor allem, um die Gründungs- und Eintragungsverfahren im Hinblick auf Kosten 
und Zeit effizienter zu gestalten. Es soll dabei neben einer einfacheren, rascheren 
und effizienteren Gründung von Gesellschaften auch die Bereitstellung von umfas-
senderen, barrierefreien Informationen sowie auch eine effektivere Miss-
brauchsbekämpfung gewährleistet werden. Zugleich sollen die bestehenden ge-
sellschaftsrechtlichen Prinzipien der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. 

Neben der Möglichkeit zur vollständigen digitalen Gründung von Gesellschaften 
und zur Errichtung von Zweigniederlassungen sowie generell der Möglichkeit zur 
elektronischen Anmeldung von Eintragungen, Änderungen und Löschungen im 



6 

Handelsregister soll mit der gegenständlichen Vorlage auch die digitale Beurkun-
dung und Beglaubigung vorgesehen werden. Zudem sollen Bestimmungen einge-
führt werden, um Personen unter bestimmten Voraussetzungen von der Über-
nahme der Funktion als Mitglied der Verwaltung von Verbandspersonen und Treu-
unternehmen auszuschliessen. Schliesslich soll der grenzüberschreitende Informa-
tionsaustausch über das Europäische System der Registervernetzung erweitert 
werden. 

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1151 soll mit der gegenständlichen Vor-
lage durch Teilrevision des Personen- und Gesellschaftsrechts und des Notariats-
gesetzes sowie durch Ergänzungen in der Rechtssicherungs-Ordnung und im E-
Government-Gesetz erfolgen. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Infrastruktur und Justiz 

BETROFFENE STELLEN 

Amt für Justiz 
Amt für Informatik 
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Vaduz, 30. August 2022 

LNR 2022-1272 

P 

1. AUSGANGSLAGE 

1.1 Richtlinie (EU) 2019/1151 

Die Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/11321 im Hinblick auf den Ein-

satz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht (nachfolgend 

«Richtlinie») wurde am 18. April 2019 vom Europäischen Parlament beschlossen, 

vom Rat am 13. Juni 2019 angenommen und am 11. Juli 2019 im Europäischen 

Amtsblatt publiziert. Die Richtlinie war in der Europäischen Union (EU) bis zum 

1. August 2021 umzusetzen.  

Für die EWR/EFTA-Staaten gilt als Umsetzungsfrist das Datum des Inkrafttretens 

des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Übernahme der gegen-

ständlichen Richtlinie in das EWR-Abkommen.  

Angesichts der Komplexität der Änderungen an den nationalen Systemen, die er-

forderlich sind, um den Bestimmungen dieser Richtlinie nachzukommen, und der 

Schaffung der Infrastruktur für die Verwendung digitaler Werkzeuge und Verfah-

ren auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts, haben die EU-Staaten sowie die 

EWR/EFTA-Staaten, die bei der Umsetzung der Richtlinie auf besondere Schwie-

rigkeiten stossen, Anspruch auf eine Verlängerung der Umsetzungsfrist um bis zu 

einem Jahr. Sollte einer der EWR/EFTA-Staaten von der Möglichkeit der 

                                                      
1  Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über be-

stimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.06.2017, S. 46). 
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Verlängerung der Umsetzungsfrist Gebrauch machen, so ist der Antrag auf Verlän-

gerung bei der EFTA-Überwachungsbehörde einzureichen. Es sind objektive 

Gründe für den Antrag auf Verlängerung anzugeben. Liechtenstein wird voraus-

sichtlich einen solchen Antrag auf Verlängerung der Umsetzungsfrist stellen. 

Die Art. 13i und Art. 13j Abs. 2 und Art. 16 Abs. 6 der Richtlinie sind in der EU bis 

zum 1. August 2023 umzusetzen. Die EWR/EFTA-Staaten haben die genannten Ar-

tikel zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-

samen EWR-Ausschusses zur Übernahme der gegenständlichen Richtlinie in das 

EWR-Abkommen umzusetzen. 

Die Kommission unterstrich bereits in ihren Mitteilungen «Strategie für einen di-

gitalen Binnenmarkt für Europa» und «EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020: 

Beschleunigung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung», welche Rolle die 

öffentlichen Verwaltungen spielen, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Tä-

tigkeit aufzunehmen, online geschäftlich tätig zu sein und über die Grenzen hinaus 

zu expandieren. Im «EU-eGovernment-Aktionsplan» wurde insbesondere die Be-

deutung der Verbesserung des Einsatzes digitaler Werkzeuge für die Erfüllung ge-

sellschaftsrechtlicher Anforderungen anerkannt (vgl. Erwägungsgrund 6 der Richt-

linie). 

Bisher umfasste das europäische Gesellschaftsrecht nur einzelne Digitalisierungs-

elemente, wie beispielsweise die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Informatio-

nen über Kapitalgesellschaften, die in Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregis-

tern erfasst sind, online zugänglich zu machen. Andere digitale Verfahren, wie bei-

spielsweise die Online-Eintragung von Gesellschaften, wurden bis anhin vom eu-

ropäischen Gesellschaftsrecht überhaupt nicht erfasst. Dementsprechend sind in 

manchen Mitgliedstaaten zur Eintragung von Gesellschaften und zur Einreichung 

von Änderungen nur Verfahren mit physischer Anwesenheit zulässig, in anderen 
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sowohl solche als auch Online-Verfahren, in anderen wiederum nur Online-Ver-

fahren. 

Ziel der Richtlinie ist insbesondere die Bereitstellung digitaler Lösungen, um durch 

Gründung einer Gesellschaft oder Errichtung einer Zweigniederlassung wirtschaft-

liche Aktivitäten einfacher, rascher und mit Blick auf Kosten und Zeit effizienter 

einleiten zu können (vgl. Erwägungsgrund 2 der Richtlinie). So sieht die Richtlinie 

die Schaffung eines vollständigen Online-Verfahrens zur Gründung von Gesell-

schaften und Errichtung von Zweigniederlassungen sowie zur Einreichung von Ur-

kunden und Informationen zu Änderungen bei bestehenden Gesellschaften vor. 

Zusammengefasst soll es während des gesamten Lebenszyklus einer Gesellschaft 

möglich sein, Urkunden und Informationen bei den nationalen Registern vollstän-

dig online einzureichen (vgl. Erwägungsgrund 26 der Richtlinie). 

Bestehende gesellschaftsrechtliche Traditionen der Mitgliedstaaten sollen jedoch 

beibehalten werden können, indem den Mitgliedstaaten Flexibilität bei der Art 

und Weise zugestanden wird, wie sie ein vollständig funktionierendes System zur 

Gründung von Gesellschaften, zur Errichtung von Zweigniederlassungen und zur 

Einreichung von Urkunden und Informationen gewährleisten; dies gilt insbeson-

dere auch in Bezug auf die Rolle von Notaren (vgl. Erwägungsgrund 19 der Richtli-

nie). 

Um die Kosten und den Verwaltungsaufwand sowie die Verfahrensdauer für die 

Gesellschaften zu senken, soll im Bereich des Gesellschaftsrechts zudem der 

Grundsatz der einmaligen Erfassung angewendet werden. Dieser Grundsatz bringt 

mit sich, dass von den Gesellschaften nicht verlangt wird, den Behörden ein und 

dieselbe Information mehrmals vorzulegen. Dies soll auch für Gesellschaften gel-

ten, die Zweigniederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat eintragen möchten 

(vgl. Erwägungsgründe 28 und 33 der Richtlinie). 
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Zur Stärkung des Vertrauens haben die Mitgliedstaaten im Rahmen der Online-

Verfahren zu gewährleisten, dass eine sichere elektronische Identifizierung sowie 

die Inanspruchnahme von Vertrauensdiensten sowohl inländischen Nutzern als 

auch Nutzern aus anderen EWR-Mitgliedstaaten möglich sind. Um ein hohes Mass 

an Vertrauen in grenzüberschreitenden Fällen sicherzustellen, sollen nur elektro-

nische Identifizierungsmittel anerkannt werden, die Art. 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 910/20142 entsprechen (vgl. Erwägungsgrund 10 der Richtlinie). 

Um den Schutz aller Personen sicherzustellen, die mit Gesellschaften interagieren, 

müssen die Mitgliedstaaten zudem in der Lage sein, betrügerisches und anderwei-

tig missbräuchliches Verhalten zu verhindern, indem sie die Ernennung einer Per-

son zum Geschäftsführer3 einer Gesellschaft in bestimmten Fällen ablehnen, wo-

bei auch die von anderen Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen berück-

sichtigt werden, sofern dies im nationalen Recht vorgesehen ist. Die zuständigen 

Behörden müssen daher die Möglichkeit zur Prüfung haben, ob den Personen, die 

als Geschäftsführer ernannt werden sollen, nicht die Ausübung der Tätigkeit als 

Geschäftsführer untersagt ist. Die Informationen sollen über das Europäische Sys-

tem der Registervernetzung bereitgestellt bzw. erlangt werden können (vgl. Erwä-

gungsgründe 23 und 24 der Richtlinie). 

Ausserdem sollen die Mitgliedstaaten Personen, die eine Gesellschaft gründen o-

der eine Zweigniederlassung eintragen möchten, unterstützen, indem sie Muster-

vorlagen und bestimmte nutzerfreundlich gestaltete Informationen über die Ver-

fahren und Anforderungen für die Gründung und die Eintragung von Zweignieder-

lassungen sowie die Einreichung von Urkunden und Dokumenten, Bestimmungen 

                                                      
2  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.08.2014, S. 73) 

3  Zur Definition von «Geschäftsführer» vgl. die Erläuterungen zu Art. 180b PGR. 
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über die Disqualifikation von Geschäftsführern sowie eine Übersicht über die Be-

fugnisse und Zuständigkeiten der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

über die Webseite der zuständigen Behörden, die über das zentrale digitale Zu-

gangstor und gegebenenfalls über das E-Justiz-Portal zugänglich sind, zur Verfü-

gung stellen (vgl. Erwägungsgrund 14 der Richtlinie).  

Schliesslich hat das Online-Gründungsverfahren innerhalb von fünf Tagen abge-

schlossen zu sein, vorausgesetzt, dass es sich bei der antragstellenden Person um 

eine natürliche Person handelt und ausschliesslich Musterdokumente verwendet 

werden. In anderen Fällen darf das Verfahren nicht länger als zehn Arbeitstage 

dauern. Das Errichtungsverfahren für Zweigniederlassungen muss innerhalb eines 

Zeitraumes von zehn Arbeitstagen abgeschlossen sein. 

Im Interesse der Transparenz und des Schutzes der Interessen von Arbeitnehmen-

den, Gläubigern und Minderheitsgesellschaftern sowie zur Förderung des Vertrau-

ens bei (grenzüberschreitenden) Unternehmenstransaktionen ist es ausserdem 

wichtig, dass Investoren, Interessenträger, Geschäftspartner und Behörden einen 

einfachen Zugang zu Informationen über Gesellschaften haben. Damit diese Infor-

mationen besser zugänglich sind, sollen vermehrt Informationen kostenlos in allen 

Mitgliedstaaten verfügbar sein. Zudem sollen die Gebühren für die Beschaffung 

von Kopien von Urkunden und Informationen angemessen sein und die entspre-

chenden Verwaltungskosten nicht übersteigen (vgl. Erwägungsgrund 30 der Richt-

linie). 

Damit die von den nationalen Registern gespeicherten Informationen leichter auf-

gefunden werden und mit anderen Systemen ausgetauscht werden können, sollen 

die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass alle Urkunden und Informationen, die im 

Rahmen der Online-Verfahren bereitgestellt werden, in maschinenlesbarem und 

durchsuchbarem Format oder als strukturierte Daten gespeichert werden können 

(vgl. Erwägungsgrund 27 der Richtlinie). 
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1.2 Durchführungsverordnung (EU) 2021/10424 

Gestützt auf die Richtlinie (EU) 2017/1132, insbesondere die Art. 13i Abs. 5 und 

Art. 24, hat die Kommission die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1042 vom 

18. Juni 2021 mit Durchführungsbestimmungen in Bezug auf technische Spezifika-

tionen und Verfahren für das System der Registervernetzung und zur Aufhebung 

der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 der Kommission5 (nachfolgend 

«Durchführungsverordnung») erlassen.  

Die Durchführungsverordnung zielt darauf ab, technische Spezifikationen festzu-

legen, in denen die Verfahren des Informationsaustausches zwischen dem Regis-

ter der Gesellschaft und dem Register der Zweigniederlassung definiert sind, für 

den Fall, dass eine Zweigniederlassung errichtet oder aufgehoben wird oder sich 

die Daten und Informationen der Gesellschaft ändern (vgl. Erwägungsgrund 2 der 

Durchführungsverordnung). Zudem werden für den Austausch von Informationen 

über «disqualifizierte» Geschäftsführer (siehe Punkt 2.4) detaillierte Modalitäten 

und technische Einzelheiten festgelegt, um einen wirksamen, effizienten und ra-

schen Informationsaustausch sicherzustellen (vgl. Erwägungsgrund 5 der Durch-

führungsverordnung). Zur Gewährleistung von Klarheit und Rechtssicherheit wer-

den ausserdem alle Verfahren und technischen Spezifikationen für das in der 

Richtlinie (EU) 2017/1132 geforderte System der Registervernetzung in einer ein-

zigen Durchführungsverordnung zusammengefasst, weshalb die 

                                                      
4  Durchführungsverordnung (EU) 2021/1042 der Kommission vom 18. Juni 2021 mit Durchführungsbe-

stimmungen zur Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
technische Spezifikationen und Verfahren für das System der Registervernetzung und zur Aufhebung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 der Kommission (ABl. L 225 vom 25.06.2021, S. 7). 

5  Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 der Kommission vom 17. Dezember 2020 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf technische Spezifikationen und Verfahren für das System der Registervernetzung und zur Aufhe-
bung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission (ABl. L 439 vom 29.12.2020, S. 1). 
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Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 aufgehoben wird und die Bestimmun-

gen in die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1042 aufgenommen werden. 

Die Durchführungsverordnung muss nicht umgesetzt werden, sie ist in den EWR-

Mitgliedstaaten direkt anwendbar. 

1.3 Digitale Agenda Liechtenstein6 

Im Rahmen des Regierungsprogramms 2017-2019 hat sich die Regierung entschie-

den, eine Digitale Agenda für Liechtenstein zu entwickeln. Die Digitale Agenda be-

inhaltet Handlungsfelder, welche darauf abzielen, dass durch digitale Transforma-

tion und das aktive Nutzen von Trends und neuen Technologien privater Wohl-

stand sowie die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der liechtensteinischen Wirt-

schaft weiter gesichert werden können.  

Gemäss der Begründung zur Digitalen Agenda durchdringt der digitale Wandel 

auch den öffentlichen Sektor. Unter dem Begriff E-Government werden die digi-

tale Verwaltung und deren Angebote beschrieben. Eine der Pflichten des Staates 

sei es, für Gesellschaft und Wirtschaft einfache und sichere Kommunikations- und 

Interaktionsmöglichkeiten anzubieten, um bestehende Hürden für Fortschritt und 

Innovation zu verhindern. Die digitalen Angebote der Verwaltung sollen die An-

siedlung und den Betrieb von Unternehmen markant erleichtern und beschleuni-

gen. 

Die Ziele der mit der gegenständlichen Vorlage umzusetzenden Richtlinie decken 

sich somit mit den Zielen der Digitalen Agenda der Regierung vom März 2019; mit 

anderen Worten wird mit der Umsetzung der Richtlinie ein grosser Schritt in 

                                                      
6  Digitale Agenda Liechtenstein (März 2019): https://www.regierung.li/files/attachments/ikr-Digi-

taleAgendaFL-A4-Einzelseiten-200dpi.pdf?t=637951964578512699. 
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Richtung Erreichung der Ziele der Digitalen Agenda, insbesondere was gesell-

schafts- und handelsregisterrechtliche Themen betrifft, gesetzt. 

1.4 E-Government-Gesetz 

Im Dezember 2011 ist in Liechtenstein das E-Government-Gesetz (E-GovG)7 in 

Kraft getreten. Das E-Government-Gesetz regelt den elektronischen Geschäftsver-

kehr zwischen Behörden sowie zwischen Behörden und Personen. Das E-Govern-

ment-Gesetz dient vor allem der Förderung rechtserheblicher elektronischer Kom-

munikation sowie der Sicherstellung einer effizienten und wirtschaftlichen Ver-

waltungstätigkeit durch den Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel sowie 

der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014.8 

Das E-Government-Gesetz sieht bereits zahlreiche Bestimmungen vor, welche Vo-

raussetzung für die Umsetzung der Richtlinie sind. So ist beispielsweise in Art. 6c 

E-GovG vorgesehen, dass von der Liechtensteinischen Landesverwaltung Online-

Serviceportale eingerichtet und betrieben werden und die Behörden an der tech-

nischen und inhaltlichen Pflege dieser Serviceportale mitzuwirken haben. Insbe-

sondere aber sieht das E-Government-Gesetz bereits Regelungen zur elektroni-

schen Identifikation und zur Anerkennung von elektronischen Identifizierungsmit-

teln anderer Staaten vor.  

Die im E-Government-Gesetz vorgesehene Bereitstellung und Nutzung eines On-

line-Serviceportals sowie die Identifizierung von antragstellenden Personen wird 

auch im elektronischen Anmeldeverfahren vor dem Handelsregister eine wesent-

liche Rolle spielen. 

                                                      
7  Gesetz vom 21. September 2011 über den elektronischen Geschäftsverkehr mit Behörden (E-Govern-

ment-Gesetz; E-GovG), LGBl. 2011 Nr. 575, LR 172.018.1. 
8  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28. August 2014, S. 73). 
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2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

2.1 Allgemeines 

Die Richtlinie war in der EU bis zum 1. August 2021 umzusetzen. Die Richtlinie wird 

in das EWR-Abkommen übernommen und ist somit in Liechtenstein umzusetzen. 

Für die EWR/EFTA-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein richtet sich die 

Umsetzungsfrist nach dem Datum des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemein-

samen EWR-Ausschusses zur Übernahme der Richtlinie in das EWR-Abkommen. 

Wird eine Verlängerung der Umsetzungsfrist gemäss Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 

aufgrund besonderer Schwierigkeiten bei der Umsetzung beantragt, sind die Best-

immungen der Richtlinie bis zum Ablauf dieser Frist in nationales Recht umzuset-

zen. Die Verlängerung der Umsetzungsfrist ist nach Unterzeichnung des Beschlus-

ses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Übernahme der Richtlinie in das 

EWR-Abkommen bei der EFTA-Überwachungsbehörde zu beantragen. Liechten-

stein wird voraussichtlich einen solchen Antrag auf Verlängerung der Umsetzungs-

frist stellen (siehe Punkt 1.1).  

Die Richtlinie befindet sich derzeit noch im Prozess der Übernahme in das EWR-

Abkommen. Es ist zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des gegenständlichen Ver-

nehmlassungsberichts noch nicht absehbar, wann der Beschluss des Gemeinsa-

men EWR-Ausschusses und somit die Richtlinie für die EWR/EFTA-Staaten in Kraft 

treten wird. Um allerdings eine fristgerechte Umsetzung der Richtlinie zu gewähr-

leisten, wird die Vernehmlassung zum jetzigen Zeitpunkt durchgeführt. 

2.2 Eintragungsverfahren vor dem Handelsregister 

Eines der zentralen Themen der Richtlinie ist die vollständige Online-Gründung 

von Gesellschaften sowie die vollständige Online-Errichtung von Zweigniederlas-

sungen ohne physische Anwesenheitserfordernisse der antragstellenden 
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Personen. Gleiches soll für die Anmeldung von Änderungen und Löschungen zur 

Eintragung im Handelsregister sowie für die Einreichung von Dokumenten gelten. 

Im Rahmen der Gründung von Gesellschaften sowie der Errichtung von Zweignie-

derlassungen ist das Verfahren vor dem Handelsregister von erheblicher Bedeu-

tung. Das Eintragungsverfahren vor dem Handelsregister ist im Personen- und Ge-

sellschaftsrecht (PGR)9 sowie in der Handelsregisterverordnung (HRV)10 detailliert 

geregelt. Beispielsweise ist genau definiert, wer zur Anmeldung zur Eintragung im 

Handelsregister verpflichtet oder befugt ist. Ebenso sind die formellen Anforde-

rungen sowohl an das sogenannte Anmeldungsschreiben als auch an die mit der 

Anmeldung beizubringenden Belege im Detail geregelt. 

Die bestehenden Vorschriften zum Anmelde- und Eintragungsverfahren vor dem 

Handelsregister sind jedoch auf die physische Anmeldung, das heisst die Anmel-

dung samt Einreichung des Anmeldungsanschreibens und der Belege in Papier-

form, ausgerichtet. 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie müssen daher Bestimmungen vorgese-

hen werden, um die elektronische Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister 

zu ermöglichen sowie die Anforderungen an die beizubringenden Belege in elekt-

ronischer Form zu definieren. 

Nachdem die Richtlinie zudem eine Maximaldauer für das Eintragungsverfahren 

bei Gründungen von Gesellschaften und Errichtungen von Zweigniederlassungen, 

die verpflichtende Zurverfügungstellung von Mustervorlagen sowie zahlreicher In-

formationen durch das Amt für Justiz sowie eine Gebührenvorschrift für elektro-

nische Verfahren enthält, sind entsprechende Bestimmungen im PGR vorzusehen. 

                                                      
9  Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, LGBl. 1926 Nr. 4, LR 216.0. 
10  Verordnung vom 11. Februar 2003 über das Handelsregister (Handelsregisterverordnung; HRV), 

LGBl. 2003 Nr. 66, LR 216.012. 



17 

2.3 Identifizierung und Anerkennung von Identifizierungsmitteln 

Das E-Government-Gesetz sieht bereits Bestimmungen zur elektronischen Identi-

fizierung sowie zur Anerkennung elektronischer Identifizierungsmittel anderer 

Mitgliedstaaten vor. Die Identifizierung der anmeldenden Personen spielt auch im 

Verfahren vor dem Handelsregister eine erhebliche Rolle. Gleiches gilt für die Iden-

tifizierung im Rahmen öffentlicher Beurkundungen und Beglaubigungen. 

Es ist daher erforderlich, Bestimmungen zur Identifizierung sowie zur Anerken-

nung von Identifizierungsmitteln anderer Staaten sowohl für das elektronische An-

meldeverfahren vor dem Handelsregister als auch für die elektronische öffentliche 

Beurkundung und Beglaubigung vorzusehen. 

2.4 Ausschlussgründe für Geschäftsführer bzw. Mitglieder der Verwaltung 

Die Richtlinie sieht vor, dass im nationalen Recht Vorschriften bestehen müssen, 

nach welchen Geschäftsführer «disqualifiziert» werden können, das heisst von der 

Übernahme der Funktion als Geschäftsführer ausgeschlossen werden können. Zu-

dem muss auch die Möglichkeit vorgesehen werden, eine derzeit in einem ande-

ren Mitgliedstaat geltende «Disqualifikation» bzw. Informationen zu berücksichti-

gen, die für eine «Disqualifikation» in einem anderen Mitgliedstaat relevant sind. 

Bei Vorliegen von solchen Ausschlussgründen soll die Bestellung der betreffenden 

Person als Geschäftsführer abgelehnt werden können. 

Schliesslich müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass sie auf Auskunftsersu-

chen anderer Mitgliedstaaten, ob hinsichtlich einer bestimmten Person Aus-

schlussgründe vorliegen, antworten können. 
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Geschäftsführer im Sinne der Richtlinie sind Mitglieder von Organen, die befugt 

sind, die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich zu vertreten.11 Dies sind in 

Liechtenstein die Mitglieder der Verwaltung von Verbandspersonen und Treuun-

ternehmen.12 

Im PGR müssen daher sowohl Ausschlussgründe als auch die von allfälligen Aus-

schlussgründen betroffenen Personen definiert sowie entsprechende Verfahren 

vor dem Handelsregister vorgesehen werden, die einerseits die Kontrolle über das 

Vorliegen von Ausschlussgründen und andererseits die Vorgehensweise festlegen, 

falls in einem konkreten Fall tatsächlich hinsichtlich einer Person Ausschluss-

gründe vorliegen. Zudem muss die rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, 

dass das Amt für Justiz entsprechende Auskunftsersuchen anderer Mitgliedstaa-

ten beantworten kann. 

2.5 Elektronische Beurkundungen und Beglaubigungen 

Zur Gründung von Aktiengesellschaften (AG), Kommanditaktiengesellschaften 

(KAG), Europäischen Aktiengesellschaften (SE) und Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung (GmbH) ist die öffentliche Beurkundung der Gründungsversammlung 

bzw. der an dieser Versammlung gefassten Beschlüsse erforderlich. Die Möglich-

keit zur vollständigen Online-Gründung setzt daher bei diesen Rechtsformen vo-

raus, dass auch eine elektronische öffentliche Beurkundung ohne physische An-

wesenheit der Parteien möglich ist. Die Richtlinie stellt dabei den Mitgliedstaaten 

frei, wie sie die Rolle von Notaren im Gründungsprozess definieren. In Liechten-

stein werden öffentliche Beurkundungen gesellschaftsrechtlicher Vorgänge so-

wohl von den Notaren als auch von den dazu ermächtigten Mitarbeitenden des 

Amtes für Justiz durchgeführt. 

                                                      
11  Art. 13i Abs. 1 der Richtlinie i.V.m. Art. 14 Bst. d Ziff. i der Richtlinie (EU) 2017/1132. 
12  Zur Definition von «Geschäftsführer» vgl. die Erläuterungen zu Art. 180b PGR. 
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Es müssen daher sowohl im Notariatsgesetz (NotarG)13 als auch in der Rechtssi-

cherungs-Ordnung14 Bestimmungen vorgesehen werden, nach welchen öffentli-

che Beurkundungen und Beglaubigungen auf elektronischem Weg und ohne phy-

sische Anwesenheit der Parteien durchgeführt werden können. 

2.6 Informationsaustausch 

Die Richtlinie sieht einen Informationsaustausch zwischen dem Mitgliedstaat, in 

welchem eine Zweigniederlassung eingetragen ist, und demjenigen Mitgliedstaat, 

in dem die Hauptniederlassung eingetragen ist, vor. Zudem enthält die Richtlinie 

Vorgaben über den Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der «Dis-

qualifikation» von Geschäftsführern bzw. Mitgliedern der Verwaltung. 

Im PGR sind deshalb die entsprechenden Rechtsgrundlagen vorzusehen. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1 Überblick 

Die Richtlinie hat unter anderem zum Ziel, Gesellschaften der Mitgliedstaaten 

durch vermehrte digitale Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten wettbe-

werbsfähig zu halten und daher die digitalen Kommunikationswege im Gesell-

schaftsrecht für Registeranmeldungen und Beurkundungen sicher und effizient zu 

gestalten.  

Der Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren, um die Gründung einer Gesell-

schaft oder die Errichtung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit Sitz in 

einem anderen Mitgliedstaat einfacher, rascher und im Hinblick auf die Kosten 

                                                      
13  Notariatsgesetz (NotarG) vom 3. Oktober 2019, LGBl. 2019 Nr. 306, LR 173.560. 
14  Rechtssicherungs-Ordnung vom 9. Februar 1923, LGBl. 1923 Nr. 8, LR 283.0. 
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und die Zeit effizienter gestalten zu können, sowie die Bereitstellung umfassender 

Informationen über Gesellschaften zählen zu den Voraussetzungen für das wirk-

same Funktionieren, die Modernisierung und die administrative Optimierung 

eines wettbewerbsfähigen Binnenmarktes sowie für die Sicherstellung der Wett-

bewerbsfähigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Gesellschaften (vgl. Erwägungs-

grund 2 der Richtlinie). 

Im Wesentlichen umfasst die Richtlinie zu diesem Zweck Massnahmen in den fol-

genden Bereichen: 

• Online-Gründung von Gesellschaften einschliesslich der elektronischen Be-

urkundung und Beglaubigung; 

• Online-Errichtung von Zweigniederlassungen; 

• elektronische Anmeldungen von Eintragungen, Änderungen und Löschun-

gen im Handelsregister samt Einreichung von Urkunden und Belegen; 

• Anerkennung von Identifizierungsmitteln für die Zwecke der Online-Verfah-

ren; 

• Kontrolle der Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie Ausschlussgründe für die 

Bestellung von Geschäftsführern bzw. Mitgliedern der Verwaltung; 

• Zurverfügungstellung von Mustervorlagen und Informationen; 

• Grundsatz der einmaligen Erfassung; 

• angemessene und transparente Gebühren. 

3.2 Online-Gründung von Gesellschaften 

Eines der zentralen Themen der Richtlinie ist die vollständige Online-Gründung 

von Kapitalgesellschaften. Die Mitgliedstaaten haben zu gewährleisten, dass die 

Gründung vollständig online durchgeführt werden kann, ohne dass die antragstel-

lenden Personen persönlich vor Behörden oder Stellen erscheinen müssen. Die 
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Mitgliedstaaten sollen dabei die genauen Vorschriften für die Online-Gründung 

festlegen, sodass die Möglichkeit besteht, sowohl die Gründung als auch die Vor-

lage von Urkunden und Informationen zur Eintragung im Handelsregister in elekt-

ronischer Form vorzunehmen. Die Gründung soll unbeschadet der nationalen ma-

teriell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Anforderungen, einschliesslich jener 

an die Erstellung der Errichtungsakte sowie die Echtheit, Korrektheit, Zuverlässig-

keit, Vertrauenswürdigkeit und die vorgeschriebene rechtliche Form eingereichter 

Urkunden oder Informationen, vollständig digital erfolgen können. Die nationalen 

Anforderungen sollen die elektronischen Verfahren, insbesondere zur Gründung 

von Gesellschaften, jedoch nicht verunmöglichen (vgl. Erwägungsgrund 15 der 

Richtlinie).  

Die Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, aufgrund der Komplexität 

der Gründung bestimmter Gesellschaftsformen nach dem jeweiligen nationalen 

Recht die Online-Gründung auf bestimmte Formen von Kapitalgesellschaften zu 

beschränken. Für Liechtenstein würde dies eine Einschränkung auf die GmbH be-

deuten.15 Von diesem Wahlrecht soll jedoch kein Gebrauch gemacht werden. Die 

Online-Gründung soll künftig für sämtliche Rechtsformen möglich sein.  

Die Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten zudem die Möglichkeit, die Online-Grün-

dung von Gesellschaften auszuschliessen, wenn das Gesellschaftskapital in Sach-

leistungen zu erbringen ist.16 Auch von diesem Wahlrecht soll in Liechtenstein kein 

Gebrauch gemacht werden.  

Mit der gegenständlichen Vorlage soll nun ermöglicht werden, Unternehmen voll-

ständig online zu gründen, ohne dass die Gründer, deren Vertreter oder antrag-

stellende Personen persönlich vor dem Amt für Justiz oder einer anderen Behörde 

                                                      
15  Vgl. dazu Art. 13g Abs. 1 Unterabsatz 2 und Anhang II A der Richtlinie. 
16  Vgl. dazu Art. 13g Abs. 4 Bst. d der Richtlinie. 
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erscheinen müssen. Es sollen in diesem Zusammenhang die Voraussetzungen ge-

schaffen sowie das Verfahren festgelegt werden, um die Anmeldung zur Eintra-

gung ins Handelsregister in elektronischer Form zu ermöglichen. Gleichzeitig sol-

len auch die formellen Anforderungen an die mit der elektronischen Anmeldung 

zu übermittelnden Belege festgelegt werden. 

Um Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), bei der 

Gründung zu unterstützen, soll es gemäss Richtlinie zudem möglich sein, zumin-

dest GmbH mithilfe von online verfügbaren Mustervorlagen zu gründen. Die Mit-

gliedstaaten haben dabei die Möglichkeit, auch für andere Gesellschaftsformen 

Muster bereitzustellen. Gründer sollen aber zwischen der Verwendung der Muster 

oder der Gründung einer Gesellschaft mit massgeschneidertem Errichtungsakt 

wählen können (vgl. Erwägungsgrund 18 der Richtlinie). Die Richtlinie sieht in die-

sem Zusammenhang vor, dass die Mitgliedstaaten auf Eintragungsportalen oder 

Internetseiten Muster für die Gründung zur Verfügung zu stellen haben. Da die 

digitale Gründung in Liechtenstein grundsätzlich für sämtliche Rechtsformen vor-

gesehen werden soll, sollen auch Mustervorlagen und Informationen betreffend 

sämtliche Rechtsformen zur Verfügung gestellt werden.  

Mit der gegenständlichen Vorlage soll daher vorgesehen werden, dass das Amt für 

Justiz auf seiner Webseite Mustervorlagen für den Errichtungsakt sowie weitere 

erforderliche Dokumente zur Online-Gründung von Verbandspersonen und Treu-

unternehmen samt Informationen zur Verwendung dieser Muster zur Verfügung 

stellt. Ausserdem sollen weitere Mustervorlagen und Informationen für die Einrei-

chung von Anmeldungen von Änderungen und Löschungen von im Handelsregister 

eingetragenen Tatsachen zur Verfügung gestellt werden (vgl. dazu auch Punkt 

3.7). Die Verwendung der Mustervorlagen soll jedoch nicht zwingend vorgeschrie-

ben werden. Es soll nach wie vor möglich sein, die Organisation von Gesellschaften 
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im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften beliebig auszugestalten. Allenfalls kann 

dann aber im Einzelfall die Online-Gründung ausgeschlossen sein. 

In zeitlicher Hinsicht muss der Gründungsprozess gemäss der Richtlinie innerhalb 

von zehn Arbeitstagen abgeschlossen sein. Werden die von den Mitgliedstaaten 

zur Verfügung gestellten Mustervorlagen verwendet und erfolgt die Gründung 

ausschliesslich durch natürliche Personen, beträgt die Frist lediglich fünf Arbeits-

tage. 

Die Möglichkeit, auch öffentliche Beurkundungen und allfällige Beglaubigungen 

elektronisch vornehmen und somit auch die Gründung von AGs, KAGs, SEs und 

sämtlichen GmbHs17 online durchführen zu können, soll durch Abänderung des 

Notariatsgesetzes und der Rechtssicherungs-Ordnung sowie einer Anpassung des 

E-Government-Gesetzes geschaffen werden. 

Die Mitgliedstaaten können aber aus bestimmten Gründen und aufgrund des öf-

fentlichen Interesses nach dem jeweiligen nationalen Recht Massnahmen ergrei-

fen, nach welchen die physische Anwesenheit der antragstellenden Person oder 

Personen verlangt werden kann. Die physische Anwesenheit sollte jedoch nicht 

systematisch, sondern nur im Einzelfall verlangt werden, wenn Anhaltspunkte für 

einen Verdacht auf Identitätsfälschung oder auf Verstösse gegen die Vorschriften 

über die Rechts- und Geschäftsfähigkeit oder die Befugnis der antragstellenden 

Person, die Gesellschaft zu vertreten, vorliegen (vgl. Erwägungsgrund 21 der Richt-

linie).  

Mit der gegenständlichen Vorlage soll deshalb eine entsprechende Bestimmung 

vorgesehen werden, nach welcher auch im Rahmen eines elektronischen 

                                                      
17  Eine GmbH kann auch im vereinfachten Verfahren ohne öffentliche Beurkundung der Statuten gegrün-

det werden, wenn sie höchstens drei Gesellschafter und einen Geschäftsführer hat und bestimmte wei-
tere Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 390 Abs. 5 PGR). 



24 

Anmeldeverfahrens die physische Anwesenheit der antragstellenden Person oder 

Personen verlangt werden kann. Nachdem nach den bestehenden Vorschriften 

auch im physischen Verfahren vor dem Handelsregister keine physische Anwesen-

heit vorgesehen ist, sondern das Anmeldungsschreiben samt der erforderlichen 

Belege dem Amt für Justiz auch auf dem Postweg übermittelt werden kann, soll 

die neue Bestimmung gleichermassen auf den physischen wie auch auf den elekt-

ronischen Geschäftsverkehr mit dem Handelsregister Anwendung finden. 

Gesellschaften sollen aber nicht zur Nutzung der elektronischen Anmeldeverfah-

ren verpflichtet werden. Neben der Möglichkeit der elektronischen Kommunika-

tion mit dem Handelsregister soll es auch weiterhin die Möglichkeit zur Einrei-

chung des Anmeldungsschreibens samt den dazugehörenden Belegen in Papier-

form geben. 

3.3 Online-Errichtung von Zweigniederlassungen 

Damit im Binnenmarkt niedergelassene Gesellschaften ihre Geschäftstätigkeit ein-

facher grenzüberschreitend erweitern können, sollte es ihnen möglich sein, online 

Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten zu errichten und im dortigen 

Register eintragen zu lassen. Daher sollen die Mitgliedstaaten die Online-Eintra-

gung von Zweigniederlassungen ebenso ermöglichen wie die Online-Eintragung 

von Gesellschaften, zumal damit zur Kostensenkung beigetragen und der Verwal-

tungsaufwand und die Zeitspanne für Formalitäten im Zusammenhang mit der 

grenzüberschreitenden Expansion reduziert werden können (vgl. Erwägungsgrund 

32 der Richtlinie). Ausserdem sieht die Richtlinie vor, dass die Eintragung der 

Zweigniederlassung im Handelsregister innert eines Zeitraumes von zehn Arbeits-

tagen zu erfolgen hat. 

Mit der gegenständlichen Vorlage soll daher auch die Möglichkeit zur Online-Er-

richtung von Zweigniederlassungen sowohl von Gesellschaften im Inland als auch 
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von Gesellschaften in einem anderen Mitgliedstaat vorgesehen werden. Ausser-

dem soll bestimmt werden, dass für den Fall, dass die Errichtung einer Zweignie-

derlassung online unter Verwendung der dafür vorgesehenen Muster erfolgt, die 

Eintragung im Handelsregister innerhalb von zehn Tagen zu erfolgen hat. 

Bei der Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die in einem an-

deren Mitgliedstaat eingetragen ist, sollen die Mitgliedstaaten gemäss der Richtli-

nie bestimmte Informationen über die Gesellschaft mithilfe des Europäischen Sys-

tems der Registervernetzung nachprüfen können und sich über bestimmte Ände-

rungen sowohl bei der Zweigniederlassung als auch bei der Hauptniederlassung 

gegenseitig informieren. 

Deshalb soll mit der gegenständlichen Vorlage festgelegt werden, dass das Amt 

für Justiz bei der Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft in einem 

anderen Mitgliedstaat Informationen zur Gesellschaft über das Europäische Sys-

tem der Registervernetzung überprüfen kann. Ausserdem soll vorgesehen wer-

den, dass bestimmte Informationen zwischen dem Register des Mitgliedstaates, 

in welchem die Gesellschaft eingetragen ist, und dem Register des Mitgliedstaates, 

in welchem die Zweigniederlassung eingetragen ist, über das Europäische System 

der Registervernetzung ausgetauscht werden müssen. 

Betreffend das Erfordernis zur ausnahmsweisen physischen Anwesenheit der an-

tragstellenden Person oder Personen vgl. unter Punkt 3.2. 

3.4 Elektronische Anmeldung zur Eintragung von Änderungen und Löschun-

gen 

Ebenso wie die vollständige Online-Gründung von Gesellschaften sowie die On-

line-Errichtung von Zweigniederlassungen soll es gemäss der Richtlinie zur Redu-

zierung der Kosten und des Aufwandes für die Gesellschaften insgesamt möglich 

sein, während ihres gesamten Lebenszyklus Urkunden und Informationen bei den 
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nationalen Registern vollständig online einzureichen (vgl. Erwägungsgrund 26 der 

Richtlinie). 

Mit der gegenständlichen Vorlage soll daher die Möglichkeit geschaffen werden, 

sämtliche Anmeldungen zur Eintragung von Änderungen oder Löschungen im Han-

delsregister elektronisch vorzunehmen sowie die der Eintragung zugrunde liegen-

den Belege elektronisch einzureichen. Dabei sollen insbesondere auch die formel-

len Anforderungen an die elektronischen Belege festgelegt werden. 

Betreffend das Erfordernis zur ausnahmsweisen physischen Anwesenheit der an-

tragstellenden Person oder Personen vgl. unter Punkt 3.2. 

3.5 Anerkennung von Identifizierungsmitteln für die Zwecke von Online-Ver-

fahren 

Zur Stärkung des Vertrauens im Rahmen der Online-Gründung sowie der Online-

Einreichung von Urkunden und Informationen während des gesamten Lebenszyk-

lus von Gesellschaften ist es erforderlich, dass eine sichere elektronische Identifi-

zierung sowie die Inanspruchnahme von Vertrauensdiensten entsprechend der 

Verordnung (EU) 910/2014 sowohl von einheimischen Nutzern als auch von Nut-

zern anderer Mitgliedstaaten möglich ist. Um die grenzüberschreitende elektroni-

sche Identifizierung zu ermöglichen, sollen die Mitgliedstaaten zudem elektroni-

sche Identifizierungsmittel einrichten, die zugelassene elektronische Identifizie-

rungssysteme vorsehen. Solche nationalen Systeme dienen dann als Grundlagen 

für die Anerkennung elektronischer Identifizierungsmittel aus anderen Mitglied-

staaten. Um ein hohes Mass an Vertrauen in grenzüberschreitenden Fällen sicher-

zustellen, sollen jedoch nur elektronische Identifizierungsmittel anerkannt wer-

den, die Art. 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entsprechen (vgl. Erwägungs-

grund 10 der Richtlinie). 
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Im Verfahren vor dem Handelsregister kommt der Anmeldung zur Eintragung und 

dabei insbesondere den zur Anmeldung befugten und verpflichteten Personen 

zentrale Bedeutung zu. Das Amt für Justiz hat vor der Durchführung von Eintra-

gungen zu prüfen, ob die Anmeldung von dazu befugten Personen stammt. Diese 

Prüfung beinhaltet auch die Prüfung der Identität der anmeldenden Person oder 

Personen. Im physischen Verfahren erfolgt die Prüfung der Identität in der Regel 

anhand einer beglaubigten Unterschrift oder, sofern es sich um einen bereits im 

Handelsregister eingetragenen Rechtsträger handelt, anhand einer zu einem 

früheren Zeitpunkt abgegebenen beglaubigten Unterschrift. Die Identitätsprüfung 

der anmeldenden Person oder Personen muss auch im elektronischen Anmelde- 

und Eintragungsverfahren erfolgen.  

Mit der gegenständlichen Vorlage sollen daher die elektronischen Identifizierungs-

mittel definiert werden, die für die elektronische Anmeldung zur Eintragung ins 

Handelsregister zu verwenden sind. Einerseits handelt es sich dabei um die in 

Liechtenstein bereits vorgesehene elektronische Identifikation (Art. 11 ff. E-GovG) 

und die bestehende und in der Praxis bereits verwendete elektronische Identität 

(eID) und andererseits um elektronische Identifizierungsmittel, die von einem an-

deren Mitgliedstaat ausgestellt wurden und für die Zwecke der grenzüberschrei-

tenden Authentifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 anerkannt wer-

den. Zudem sollen unter bestimmten Voraussetzungen auch elektronische Identi-

fizierungsmittel der Schweiz oder eines anderen Drittstaates anerkannt werden. 

3.6 Kontrolle der Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie Ausschlussgründe für 

die Bestellung von Geschäftsführern bzw. Mitgliedern der Verwaltung 

Um den Schutz aller Personen sicherzustellen, die mit Gesellschaften interagieren, 

müssen die Mitgliedstaaten in der Lage sein, betrügerisches oder anderweitig 

missbräuchliches Verhalten zu verhindern, indem sie die Ernennung einer Person 

zum Geschäftsführer einer Gesellschaft ablehnen, wobei sie nicht nur das frühere 
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Verhalten dieser Person in ihrem Hoheitsgebiet berücksichtigen, sondern – sofern 

dies im nationalen Recht vorgesehen ist – auch die von anderen Mitgliedstaaten 

bereitgestellten Informationen. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

sollen dabei die Möglichkeit haben, zu überprüfen, ob den Personen, die als Ge-

schäftsführer ernannt werden sollen, die Ausübung der Tätigkeit als Geschäftsfüh-

rer nicht untersagt ist. Die zuständigen Behörden müssen daher auch wissen, ob 

die betreffende Person in einem der Register eingetragen ist, das im Zusammen-

hang mit der «Disqualifikation» von Geschäftsführern in anderen Mitgliedstaaten 

relevant ist. Daher soll es den Mitgliedstaaten gestattet sein, von anderen Mit-

gliedstaaten entsprechende Informationen anzufordern. Solche Auskunftsersu-

chen sollen über das Europäische System der Registervernetzung möglich sein. Die 

Mitgliedstaaten sind jedoch frei, wie sie diese Informationen am besten erheben 

(vgl. Erwägungsgrund 22 und 23 der Richtlinie). 

Die Richtlinie sieht daher vor, dass in den Mitgliedstaaten Vorschriften bestehen 

müssen, nach denen Geschäftsführer «disqualifiziert» werden können. Diese Vor-

schriften müssen auch die Möglichkeit vorsehen, eine in einem anderen Mitglied-

staat geltende «Disqualifikation» zu berücksichtigen. 

Wer als Geschäftsführer im Sinne der Richtlinie anzusehen ist, richtet sich nach 

dem jeweiligen nationalen Recht. Geschäftsführer im Sinne der Richtlinie sind min-

destens diejenigen Personen, die als gesetzlich vorgesehene Gesellschaftsorgane 

oder als Mitglied eines solchen Organs befugt sind, die Gesellschaft gerichtlich und 

aussergerichtlich zu vertreten. Dies sind in Liechtenstein die Mitglieder der Ver-

waltung von Verbandspersonen und Treuunternehmen.18 

                                                      
18  Vgl. Details dazu in den Erläuterungen zu Art. 180b PGR. 
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Mit der gegenständlichen Vorlage sollen nun Ausschlussgründe definiert und für 

den Fall, dass einer dieser Ausschlussgründe hinsichtlich einer bestimmten natür-

lichen Person vorliegt, bestimmt werden, dass diese Person nicht zum Mitglied der 

Verwaltung einer Verbandsperson oder eines Treuunternehmens bestellt werden 

kann. Bei den Ausschlussgründen handelt es sich im Wesentlichen um bestimmte 

vorsätzlich begangene Straftaten sowie Handlungsunfähigkeit. 

Natürliche Personen, die zum Mitglied der Verwaltung einer Verbandsperson oder 

eines Treuunternehmens bestellt werden sollen, haben mit der Anmeldung zur 

Eintragung ihrer Person ins Handelsregister zu erklären, dass keiner der vorgese-

henen Ausschlussgründe vorliegt. In begründeten Einzelfällen soll das Amt für Jus-

tiz vor der Eintragung ins Handelsregister ein Handlungsfähigkeitszeugnis oder 

eine Strafregisterbescheinigung verlangen können. Andernfalls soll die Eintragung 

dieser Person ins Handelsregister abgelehnt werden. 

Das Amt für Justiz soll die Eintragung einer natürlichen Person als Mitglied der 

Verwaltung einer Verbandsperson oder eines Treuunternehmens ins Handelsre-

gister auch dann ablehnen müssen, wenn hinsichtlich dieser Person in einem an-

deren Mitgliedstaat einer oder mehrere Ausschlussgründe vorliegen, die einem im 

Inland definierten Ausschlussgrund entsprechen.  

Dazu soll das Amt für Justiz über das Europäische System der Registervernetzung 

einzelne EWR-Mitgliedstaaten anfragen können, ob betreffend eine bestimmte 

Person, die als Mitglied der Verwaltung einer Verbandsperson oder eines Treuun-

ternehmens im Handelsregister eingetragen werden soll, nach deren Recht Aus-

schlussgründe vorliegen. 

3.7 Zurverfügungstellung von Informationen 

Die Mitgliedstaaten sollen Personen, die eine Gesellschaft gründen oder eine 

Zweigniederlassung errichten möchten, unterstützen, indem sie bestimmte, 
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prägnant dargelegte und nutzerfreundlich gestaltete Informationen über die Ver-

fahren und Anforderungen für die Gründung von Kapitalgesellschaften, die Errich-

tung von Zweigniederlassungen und die Einreichung von Urkunden und Informa-

tionen, die Bestimmungen über die «Disqualifikation» von Geschäftsführern sowie 

eine Übersicht über die Befugnisse und Zuständigkeiten der Verwaltungs-, Lei-

tungs- und Aufsichtsorgane von Gesellschaften über das zentrale digitale Zugangs-

tor und gegebenenfalls über das E-Justiz-Portal zur Verfügung stellen (vgl. Erwä-

gungsgrund 14 der Richtlinie).19 

Mit der gegenständlichen Vorlage soll nun bestimmt werden, dass das Amt für 

Justiz auf seiner Webseite kostenlose Informationen über die Gründung von Ver-

bandspersonen sowie zur Errichtung von Zweigniederlassungen, einschliesslich 

Online-Verfahren und Anforderungen für die Verwendung von Mustern sowie die 

sonstigen für die Gründung erforderlichen Unterlagen, für die Identifizierung von 

Personen sowie die Verwendung von Sprachen und die geltenden Gebühren zu-

gänglich zu machen hat. Ausserdem soll vorgesehen werden, dass das Amt für Jus-

tiz eine Übersicht über anwendbare Vorschriften im Zusammenhang mit den Mit-

gliedern der Verwaltung und allfälliger Kontrollorgane sowie deren Befugnisse und 

Zuständigkeiten zur Verfügung zu stellen hat. 

Schliesslich soll der Katalog der über eine öffentlich zugängliche Informationsplatt-

form kostenlos zur Verfügung zu stellenden Angaben betreffend eingetragene 

Rechtsträger erweitert werden.  

                                                      
19  Das zentrale digitale Zugangstor ist in der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 geregelt. Diese Verordnung befindet sich im EWR-Übernahmeverfahren und gilt derzeit 
noch nicht in Liechtenstein. 
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3.8 Austausch von Informationen und Grundsatz der einmaligen Erfassung 

Um die Kosten und den Verwaltungsaufwand sowie die Verfahrensdauer zur Grün-

dung von Unternehmen zu senken, sollen die Mitgliedstaaten im Bereich des Ge-

sellschaftsrechts den Grundsatz der einmaligen Erfassung anwenden, der in der 

EU bereits etabliert ist. Die Anwendung dieses Grundsatzes bringt mit sich, dass 

von den Unternehmen nicht verlangt wird, den Behörden ein und dieselbe Infor-

mation mehrmals vorzulegen. Beispielsweise sollte es einer Gesellschaft, die in 

einem Mitgliedstaat gegründet wurde und eine Zweigniederlassung in einem an-

deren Mitgliedstaat eintragen möchte, möglich sein, hierfür auf die Urkunden und 

Informationen zurückzugreifen, die sie zuvor dem Register der Gesellschaft vorge-

legt hat. Zudem soll es einer Gesellschaft, die in einem Mitgliedstaat gegründet 

wurde, jedoch eine Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat unterhält, 

möglich sein, bestimmte Änderungen von sie betreffenden Informationen nur bei 

dem Register einzureichen, in dem sie eingetragen ist, ohne dieselben Informati-

onen auch bei dem Register einreichen zu müssen, in dem die Zweigniederlassung 

eingetragen ist. Stattdessen sollen Informationen wie die Änderung des Namens 

oder des satzungsmässigen Sitzes der Gesellschaft elektronisch mithilfe des Euro-

päischen Systems der Registervernetzung zwischen den Registern, in denen die 

Gesellschaft bzw. die Zweigniederlassung eingetragen ist, ausgetauscht werden 

können (vgl. Erwägungsgrund 28 der Richtlinie). 

Die Richtlinie ermöglicht in diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten, dass sie 

bei der Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit Sitz in einem 

anderen Mitgliedstaat die Informationen über die Gesellschaft über das Europäi-

sche System der Registervernetzung überprüfen.  

Ausserdem sieht die Richtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten nach Eintragung oder 

Löschung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat das Register, bei welchem die Gesellschaft eingetragen ist, über das 
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Europäische System der Registervernetzung von der Eintragung oder der Löschung 

der Zweigniederlassung informieren. Der Eingang der Mitteilung ist dann zu bestä-

tigen sowie im Register der Gesellschaft zu vermerken. 

Mit der gegenständlichen Vorlage soll entsprechend vorgesehen werden, dass das 

Amt für Justiz bei der Eintragung einer Zweigniederlassung Informationen zur Ge-

sellschaft über das Europäische System der Registervernetzung überprüfen kann. 

Insbesondere soll bestimmt werden, dass das Amt für Justiz nach der Eintragung 

oder Löschung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit Sitz in einem an-

deren Mitgliedstaat das Register des Mitgliedstaates, in dem die Hauptniederlas-

sung eingetragen ist, über das Europäische System der Registervernetzung über 

die Eintragung oder Löschung der Zweigniederlassung zu unterrichten hat.  

Ausserdem sollen bestimmte Änderungen bei einer Gesellschaft mit Sitz im Inland, 

die über eine Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat verfügt, dem 

Mitgliedstaat, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist, über das Europäi-

sche System der Registervernetzung vom Amt für Justiz unverzüglich mitgeteilt 

werden. 

3.9 Angemessene und transparente Gebühren 

Um die Online-Verfahren für Gesellschaften zu vereinfachen, sollen die Register 

der Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Gebührenregelungen für die in dieser 

Richtlinie vorgegebenen Online-Verfahren transparent sind und diskriminierungs-

frei angewendet werden (vgl. Erwägungsgrund 12 der Richtlinie). Zudem sollen die 

für Online-Verfahren von den Registern erhobenen Gebühren auf der Grundlage 

der Kosten der entsprechenden Leistungen berechnet werden. Die Gebühren für 

die Online-Verfahren, die von den Registern in den Mitgliedstaaten erhoben wer-

den, sollten daher den Betrag, der notwendig ist, um die Kosten für die Erbringung 
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solcher Dienstleistungen zu decken, nicht überschreiten (vgl. Erwägungsgrund 13 

der Richtlinie). 

Darüber hinaus sollen die Gebühren für die Beschaffung einer Kopie aller oder 

eines Teils der von der Gesellschaft auf Papier oder in elektronischer Form offen-

gelegten Urkunden oder Informationen die entsprechenden Verwaltungskosten, 

einschliesslich der Kosten für die Einrichtung und Pflege von Registern, nicht über-

steigen, sofern die Gebühren im Verhältnis zu den erfragten Informationen nicht 

unverhältnismässig hoch sind (vgl. Erwägungsgrund 30 der Richtlinie). 

Das PGR sowie die Verordnung über die Grundbuch- und Handelsregistergebüh-

ren20 sehen bereits entsprechende Regelungen vor. Insbesondere sind die Gebüh-

ren für die einzelnen Eintragungen und sonstigen Amtshandlungen im Zusammen-

hang mit dem Handelsregister ausreichend transparent, indem sie in der Verord-

nung über die Grundbuch- und Handelsregistergebühren einzeln aufgelistet sind. 

Allerdings fehlt eine Bestimmung, dass die genannten Vorschriften und Gebühren 

auch für Online-Verfahren gelten. Dies soll mit der gegenständlichen Vorlage aus-

drücklich vorgesehen werden. 

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

4.1 Personen- und Gesellschaftsrecht 

Zu Art. 118 Abs. 2 

Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister obliegen den mit der Verwal-

tung betrauten Personen (Abs. 2). Dies sind bei AGs, Anstalten und Genossen-

schaften die Mitglieder der Verwaltung, bei GmbHs die Geschäftsführer, bei 

                                                      
20  Verordnung vom 11. Februar 2003 über die Grundbuch- und Handelsregistergebühren, LGBl. 2003 

Nr. 67, LR 214.011. 
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Stiftungen die Mitglieder des Stiftungsrates, bei Vereinen die Mitglieder des Vor-

standes und bei Treuunternehmen die Mitglieder des Treuhänderrates. Bei Treu-

händerschaften ist die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister durch sämt-

liche Treuhänder vorzunehmen.  

Die mit der Verwaltung betrauten Personen sind bei Vorliegen eintragungspflich-

tiger Tatsachen sowie bei Änderungen eingetragener Tatsachen einerseits befugt 

und andererseits auch verpflichtet, die entsprechenden Eintragungen bzw. die Än-

derungen beim Handelsregister anzumelden. 

Wer zur Anmeldung verpflichtet ist und dieser Pflicht nicht nachkommt, wird vom 

Amt für Justiz unter Androhung einer Ordnungsbusse aufgefordert, die Eintragung 

binnen 14 Tagen anzumelden. Wird der Aufforderung innert der genannten Frist 

nicht nachgekommen, wird eine Ordnungsbusse in Höhe von bis zu 5 000 Franken 

verhängt. 

Im Rahmen der Revision des Stiftungsrechts (LGBl. 2008 Nr. 220)21 wurde für die 

Anmeldung zur Eintragung von Stiftungen sowie zur Hinterlegung von Gründungs- 

und Änderungsanzeigen vorgesehen, dass zwar die Mitglieder des Stiftungsrates 

weiterhin verpflichtet sind, die Stiftung zur Eintragung bzw. Hinterlegung der 

Gründungs- oder Änderungsanzeige beim Handelsregister anzumelden. Neu 

wurde aber zusätzlich auch der Repräsentant befugt, die Anmeldung zur Eintra-

gung bzw. zur Hinterlegung von Gründungs- und Änderungsanzeigen vorzuneh-

men. 

Dass der Repräsentant zur Anmeldung befugt (nicht verpflichtet) ist, entspricht ei-

nem Bedürfnis der Praxis und soll daher neu für sämtliche Rechtsformen gelten. 

                                                      
21  Gesetz vom 26. Juni 2008 über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts, LGBl. 2008 

Nr. 220, LR 216.0. 
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Nachdem dem Repräsentanten aber lediglich eine Anmeldebefugnis zukommen 

soll, nicht hingegen eine Verpflichtung zur Anmeldung, können Sanktionen für ein 

allfälliges Versäumnis der Anmeldung nicht den Repräsentanten, sondern aus-

schliesslich die mit der Verwaltung betrauten Personen treffen. 

Zudem soll einem weiteren Bedürfnis der Praxis entsprochen werden, nämlich 

dass neben den Repräsentanten auch die Notare sowie die Notariatssubstituten 

zur Anmeldung von Eintragungen ins Handelsregister befugt sind. Es ist nämlich 

aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass die Notare und Notariatssubstituten im 

Rahmen der elektronischen Beurkundung von Gesellschaftsgründungen und an-

deren gesellschaftsrechtlichen Vorgängen eine bedeutende Rolle auch im Eintra-

gungsverfahren vor dem Handelsregister spielen werden. Zur Vereinfachung des 

Gründungs- bzw. Eintragungsverfahrens soll daher vorgesehen werden, dass auch 

Notare und Notariatssubstitute zur Anmeldung von Eintragungen und Änderun-

gen eingetragener Tatsachen befugt sind. Wie dem Repräsentanten kommt aber 

auch den Notaren und Notariatssubstituten keine Verpflichtung zur Anmeldung 

von Eintragungen zu, sondern soll ihnen ausschliesslich die Befugnis zur Anmel-

dung eingeräumt werden. 

Zu Art. 119 Abs. 4 

Gemäss Abs. 1 müssen Zweigniederlassungen von Gesellschaften mit Persönlich-

keit am Ort der Zweigniederlassung und unter Bezugnahme auf die Verbandsper-

son (Hauptniederlassung) im Handelsregister eingetragen werden. Die Eintragung 

inländischer Zweigniederlassungen von Gesellschaften mit Sitz in einem EWR-Mit-

gliedstaat erfolgt nach Art. 291a und die Eintragung inländischer Zweigniederlas-

sungen von Gesellschaften mit Sitz ausserhalb des EWR nach Art. 291b. Die Eintra-

gung inländischer Zweigniederlassungen inländischer Gesellschaften ist in 

Art. 119 Abs. 2 und Art. 104 f. HRV geregelt. Nicht vorgesehen ist hingegen die Ein-

tragung ausländischer Zweigniederlassungen bei der inländischen 
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Verbandsperson (Hauptniederlassung). Solche Eintragungen werden zwar in der 

Praxis des Amtes für Justiz bereits durchgeführt, sofern eine Anmeldung zur Ein-

tragung vorliegt. Mangels entsprechender Rechtspflicht ist jedoch davon auszuge-

hen, dass nur eine geringfügige Anzahl ausländischer Zweigniederlassungen bei 

der inländischen Hauptniederlassung zur Eintragung im Handelsregister angemel-

det wird. 

Gemäss Art. 28a Abs. 7 der Richtlinie haben Mitgliedstaaten nach der Eintragung 

einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitglied-

staat denjenigen Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, über das 

Europäische System der Registervernetzung von der Eintragung der Zweignieder-

lassung zu unterrichten. Der Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, 

hat in der Folge den Eingang einer solchen Mitteilung zu bestätigen und die Infor-

mationen unverzüglich in seinem Register zu verzeichnen (vgl. dazu auch die Er-

läuterungen zu Art. 993 Abs. 2).  

Abs. 4 dient der Umsetzung von Art. 28a Abs. 7 Satz 2 2. Halbsatz der Richtlinie 

und soll neu ausdrücklich vorsehen, dass bei einer inländischen Verbandsperson, 

die eine Zweigniederlassung im Ausland betreibt, ein Hinweis auf die Zweignieder-

lassung im Handelsregister einzutragen ist. Die Eintragung einer ausländischen 

Zweigniederlassung soll unabhängig davon erfolgen, ob sich die ausländische 

Zweigniederlassung in einem EWR-Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat befin-

det.  

Allerdings sollen im EWR ansässige Zweigniederlassungen inländischer Hauptnie-

derlassungen von Amts wegen aufgrund einer Mitteilung über das Europäische 

System der Registervernetzung bei der inländischen Hauptniederlassung eingetra-

gen werden, wohingegen in einem Drittstaat ansässige Zweigniederlassungen auf 

Antrag der Verwaltung der Hauptniederlassung eingetragen werden. Der Hinweis 
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auf die Zweigniederlassung wird sich auf die Adresse der ausländischen Zweignie-

derlassung sowie allenfalls auf die ausländische Eintragungsnummer beschränken. 

Zu Art. 177 Abs. 5a 

Gemäss Art. 13g Abs. 1 der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten zu gewährleisten, 

dass die Gründung von Gesellschaften vollständig online durchgeführt werden 

kann, ohne dass die gründenden bzw. antragstellenden Personen persönlich vor 

Behörden oder Stellen, die nach nationalem Recht mit der Bearbeitung von Aspek-

ten der Online-Gründung von Gesellschaften, einschliesslich der Erstellung des Er-

richtungsaktes, betraut sind, physisch erscheinen müssen.  

Für die Errichtung von AGs, KAGs, SEs und GmbHs ist der Konstituierungsbe-

schluss, der sogenannte Errichtungsakt, öffentlich zu beurkunden. Das Beurkun-

dungserfordernis für die Errichtung von Gesellschaften in den genannten Rechts-

formen soll auch bei Online-Gründungen beibehalten werden.  

Gemäss den geltenden Bestimmungen muss die Urkundsperson der Beschlussfas-

sung des obersten Organs von Gesellschaften der oben genannten Rechtsformen 

betreffend die Konstituierung, die Statutenänderung und die Auflösung persönlich 

beiwohnen (vgl. Art. 177 Abs. 2 bis 5 sowie auch Art. 33 NotarG und Art. 81 ff. der 

Rechtssicherungs-Ordnung) und hat unter Angabe des Ortes und der Zeit der Ver-

sammlung ein Protokoll aufzunehmen (Art. 177 Abs. 2). 

Um die Gründung von Verbandspersonen in sämtlichen Rechtsformen vollständig 

elektronisch durchführen zu können, muss jedoch auch die öffentliche Beurkun-

dung ohne physische Anwesenheit der Parteien oder deren Vertreter vor dem 

Notar oder der Urkundsperson und somit in elektronischer Form möglich sein. 

Art. 177 soll daher durch einen neuen Abs. 5a ergänzt werden, der grundsätzlich 

zulässt, dass gesellschaftsrechtliche Beschlüsse auch mittels audiovisueller Video-

kommunikation zwischen den Parteien oder deren Vertretern und dem Notar oder 
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der Urkundsperson des Amtes für Justiz beurkundet werden können, ohne dass 

die Parteien bzw. deren Vertreter vor dem Notar oder der Urkundsperson persön-

lich erscheinen müssen. 

Die Details zur öffentlichen Beurkundung mittels Videokommunikationssystems 

werden durch entsprechende Ergänzungen im Notariatsgesetz (vgl. Punkt 4.2) so-

wie in der Rechtssicherungs-Ordnung (vgl. Punkt 4.3) vorgesehen. 

Zu Art. 180 

Die Sachüberschrift zu Art. 180 «1. Im Allgemeinen» soll verschoben werden und 

neu nach der bereits bestehenden Sachüberschrift «II. Verwaltung» und vor 

Art. 180 stehen. Die Sachüberschrift zu Art. 180 soll neu lauten «a) Allgemeines». 

Zu Art. 180a 

Zu Art. 180a soll neu eine Sachüberschrift vorgesehen werden, welche lautet «b) 

Qualifiziertes Mitglied der Verwaltung». Bis anhin hat die Bestimmung keine Sach-

überschrift. 

Zu Art. 180b 

Art. 180b dient der Umsetzung von Art. 13i der Richtlinie und betrifft den soge-

nannten «disqualifizierten» Geschäftsführer («Disqualified Director»). Die Richtli-

nie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass Vorschriften 

bestehen, nach denen Geschäftsführer «disqualifiziert» werden können. Diese 

Vorschriften müssen auch die Möglichkeit vorsehen, eine derzeit in einem ande-

ren Mitgliedstaat geltende «Disqualifikation» zu berücksichtigen bzw. Informatio-

nen zu berücksichtigen, die für eine «Disqualifikation» in einem anderen Mitglied-

staat relevant sind. 

Unter Geschäftsführer im Sinne von Art. 13i der Richtlinie sind (mindestens) solche 

Personen zu verstehen, die als gesetzlich vorgeschriebenes Gesellschaftsorgan o-

der als Mitglied eines solchen Organs befugt sind, die Gesellschaft gerichtlich und 
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aussergerichtlich zu vertreten (Art. 14 Bst. d Ziff. i der Richtlinie (EU) 2017/1132). 

Dies sind aufgrund des Anwendungsbereiches von Kapitel III Abschnitt 1 (Art. 13 

ff.) der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Liechtenstein die Mitglieder der Verwaltung 

von AGs, KAGs, SEs sowie die geschäftsführenden Gesellschafter von GmbHs.22 

Nachdem jedoch nicht nachvollziehbar wäre, dass eine Person zwar nicht Mitglied 

der Verwaltung einer AG sein darf, jedoch Mitglied der Verwaltung einer Anstalt 

oder Mitglied des Stiftungsrates einer Stiftung, soll Art. 13i der Richtlinie so umge-

setzt werden, dass er für sämtliche Rechtsformen gilt. Es soll daher eine neue Be-

stimmung im allgemeinen Teil des PGR vorgesehen werden, in welchem Aus-

schlussgründe definiert werden, die für die Mitglieder der Verwaltung sämtlicher 

Verbandspersonen und Treuunternehmen gelten. 

Gemäss Abs. 1 können natürliche Personen nicht Mitglied der Verwaltung einer 

Verbandsperson oder eines Treuunternehmens sein, wenn sie 

• handlungsunfähig im Sinne von Art. 16 sind; oder 

• wegen einer oder mehrerer vorsätzlich begangener Straftaten nach den 

§§ 160 bis 163 und § 292a des Strafgesetzbuches (StGB)23 (Insolvenzstrafta-

ten) oder nach den §§ 146 bis 148 und §§ 152 bis 153a des Strafgesetzbuches 

zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden sind; 

diese Ausschlussgründe sollen für die Dauer von fünf Jahren seit der Rechts-

kraft des betreffenden Urteils gelten. 

Handlungsunfähig nach Art. 16 sind Personen, die nicht urteilsfähig oder unmün-

dig sind. Urteilsfähig ist jeder, dem nicht wegen seines Kindesalters oder infolge 

von Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen 

                                                      
22  Der sogenannte gewerberechtlichen Geschäftsführer ist nicht per se Geschäftsführer im Sinne von 

Art. 13i der Richtlinie, sondern nur dann, wenn er auch Mitglied der Verwaltung der betreffenden Ver-
bandsperson ist. 

23 Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, LR 311.0. 



40 

die Fähigkeit mangelt, die Beweggründe und Folgen seines Verhaltens zu erken-

nen oder einer richtigen Erkenntnis gemäss zu handeln. Der Richter oder die Rich-

terin hat im Einzelfall festzustellen, ob bei den genannten Zuständen die Fähigkeit 

vernunftgemässen Handelns fehlt (Art. 15). Mündig ist, wer das 18. Lebensjahr 

vollendet hat (Art. 12). 

Bei den in Ziff. 2 Bst. a vorgesehenen Straftaten handelt es sich um sogenannte 

Insolvenzstraftaten (§§ 160 bis 163 und § 292a StGB). Es geht hier im Wesentlichen 

um Handlungen, die den Gläubigern im Insolvenzverfahren zum Nachteil gelan-

gen. 

Bei den in Ziff. 2 Bst. b vorgesehenen Straftaten handelt es sich um Betrugsdelikte 

sowie um die Straftaten «Kreditschädigung», «Untreue» und «Förderungsmiss-

brauch». So liegt beispielsweise ein Ausschlussgrund vor, wenn jemand wegen Be-

trugs oder schweren oder gewerbsmässigen Betrugs, wegen Kreditschädigung, 

wegen Untreue oder wegen Förderungsmissbrauchs verurteilt wurde. 

Die Ausschlussgründe nach Abs. 1 Ziff. 2 sollen für eine Dauer von fünf Jahren seit 

der Rechtskraft des betreffenden Urteils gelten. 

Die Richtlinie sieht in Art. 13i Abs. 2 Unterabsatz 2 weiters vor, dass die Ernennung 

einer Person als Geschäftsführer auch dann abgelehnt werden kann, wenn diese 

Person für die vorgesehene Tätigkeit zur fraglichen Zeit in einem anderen Mitglied-

staat «disqualifiziert» ist, das heisst, wenn hinsichtlich dieser Person in einem an-

deren Mitgliedstaat ein oder mehrere Ausschlussgründe vorliegen. 

Abs. 2 sieht daher vor, dass natürliche Personen auch dann nicht Mitglied der Ver-

waltung einer Verbandsperson oder eines Treuunternehmens sein können, wenn 

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ein Ausschlussgrund vorliegt, der einem Aus-

schlussgrund nach Abs. 1 entspricht. 
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Art. 13i Abs. 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ver-

langen können, dass Personen, die sich als Geschäftsführer bewerben, erklären, 

ob ihnen Umstände bekannt sind, die dazu führen können, dass sie im betreffen-

den Mitgliedstaat «disqualifiziert» werden. In Abs. 3 soll von dieser Möglichkeit 

Gebrauch gemacht und bestimmt werden, dass natürliche Personen, die zum Mit-

glied der Verwaltung einer Verbandsperson oder eines Treuunternehmens be-

stellt wurden und nun im Handelsregister eingetragen werden sollen, mit der An-

meldung zur Eintragung ihrer Person im Handelsregister zu erklären haben, dass 

kein Ausschlussgrund nach Abs. 1 oder 2 vorliegt. Die Erklärung kann mittels sepa-

rater Erklärung, gemeinsam mit der sogenannten Annahmeerklärung oder auch 

im Anmeldungsschreiben, sofern es von der betreffenden Person unterzeichnet 

ist, erfolgen.  

Gemäss Abs. 4 kann das Amt für Justiz in begründeten Einzelfällen verlangen, dass 

ein Handlungsfähigkeitszeugnis oder eine Strafregisterbescheinigung, aus welcher 

ersichtlich ist, dass kein Ausschlussgrund nach Abs. 1 Ziff. 2 vorliegt, vorgelegt 

wird. Ausserdem kann das Amt für Justiz über das Europäische System der Regis-

tervernetzung andere EWR-Mitgliedstaaten anfragen, ob betreffend eine be-

stimmte Person, die als Mitglied der Verwaltung einer Verbandsperson oder eines 

Treuunternehmens im Handelsregister eingetragen werden soll, nach deren Recht 

Ausschlussgründe vorliegen. Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 13i 

Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie. 

Abs. 5 bestimmt, dass für den Fall, dass die Erklärung nach Abs. 3 oder trotz Auf-

forderung des Amtes für Justiz das Handlungsfähigkeitszeugnis oder die Strafre-

gisterbescheinigung nicht vorgelegt werden oder eine Anfrage nach Abs. 4 ergibt, 

dass ein Ausschlussgrund in einem anderen EWR-Mitgliedstaat vorliegt, das Amt 

für Justiz die Eintragung der betreffenden Person als Mitglied der Verwaltung ei-

ner Verbandsperson oder eines Treuunternehmens zu verweigern hat. 
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Zu Art. 180c 

Art. 180c dient der Umsetzung von Art. 13i Abs. 7 der Richtlinie. 

Abs. 1 bestimmt, dass personenbezogene Daten gemäss den datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen, das heisst im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/67924 

sowie den nationalen datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten sind. 

Dem Amt für Justiz soll damit ermöglicht werden, die notwendigen Informationen 

im Zusammenhang mit allfälligen Ausschlussgründen einer Person, die zum Mit-

glied der Verwaltung einer Verbandsperson oder eines Treuunternehmens be-

stellt werden soll, zu prüfen, um betrügerisches oder anderweitiges missbräuchli-

ches Verhalten zu verhindern und den Schutz aller Personen zu gewährleisten, die 

mit der Verbandsperson oder dem Treuunternehmen interagieren. 

Abs. 2 legt fest, dass das Amt für Justiz die für die Zwecke von Art. 180b übermit-

telten personenbezogenen Daten nicht länger als erforderlich, längstens aber wie 

personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Gründung einer Gesell-

schaft, der Eintragung einer Zweigniederlassung oder der Einreichung durch eine 

Verbandsperson oder ein Treuunternehmen speichern darf. 

Zu Art. 291a Abs. 2a, 4 und 5 

Art. 291a Abs. 2a soll Art. 28a Abs. 5 Unterabsatz 1 der Richtlinie umsetzen und 

die Möglichkeit vorsehen, dass das Amt für Justiz bei der Eintragung einer Zweig-

niederlassung einer in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft 

(Hauptniederlassung) die Informationen zur Gesellschaft über das Europäische 

System der Registervernetzung überprüfen darf.  

                                                      
24  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung); (ABl. L 118 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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Derjenige Mitgliedstaat, in welchem eine Gesellschaft (Hauptniederlassung) ein-

getragen ist, hat demjenigen Mitgliedstaat, in dem eine Zweigniederlassung dieser 

Gesellschaft eingetragen ist, unverzüglich über das Europäische System der Regis-

tervernetzung mitzuteilen, wenn bestimmte Änderungen bei der Gesellschaft 

(Hauptniederlassung) erfolgt sind (Art. 30a Abs. 1 der Richtlinie). Diese Vorgabe 

soll mit gegenständlicher Vorlage in Art. 993 Abs. 2 umgesetzt werden.  

Art. 30a Unterabsatz 2 der Richtlinie sieht in diesem Zusammenhang vor, dass bei 

Eingang einer solchen Mitteilung das Register, in dem die Zweigniederlassung ein-

getragen ist, über das Europäische System der Registervernetzung den Eingang 

dieser Mitteilung bestätigt und dafür sorgt, dass bestimmte Urkunden und Infor-

mationen (es handelt sich dabei um diejenigen nach Art. 30 Abs. 1 der Richtlinie 

(EU) 2017/1132 bzw. nach dem geltenden Art. 291a Abs. 3) unverzüglich aktuali-

siert werden. Abs. 4 sieht daher vor, dass das Amt für Justiz für den Fall, dass über 

das Europäische System der Registervernetzung eine Mitteilung nach Art. 993 

Abs. 3 eingeht, die Gesellschaft zur unverzüglichen Anmeldung zur Eintragung der 

geänderten Tatsachen sowie Einreichung allfälliger Urkunden und Belege auffor-

dert, es sei denn, dass bereits eine Anmeldung zur Änderung in Bezug auf die mit-

geteilten Tatsachen vorliegt. 

Der geltende Abs. 5 bestimmt, dass die Unterlagen der Rechnungslegung der 

Hauptniederlassung gemäss Art. 1128 bekannt zu machen sind. Dies bedeutet, 

dass die Unterlagen der Rechnungslegung einer in einem anderen EWR-Mitglied-

staat ansässigen Hauptniederlassung, die einer Gesellschaft nach Art. 1063 ver-

gleichbar ist25, ihren nach ihrem Recht erstellten, geprüften und offengelegten 

                                                      
25  Gesellschaften nach Art. 1063 PGR sind AGs, KAGs, SEs und GmbHs sowie bestimmte Kollektiv- und 

Kommanditgesellschaften. 
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Geschäfts- sowie konsolidierten Geschäftsbericht und Prüfungsbericht bei der in-

ländischen Zweigniederlassung, das heisst konkret in Liechtenstein, offenlegen 

muss.  

Art. 31 Unterabsatz 2 der Richtlinie bestimmt nun, dass die Mitgliedstaaten fest-

legen können, dass die Verpflichtung zur Offenlegung der Unterlagen der Rech-

nungslegung durch eine Offenlegung im Register des Mitgliedstaates, in dem die 

Gesellschaft eingetragen ist, als erfüllt gilt. Von diesem Wahlrecht soll Gebrauch 

gemacht werden. Abs. 5 soll daher vorsehen, dass die Unterlagen der Rechnungs-

legung einer im EWR ansässigen Hauptniederlassung nur dann bei der Zweignie-

derlassung gemäss Art. 1128 offenzulegen sind, sofern sie nicht bereits in demje-

nigen EWR-Mitgliedstaat, in dem die Hauptniederlassung eingetragen ist, offen-

gelegt werden. 

Die Offenlegungspflichten nach Art. 1128 für inländische Zweigniederlassungen 

gelten jedoch weiterhin für Hauptniederlassungen mit Sitz in einem Drittstaat. 

Zu Art. 944 Abs. 5 

Die Abänderung von Abs. 5 dient der Umsetzung von Art. 16 Abs. 6 der Richtlinie, 

gemäss welchem die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass alle Urkunden 

und Informationen, die als Teil der Gründung einer Gesellschaft, der Eintragung 

einer Zweigniederlassung oder sonst im Rahmen einer Einreichung durch eine Ge-

sellschaft oder Zweigniederlassung vorgelegt werden, von den Registern in ma-

schinenlesbarem und durchsuchbarem Format oder als strukturierte Daten ge-

speichert werden.  

Die bereits bestehende Verordnungskompetenz der Regierung in Abs. 5 soll nun 

dahingehend erweitert werden, dass die Verordnung bei der Führung des Han-

delsregisters mittels elektronischer Datenverarbeitung neben den Anforderungen 

in Bezug auf den Datenzugriff, den Datenschutz und die langfristige Sicherung und 
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die Archivierung der Daten zusätzlich auch noch die Anforderungen in Bezug auf 

das Format festlegt. 

Zu Art. 953 Abs. 5 

Art. 953 regelt die Öffentlichkeit des Handelsregisters sowie die Einsichtnahme in 

die Eintragungen und Belege des Handelsregisters. 

Der geltende Abs. 5 sieht vor, dass bestimmte Einträge des Handelsregisters vom 

Amt für Justiz über eine öffentlich zugängliche Informationsplattform gebühren-

frei zur Verfügung gestellt werden. Dies sind die Firma, die Rechtsform, der Sitz, 

der Repräsentant bzw. die Zustelladresse, das Datum der Eintragung und die Da-

ten sämtlicher Änderungen samt Tagebuchnummer sowie die Handelsregister-

nummer. Diese Bestimmung wurde mit LGBl. 2020 Nr. 30326 eingeführt. Grund 

dafür war die Umsetzung von Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132, gemäss 

welchem die genannten Informationen über das Europäische System der Register-

vernetzung kostenlos zugänglich zu machen sind.  

Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 wurde nun mit der Richtlinie dahinge-

hend erweitert, dass noch weitere Angaben über das Europäische System der Re-

gistervernetzung kostenlos öffentlich zugänglich zu machen sind. Somit ist Abs. 5 

um die zusätzlich zu veröffentlichenden Angaben zu erweitern. Neu sollen dem-

nach zusätzlich folgende Angaben öffentlich zugänglich gemacht werden: Die eu-

ropäische digitale Identität (EUID), der Gegenstand bzw. Zweck, die Mitglieder der 

Verwaltung sowie die Art der Ausübung der Vertretung und schliesslich in anderen 

EWR-Mitgliedstaaten errichtete Zweigniederlassungen, einschliesslich des Na-

mens, der Eintragungsnummer, der EUID und des Mitgliedstaates, in dem die 

Zweigniederlassung eingetragen ist (Abs. 5 Ziff. 6 bis 9). 

                                                      
26  Gesetz vom 3. September 2020 über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts, LGBl. 2020 

Nr. 303, LR 216.0. 
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Zu Art. 961 Abs. 3a 

Der geltende Abs. 3a bestimmt, dass Belege auch in elektronischer Form einge-

reicht werden können. Da die Einreichung von Belegen in elektronischer Form neu 

in Art. 984c ff. unter dem neuen Kapitel VIII. «Elektronischer Geschäftsverkehr» 

geregelt werden soll, ist Abs. 3a aufzuheben. 

Zu Art. 963 Abs. 2a und Abs. 4a 

Der geltende Abs. 2a bestimmt, dass die Anmeldung zur Eintragung im Handelsre-

gister auch in elektronischer Form erfolgen kann. Da die Anmeldung zur Eintra-

gung in elektronischer Form neu in den Art. 984c ff. unter dem Kapitel VIII. «Elekt-

ronischer Geschäftsverkehr» geregelt werden soll, ist Abs. 2a aufzuheben. 

Abs. 4a dient der Umsetzung von Art. 13b Abs. 4 und Art. 13g Abs. 8 der Richtlinie. 

Art. 13b Abs. 4 und Art. 13g Abs. 8 der Richtlinie sehen vor, dass die physische 

Anwesenheit der antragstellenden Personen vor Behörden oder Stellen, die mit 

Aspekten der Online-Gründung, einschliesslich der Erstellung des Errichtungsak-

tes, betraut sind, verlangt werden kann, wenn das öffentliche Interesse an der 

Verhinderung des Identitätsmissbrauchs, der Identitätsänderung oder der Sicher-

stellung der Einhaltung der Vorschriften über die Rechts- und Geschäftsfähigkeit 

sowie die Vertretungsbefugnis der antragstellenden Personen dies rechtfertigt.  

Die Mitgliedstaaten haben dabei zu gewährleisten, dass die physische Anwesen-

heit der antragstellenden Personen nur im Einzelfall verlangt werden kann, wenn 

Anhaltspunkte für einen Verdacht auf fehlende Rechts- oder Geschäftsfähigkeit, 

fehlende Vertretungsbefugnis oder auf Identitätsfälschung vorliegen. 

Abs. 4a soll daher vorsehen, dass das Amt für Justiz ausnahmsweise die physische 

Anwesenheit einer anmeldenden Person verlangen kann, wenn der Verdacht be-

steht, dass der anmeldenden Person die Rechts- oder Geschäftsfähigkeit fehlt 
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oder dass es ihr an der Vertretungsbefugnis mangelt. Gleiches soll bei einem Ver-

dacht auf Identitätsmissbrauch oder Identitätsfälschung gelten. 

Zu Art. 984 Abs. 1 

Gemäss dem geltenden Abs. 1 werden für die vom Amt für Justiz vorzunehmenden 

Amtshandlungen Gebühren erhoben. Die Höhe der Gebühren für die jeweilige 

Amtshandlung ist in Art. 984 Abs. 2 sowie in der Verordnung über die Grundbuch- 

und Handelsregistergebühren festgelegt. 

Gemäss Art. 13d Abs. 2 der Richtlinie dürfen die für Online-Verfahren erhobenen 

Gebühren den für die Deckung der Kosten für die Erbringung einer solchen Leis-

tung erforderlichen Betrag nicht überschreiten. Die Gebühren nach Art. 984 sowie 

die in der genannten Verordnung festgesetzten Gebühren berücksichtigen diese 

Vorgabe bereits heute (vgl. Art. 984 Abs. 4). Abs. 1 soll deshalb lediglich zur Klar-

stellung dahingehend ergänzt werden, dass die Gebührenbestimmung nach 

Art. 984 sowie die genannte Gebührenverordnung gleichermassen auch für den 

elektronischen Geschäftsverkehr gelten.  

Vorbemerkungen zu Art. 984c ff.  

Ein wesentliches Ziel der Richtlinie ist die Ausgestaltung der digitalen Kommunika-

tionswege im Gesellschaftsrecht. Dabei wird vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten 

sowohl die Online-Gründung von Gesellschaften und die Online-Errichtung von 

Zweigniederlassungen als auch grundsätzlich sämtliche Online-Anmeldungen zur 

Eintragung, Änderung und Löschung im Handelsregister zu ermöglichen haben.  

Um insbesondere das Verfahren vor dem Handelsregister ausschliesslich auf elekt-

ronischem Weg durchführen zu können, sind entsprechende Vorschriften im PGR 

vorzusehen. Daher soll ein neues Kapitel bei den Vorschriften über das Verfahren 

vor dem Handelsregister mit der Überschrift «VIII. Elektronischer Geschäftsver-

kehr» (Art. 984c ff.) eingefügt werden. 
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Zu Art. 984c 

Art. 984c soll die Grundsätze zum elektronischen Geschäftsverkehr mit dem Han-

delsregister festlegen.  

Das E-Government-Gesetz sieht in Art. 5 Abs. 1 und 2 vor, dass im Geschäftsver-

kehr zwischen Behörden untereinander und zwischen Behörden und Unterneh-

men die Kommunikation elektronisch erfolgt und die Behörden verpflichtet sind, 

mit natürlichen Personen elektronisch zu kommunizieren, sofern diese der elekt-

ronischen Kommunikation zugestimmt haben. Das E-Government-Gesetz enthält 

zudem zahlreiche auch für den elektronischen Geschäftsverkehr mit dem Handels-

register relevante Bestimmungen, wie beispielsweise die Vorschriften über die 

elektronische Identifizierung, die Anerkennung von elektronischen Identifizie-

rungsmitteln oder die Vertretung im elektronischen Geschäftsverkehr. 

Abs. 1 soll daher bestimmen, dass sich der elektronische Geschäftsverkehr mit 

dem Amt für Justiz bzw. dem Handelsregister grundsätzlich nach dem E-Govern-

ment-Gesetz richtet, sofern das PGR nichts Abweichendes bestimmt.  

Auch im elektronischen Geschäftsverkehr sollen die allgemeinen Bestimmungen 

des PGR, die Bestimmungen über das Handelsregister sowie die firmen- und rech-

nungslegungsrechtlichen Bestimmungen Anwendung finden, sofern die speziellen 

Bestimmungen über den elektronischen Geschäftsverkehr nichts anderes bestim-

men. 

In Abs. 2 soll daher festgehalten werden, dass die allgemeinen Bestimmungen 

(2. Abteilung, 3. Titel) sowie die Bestimmungen über das Handelsregister, die Fir-

men und die Rechnungslegung (5. Abteilung) Anwendung finden, sofern die 

Art. 984c ff. nichts anderes bestimmen. 

Gemäss Abs. 3 regelt die Regierung das Nähere zum elektronischen Geschäftsver-

kehr mit dem Handelsregister mit Verordnung. 
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Vorbemerkungen zu Art. 984d 

Der Anmeldung zur Eintragung kommt im Eintragungsverfahren vor dem Handels-

register zentrale Bedeutung zu. Dies unter anderem aufgrund des sogenannten 

Anmeldeprinzips (Art. 963 Abs. 1), gemäss welchem Eintragungen ins Handelsre-

gister nur auf Anmeldung der dazu Verpflichteten vorgenommen werden dürfen, 

sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt, wie beispielsweise Eintragungen auf-

grund gerichtlicher Anordnungen oder von Amts wegen. 

Insbesondere kommt aber der Anmeldebefugnis, das heisst der Befugnis, wer 

überhaupt Anmeldungen zur Eintragung ins Handelsregister vornehmen darf, 

massgebliche Bedeutung zu. Grundsätzlich obliegt den mit der Verwaltung betrau-

ten Personen die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister (Art. 118 Abs. 2). 

Bei Stiftungen kommt die Anmeldebefugnis auch dem Repräsentanten zu (Art. 552 

§§ 19 und 20). Wie ausgeführt, soll mit der gegenständlichen Vorlage eingeführt 

werden, dass dem Repräsentanten die Befugnis zur Anmeldung bei sämtlichen 

Rechtsformen zukommt. Auch den Notaren und den Notariatssubstituten soll neu 

die Anmeldebefugnis zukommen (vgl. dazu Erläuterungen zu Art. 118 Abs. 2). 

Da die Anmeldung zur Eintragung nur durch dazu befugte Personen erfolgen darf, 

ist auf die Prüfung der Identität der anmeldenden Person besonderes Augenmerk 

zu legen. Das Anmeldungsschreiben ist daher im physischen Geschäftsverkehr mit 

dem Handelsregister von den zur Anmeldung befugten Personen stets im Original 

und persönlich zu unterzeichnen. Zudem sind die Unterschriften zu beglaubigen 

(Art. 31 Abs. 1 und 2 HRV), um sicherzustellen, dass die Unterschrift auf der An-

meldung auch tatsächlich von der anmeldenden Person stammt.27 

                                                      
27  Die einer späteren Anmeldung beigesetzten Unterschriften müssen nur dann beglaubigt werden, wenn 

sie nicht schon früher für das gleiche Rechtsverhältnis oder den gleichen Rechtsträger abgegeben wur-
den, es sei denn, das Amt für Justiz hat Grund, ihre Echtheit zu bezweifeln (Art. 31 Abs. 2 Satz 2 HRV). 
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Die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister besteht aus dem Anmeldungs-

schreiben und den der Anmeldung beigefügten Belegen. Das Gesetz sieht zahlrei-

che, insbesondere formelle Bestimmungen im Zusammenhang mit der Anmeldung 

vor. So muss beispielsweise das Anmeldungsschreiben den notwendigen Inhalt 

der Eintragung enthalten (vgl. Art. 963 Abs. 2) oder müssen natürliche oder juris-

tische Personen in der Anmeldung in einer bestimmten Weise bezeichnet werden 

(vgl. Art. 31 Abs. 3 HRV). Ausserdem müssen die der Anmeldung zu Grunde liegen-

den Belege bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die ebenfalls im Detail im Gesetz 

und in der Verordnung geregelt sind (vgl. beispielsweise Art. 961 sowie die 

Art. 35 ff. HRV). 

Mit der gegenständlichen Vorlage müssen nun die gesetzlichen Grundlagen ge-

schaffen werden, um die für das physische Anmeldeverfahren geltenden Grunds-

ätze auch auf das elektronische Anmeldeverfahren zu übertragen (vgl. dazu Erläu-

terungen zu Art. 984c). 

Zu Art. 984d 

Art. 984 dient der Umsetzung der Art. 13g, Art. 13j und Art. 28a der Richtlinie. 

Gemäss Art. 6c Abs. 1 E-GovG haben die Behörden an der Einrichtung sowie der 

technischen und inhaltlichen Pflege von gemeinsamen Serviceportalen zur Bereit-

stellung von Informationen und zur Unterstützung bei der Kommunikation im 

elektronischen Geschäftsverkehr mitzuwirken. Diese Portale werden von der 

Liechtensteinischen Landesverwaltung eingerichtet und betrieben.  

In Abs. 1 ist daher allgemein vorgesehen, dass elektronische Anmeldungen zur Ein-

tragung ins Handelsregister über ein Online-Serviceportal der Liechtensteinischen 

Landesverwaltung erfolgen. 
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Zudem soll Abs. 1 regeln, in welcher Form die elektronischen Anmeldungen zu er-

folgen haben. Das Anmeldungsschreiben ist demnach unter Verwendung eines 

der folgenden elektronischen Identifizierungsmittel zu übermitteln: 

• des elektronischen Identitätsausweises im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. i E-

GovG; oder 

• eines anerkannten elektronischen Identifizierungsmittels im Sinne von 

Art. 15 Abs. 1 E-GovG; oder 

• eines anerkannten elektronischen Identifizierungsmittels im Sinne von 

Art. 15 Abs. 2 E-GovG. 

Jede natürliche Person hat Anspruch auf die Ausstellung einer elektronischen 

Identität (eID). Die eID wird auf Antrag vom Ausländer- und Passamt erstellt (vgl. 

dazu Art. 13 ff. E-GovG). 

Bei den elektronischen Identifizierungsmitteln nach Art. 15 Abs. 1 E-GovG handelt 

es sich um elektronische Identifizierungsmittel eines anderen EWR-Mitgliedstaa-

tes. Sie können nach Massgabe von Art. 6 und Art. 9 der Verordnung 

(EU) Nr. 910/2014 im elektronischen Anmeldeverfahren vor dem Handelsregister 

verwendet werden. 

Bei den elektronischen Identifizierungsmitteln nach Art. 15 Abs. 2 E-GovG handelt 

es sich um anerkannte elektronische Identifizierungsmittel der Schweiz oder eines 

anderen Drittstaates, die in Anhang 2 des E-Government-Gesetzes aufgeführt 

sind. 

Die Verwendung des elektronischen Identitätsausweises bzw. eines anerkannten 

elektronischen Identifizierungsmittels nach Art. 15 Abs. 1 oder 2 E-GovG ersetzt 

das im physischen Anmeldeverfahren bestehende Beglaubigungserfordernis nach 

Art. 31 Abs. 1 und 2 HRV.  
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Ist das Anmeldungsschreiben aufgrund bestehender Kollektivzeichnungsbefug-

nisse von mehreren Personen zu unterzeichnen, muss das jeweilige elektronische 

Identifizierungsmittel von sämtlichen «zeichnenden» Personen verwendet wer-

den. 

Abs. 2 regelt die elektronische Einreichung von Belegen, hinsichtlich derer keine 

Beglaubigungserfordernisse bestehen. Es handelt sich dabei beispielsweise um so-

genannte Annahmeerklärungen von Repräsentanten oder Revisionsstellen oder 

um Beschlussprotokolle, bei welchen im physischen Verfahren zwar die Original-

Unterschrift erforderlich ist, diese jedoch nicht beglaubigt sein muss. Diese Belege 

sind demnach entweder unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen 

Signatur nach Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder unter Ver-

wendung eines elektronischen Identitätsausweises im Sinne von Art. 3 Bst. i E-

GovG oder eines elektronischen Identifizierungsmittels im Sinne von Art. 15 Abs. 1 

oder 2 E-GovG einzureichen, sofern Gesetz oder Verordnung keine Ausnahme vor-

sehen. Eine solche Ausnahme besteht beispielsweise für finanzmarktrechtliche 

Genehmigungen der FMA, die im physischen Anmeldeverfahren lediglich als Kopie 

einzureichen sind. 

Abs. 3 soll diejenigen Fälle regeln, in denen die Unterschrift auf einem Beleg be-

glaubigt sein muss. Wird durch Gesetz oder Verordnung die Beglaubigung der Un-

terschrift auf dem Beleg vorgeschrieben, ist die qualifizierte elektronische Signatur 

nach Abs. 2 zusätzlich in physischer oder elektronischer Form zu beglaubigen. 

Wurde der Beleg jedoch bereits unter Verwendung eines elektronischen Identi-

tätsausweises im Sinne von Art. 3 Bst. i E-GovG oder eines elektronischen Identifi-

zierungsmittels im Sinne von Art. 15 Abs. 1 oder 2 E-GovG eingereicht, ist keine 

zusätzliche Beglaubigung erforderlich. Belege mit Beglaubigungserfordernis sind 

beispielsweise die sogenannten Firmazeichnungserklärungen bzw. Musterzeich-

nungen. 
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Zu Art. 984e 

Art. 13g Abs. 7 der Richtlinie sieht vor, dass in denjenigen Fällen, in denen eine 

Gesellschaft ausschliesslich von natürlichen Personen und unter Verwendung der 

in Art. 13 h der Richtlinie genannten Mustervorlagen gegründet wird, die Online-

Gründung innerhalb eines Zeitraums von fünf Arbeitstagen und in allen anderen 

Fällen innerhalb eines Zeitraums von zehn Arbeitstagen nach dem späteren der 

folgenden Daten abgeschlossen sein muss: 

• dem Datum des Abschlusses aller für die Online-Gründung erforderlichen 

Formalitäten; oder 

• dem Datum der Zahlung der Eintragungsgebühren, der Bareinzahlung des 

Mindestkapitals oder der Leistung des Gesellschaftskapitals in Sachleistun-

gen. 

Da die Gründung nach liechtensteinischem Recht mit der Eintragung im Handels-

register abgeschlossen ist, ungeachtet dessen, ob die Eintragungsgebühren erst 

nach der Eintragung im Handelsregister in Rechnung gestellt werden, soll sich die 

Frist zur Eintragung nach dem Tag errechnen, an welchem das Anmeldungsschrei-

ben samt sämtlicher erforderlicher Belege beim Amt für Justiz eingegangen ist. 

In Abs. 1 ist daher – in Umsetzung von Art. 13g Abs. 7 Unterabsatz 1 der Richtlinie 

– festgelegt, dass für den Fall, dass eine Gründung ausschliesslich durch natürliche 

Personen und unter Verwendung der vom Amt für Justiz gemäss Art. 986a Abs. 1 

zur Verfügung gestellten Mustervorlagen erfolgt, der Abschluss der Gründung, das 

heisst die Eintragung im Handelsregister, binnen fünf Arbeitstagen ab Eingang 

sämtlicher für die Gründung erforderlicher Dokumente und Urkunden zu erfolgen 

hat. Werden nicht ausschliesslich die vom Amt für Justiz zur Verfügung gestellten 

Mustervorlagen verwendet oder erfolgt die Gründung nicht ausschliesslich durch 

natürliche Personen, hat die Eintragung innert zehn Arbeitstagen ab dem Einlan-

gen der erforderlichen Dokumente zu erfolgen.  
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Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 28a Abs. 6 Unterabsatz 1 der Richtlinie und 

sieht vor, dass die erstmalige Eintragung einer Zweigniederlassung im Handelsre-

gister binnen zehn Arbeitstagen ab dem Eingang der Anmeldung sowie sämtlicher 

erforderlicher Dokumente zu erfolgen hat, sofern die Errichtung der Zweignieder-

lassung elektronisch und unter Verwendung der in Art. 986a Abs. 1 genannten 

Mustervorlagen erfolgt. 

Kann die erstmalige Eintragung einer Verbandsperson oder eines Treuunterneh-

mens bzw. einer Zweigniederlassung nicht innert der in Abs. 1 oder 2 genannten 

Fristen erfolgen, hat das Amt für Justiz gemäss Abs. 3 die antragstellende Person 

über die Gründe für die Verzögerung zu unterrichten. Mit Abs. 3 werden Art. 13g 

Abs. 7 Unterabsatz 2 sowie Art. 28a Abs. 6 Unterabsatz 2 der Richtlinie umgesetzt. 

Zu Art. 986a 

Art. 13h Abs. 1 der Richtlinie verlangt, dass auf Eintragungsportalen oder Internet-

seiten, die über das zentrale digitale Zugangstor zugänglich sind, Mustervorlagen 

zur Gründung von Gesellschaften zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten ha-

ben dafür zu sorgen, dass diese Muster im Rahmen des Online-Gründungsverfah-

rens von den antragstellenden Personen verwendet werden können. Gleiches gilt 

gemäss Art. 13j Abs. 4 der Richtlinie auch für die elektronische Anmeldung zur Ein-

tragung von Änderungen oder Löschungen im Handelsregister sowie die entspre-

chende Einreichung von Belegen. 

Das sogenannte zentrale digitale Zugangstor wird mit der Verordnung (EU) 

2018/172428 eingerichtet. Die Verordnung wurde als EWR-relevant eingestuft, gilt 

aber zum Zeitpunkt der Erstellung der gegenständlichen Vorlage in Liechtenstein 

                                                      
28  Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die 

Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Prob-
lemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 1). 
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noch nicht, da die Übernahme der Verordnung in das EWR-Abkommen noch an-

dauert. In Liechtenstein wird das «Serviceportal Liechtenstein», das sich noch im 

Aufbau befindet, als liechtensteinisches zentrales digitales Zugangstor dienen. Die 

Umsetzung von Art. 13h Abs. 1 der Richtlinie soll daher so erfolgen, dass die Mus-

tervorlagen vorerst nur auf der Webseite des Amtes für Justiz zur Verfügung ste-

hen. 

Abs. 1 bestimmt entsprechend, dass das Amt für Justiz auf seiner Webseite Mus-

tervorlagen zur Errichtung von Verbandspersonen, Treuunternehmen und Zweig-

niederlassungen zur Verfügung zu stellen hat. Zudem soll das Amt für Justiz wei-

tere Muster für die Anmeldung von Eintragungen, Änderungen und Löschungen 

im Handelsregister auf seiner Webseite zur Verfügung stellen, da diese für die 

elektronische Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister erforderlich sind. Die 

Anmeldung umfasst das Anmeldungsschreiben sowie die dem Anmeldungsschrei-

ben beizufügenden Belege (Art. 963 Abs. 2). Mustervorlagen sind somit sowohl für 

die verschiedenen Anmeldungsschreiben als auch für die jeweils beizubringenden 

Belege vorzusehen. Dies betrifft beispielsweise Änderungen bei den vertretungs-

befugten Organen, Statutenänderungen oder auch einfache Adressänderungen. 

Art. 13f der Richtlinie sieht zudem vor, dass die Mitgliedstaaten auf den Eintra-

gungsportalen, die über das zentrale digitale Zugangstor zugänglich sind, im Hin-

blick auf die Unterstützung bei der Gründung von Gesellschaften und der Eintra-

gung von Zweigniederlassungen prägnante, nutzerfreundliche und kostenlose In-

formationen zugänglich machen müssen. Es handelt sich dabei um Informationen 

über Folgendes: 

• Vorschriften über die Gründung von Gesellschaften, einschliesslich die On-

line-Verfahren und die Verwendung von Mustern sowie die sonstigen für die 

Gründung erforderlichen Urkunden, für die Identifizierung von Personen so-

wie für die Verwendung von Sprachen und die geltenden Gebühren; 
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• Vorschriften über die Eintragung von Zweigniederlassungen, einschliesslich 

die Online-Verfahren sowie die Anforderungen an die für die Eintragung er-

forderlichen Dokumente, für die Identifizierung von Personen und die Ver-

wendung von Sprachen; 

• Übersicht über die anwendbaren Vorschriften über die Bestellung von Mit-

gliedern des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgans einer Gesellschaft, 

einschliesslich der Vorschriften über die «Disqualifikation» von Geschäfts-

führern, und über die Behörden oder Stellen, die für die Vorhaltung von In-

formationen über «disqualifizierte» Geschäftsführer zuständig sind; sowie 

• Übersicht über die Befugnisse und Zuständigkeiten des Verwaltungs-, Lei-

tungs- und Aufsichtsorgans einer Gesellschaft, einschliesslich der Befugnis, 

eine Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten. 

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 13f der Richtlinie, wobei – wie bereits oben 

erwähnt – darauf hingewiesen wird, dass die Verordnung (EU) 2018/1724 in Liech-

tenstein noch nicht gilt und daher eine Zugänglichmachung über das zentrale digi-

tale Zugangstor derzeit (noch) nicht möglich ist. Die Informationen sollen aktuell 

daher ausschliesslich auf der Webseite des Amtes für Justiz zugänglich gemacht 

werden. 

Gemäss Abs. 3 kann die Regierung das Nähere zur Zurverfügungstellung von Mus-

tern und Informationen mit Verordnung regeln. 

Zu Art. 991 

Da mit der gegenständlichen Vorlage weitere Bestimmungen im Zusammenhang 

mit dem Informationsaustausch über das Europäische System der Registervernet-

zung vorgesehen werden sollen, wird die Sachüberschrift zu Art. 991 «E. Europäi-

sches System der Registervernetzung» vor Art. 991 verschoben und lautet neu: «E. 

Informationsaustausch über das Europäische System der Registervernetzung». 
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Die Sachüberschrift zu Art. 991 heisst neu «1. Allgemeines zum Informationsaus-

tausch». 

Zu Art. 992 

Art. 13i der Richtlinie enthält Bestimmungen zum sogenannten «disqualifizierten» 

Geschäftsführer29, die im Wesentlichen in Art. 180b der gegenständlichen Vorlage 

umgesetzt werden. In Art. 180b sollen unter anderem Ausschlussgründe definiert 

werden, bei deren Vorliegen natürliche Personen nicht zum Mitglied der Verwal-

tung einer Verbandsperson oder eines Treuunternehmens bestellt werden kön-

nen. Zudem werden entsprechende verfahrensrechtliche Bestimmungen für das 

Eintragungsverfahren vor dem Amt für Justiz eingeführt (vgl. dazu die Erläuterun-

gen zu Art. 180b). 

Art. 13i Abs. 3 der Richtlinie bestimmt darüber hinaus, dass die Mitgliedstaaten 

sicherstellen müssen, dass sie in der Lage sind, auf ein Ersuchen eines anderen 

Mitgliedstaates um Informationen, die für die «Disqualifikation» von Geschäfts-

führern nach dem Recht des antwortenden Mitgliedstaates relevant sind, antwor-

ten zu können. Art. 13i Abs. 4 der Richtlinie sieht in diesem Zusammenhang aus-

serdem vor, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen 

haben, um sicherzustellen, dass sie über das Europäische System der Registerver-

netzung Informationen darüber bereitstellen bzw. übermitteln können, ob eine 

bestimmte Person «disqualifiziert» ist oder in einem ihrer Register eingetragen ist, 

das Informationen enthält, die für die «Disqualifikation» von Geschäftsführern re-

levant sind. Art. 992 dient daher der Umsetzung von Art. 13i Abs. 3 und 4 der Richt-

linie. 

                                                      
29  Zur Definition von Geschäftsführer vgl. die Erläuterungen zu Art. 180b. 
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In Abs. 1 soll daher festgelegt werden, wie vorzugehen ist, wenn das Amt für Justiz 

über das Europäische System der Registervernetzung ein Auskunftsersuchen eines 

anderen EWR-Mitgliedstaates dahingehend erhält, ob hinsichtlich einer bestimm-

ten Person Ausschlussgründe im Sinne von Art. 180b Abs. 1 vorliegen. Das Amt für 

Justiz hat in einem solchen Fall das Landgericht um Mitteilung darüber zu ersu-

chen, ob ein Ausschlussgrund nach Art. 180b Abs. 1 vorliegt. Das Landgericht be-

stätigt dann gegenüber dem Amt für Justiz, ob ein solcher Ausschlussgrund vor-

liegt oder nicht. 

Abs. 2 bestimmt, dass das Amt für Justiz dem anfragenden EWR-Mitgliedstaat die 

vom Landgericht erhaltenen Informationen nach Abs. 1 über das Europäische Sys-

tem der Registervernetzung übermittelt. 

In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2021/1042 sind die Modalitäten und 

technischen Einzelheiten für den Austausch der genannten Informationen detail-

liert festgelegt. Der Informationsaustausch findet gemäss der Verordnung auf zwei 

Ebenen statt: Im Rahmen der ersten Ebene erfolgt die Abfrage zur «Disqualifika-

tion» und die Antwort zur «Disqualifikation» durch die zuständigen Registerbehör-

den der betroffenen Mitgliedstaaten über das Europäische System der Register-

vernetzung. Der Informationsaustausch im Rahmen der zweiten Ebene findet 

statt, wenn der ersuchte Mitgliedstaat im Zuge der ersten Ebene angibt, dass eine 

bestimmte Person «disqualifiziert» ist. In diesem Fall können weitere Informatio-

nen betreffend diese Person angefragt werden. Der ersuchte Mitgliedstaat kann 

dann entscheiden, welche zusätzlichen Informationen bereitgestellt werden. Lässt 

das nationale Recht des ersuchten Mitgliedstaates einen weiteren Informations-

austausch nicht zu, ist der ersuchende Mitgliedstaat entsprechend zu unterrich-

ten. 

Nachdem Abs. 1 und 2 vorsehen, welche Information zu übermitteln ist, nämlich 

nur die Information, ob hinsichtlich einer bestimmten Person Ausschlussgründe 
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vorliegen oder nicht, sieht das nationale liechtensteinische Recht einen weiteren 

Informationsaustausch nicht vor. Bei einem allfälligen Ersuchen im Rahmen der 

zweiten Ebene wird dies dem ersuchenden Mitgliedstaat entsprechend mitzutei-

len sein. 

Abs. 3 sieht eine Verordnungskompetenz der Regierung vor. 

Zu Art. 993 

Die Art. 28a ff. der Richtlinie enthalten unter anderem Bestimmungen über den 

Informationsaustausch zwischen dem Register des Mitgliedstaates, in dem eine 

Gesellschaft (Hauptniederlassung) eingetragen ist, und dem Register desjenigen 

Mitgliedstaates, in dem eine Zweigniederlassung dieser Gesellschaft eingetragen 

ist. Der Austausch bestimmter gegenseitiger Informationen soll über das Europäi-

sche System der Registervernetzung erfolgen. 

Art. 28a Abs. 7 Satz 1 der Richtlinie sieht vor, dass das Register des Mitgliedstaates, 

in dem eine Zweigniederlassung eingetragen wird, denjenigen Mitgliedstaat, in 

dem die Gesellschaft (Hauptniederlassung) eingetragen ist, über das Europäische 

System der Registervernetzung über die Eintragung der Zweigniederlassung infor-

miert (vgl. dazu auch Erläuterungen zu Art. 119 Abs. 4). Gleiches gilt gemäss 

Art. 28c der Richtlinie bei der Löschung einer Zweigniederlassung.  

In Abs. 1 soll daher entsprechend geregelt werden, dass nach der Eintragung oder 

Löschung einer inländischen Zweigniederlassung einer Gesellschaft, deren Sitz sich 

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat befindet, das Amt für Justiz den EWR-Mit-

gliedstaat, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, über das Europäische System 

der Registervernetzung über die Eintragung oder Löschung der Zweigniederlas-

sung zu informieren hat. 

Weiter soll in Abs. 2 vorgesehen werden, dass bestimmte Änderungen bei einer 

Verbandsperson mit Sitz im Inland, die über eine Zweigniederlassung in einem 
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anderen EWR-Mitgliedstaat verfügt, demjenigen EWR-Mitgliedstaat, in dem die 

Zweigniederlassung eingetragen ist, unverzüglich über das Europäische System 

der Registervernetzung mitzuteilen sind. Es handelt sich dabei um die Mitteilung 

des Namens bzw. der Firma, des Sitzes, der Rechtsform, der Eintragungsnummer 

der Gesellschaft sowie von Personalmutationen und Unterlagen der Rechnungsle-

gung. Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 30a Unterabsatz 1 der Richtlinie.  

Abs. 3 dient der Umsetzung von Art. 30a Unterabsatz 2 der Richtlinie und soll zur 

Anwendung kommen, wenn eine Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit Sitz in 

einem anderen EWR-Mitgliedstaat im Inland eingetragen ist. Erhält das Amt für 

Justiz über das Europäische System der Registervernetzung eine Mitteilung über 

eine Änderung bei der Gesellschaft (Hauptniederlassung) mit Sitz in einem ande-

ren EWR-Mitgliedstaat, hat es den Eingang der Mitteilung zu bestätigen. Sofern 

noch keine Anmeldung in Bezug auf die mitgeteilten Tatsachen vorliegt, hat das 

Amt für Justiz die Gesellschaft zur unverzüglichen Anmeldung der geänderten Tat-

sachen aufzufordern (vgl. dazu Art. 291a Abs. 4). 

Abs. 4 dient der Umsetzung von Art. 28c Satz 2 der Richtlinie. Demnach hat das 

Amt für Justiz, wenn es über das Europäische System der Registervernetzung eine 

Mitteilung über die Eintragung oder Löschung einer in einem anderem EWR-Mit-

gliedstaat gelegenen Zweigniederlassung einer Gesellschaft (Hauptniederlassung) 

mit Sitz im Inland erhält, den Eingang der Mitteilung zu bestätigen und unverzüg-

lich einen entsprechenden Hinweis bei der Gesellschaft zu verzeichnen (vgl. dazu 

Art. 119 Abs. 4 der Vorlage). 

Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1042 sieht unter Punkt 4 und 5 Details 

zum Verfahren über den Informationsaustausch zwischen dem Register der Ge-

sellschaft (Hauptniederlassung) und dem Register der Zweigniederlassung vor.  
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Zu Art. 1122 Abs. 6 

Der bestehende Abs. 6 sieht vor, dass die Einreichung der Unterlagen der Rech-

nungslegung nach Art. 1122 Abs. 1 in elektronischer Form unter Verwendung einer 

fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach Art. 2 Abs. 1 Bst. c des Signaturge-

setzes zu erfolgen hat. Einerseits ist dieser Verweis auf das Signaturgesetz nicht 

mehr aktuell und andererseits nicht mehr erforderlich, da der elektronische Ge-

schäftsverkehr neu in den Art. 984c ff. geregelt werden soll.  

Art. 13j Abs. 3 der Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten verlangen können, 

dass bestimmte oder alle Gesellschaften bestimmte oder sämtliche Urkunden und 

Informationen elektronisch einreichen müssen. Von dieser Möglichkeit soll in 

Art. 1122 Abs. 6 weiterhin Gebrauch gemacht werden; lediglich der nicht mehr 

aktuelle Verweis auf das Signaturgesetz soll gestrichen werden. 

4.2 Notariatsgesetz 

Zu Art. 18a 

Art. 18 enthält Bestimmungen zum Notariatsstempel und zum Notariatssiegel. 

Demnach haben Notare für Beurkundungen und Beglaubigungen einen von der 

Notariatskammer zugelassenen Notariatsstempel zu verwenden, der aus dem 

Staatswappen mit dem Zusatz «Fürstentum Liechtenstein» sowie einer Umschrift 

mit dem Namen des Notars und dem Zusatz «Öffentlicher Notar» besteht (Art. 18 

Abs. 2). Die Zusätze «Fürstentum Liechtenstein» und «Öffentlicher Notar» dürfen 

auch in einer Fremdsprache geführt werden (Art. 18 Abs. 3). Die Vorschriften über 

den Notariatsstempel und den Notariatssiegel sind jedoch ausschliesslich auf die 

Beurkundung und Beglaubigung durch Notare im Präsenzverfahren anzuwenden. 

Entsprechende Vorschriften sind allerdings auch für die elektronische Beurkun-

dung mittels Videokommunikation sowie die elektronischen Beglaubigungen er-

forderlich. 
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In Abs. 1 soll daher vorgesehen werden, dass Notare zur elektronischen Unterfer-

tigung von notariellen Urkunden und Beglaubigungen eine elektronische Beurkun-

dungssignatur zu verwenden haben. Bei der elektronischen Beurkundungssignatur 

handelt es sich um eine qualifizierte elektronische Signatur nach Art. 3 Ziff. 12 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014, die der Errichtung öffentlicher Urkunden vorbe-

halten ist. Die elektronische Beurkundungssignatur hat wie der Notariatsstempel 

das Staatswappen mit dem Zusatz «Fürstentum Liechtenstein» sowie eine Um-

schrift mit dem Namen des Notars und dem Zusatz «Öffentlicher Notar» zu ent-

halten. Die Bezeichnungen «Fürstentum Liechtenstein» und «Öffentlicher Notar» 

sollen wie beim Notariatsstempel auch in einer Fremdsprache geführt werden 

können. 

Bei der Besorgung anderer Geschäfte als nach Abs. 1 soll der Notar gemäss Abs. 2 

berechtigt sein, sich einer qualifizierten elektronischen Signatur als Notar, einer 

sogenannten elektronischen Notarsignatur, zu bedienen. Die elektronische Notar-

signatur kann der Notar im Rahmen sämtlicher Geschäfte verwenden, bei denen 

es sich nicht um elektronische Beurkundungen oder Beglaubigungen handelt. 

Zur Ausstellung der elektronischen Beurkundungssignatur sowie der elektroni-

schen Notarsignatur soll gemäss Abs. 3 die Notariatskammer zuständig sein. So-

wohl die elektronische Beurkundungssignatur als auch die elektronische Notarsig-

natur sollen auf Antrag des Notars ausgestellt werden. 

Gemäss Abs. 4 kann die Regierung das Nähere zur elektronischen Beurkundungs-

signatur sowie zur elektronischen Notarsignatur mit Verordnung regeln. 

Zu Art. 25a 

Wie die Notare sollen auch Notariatssubstitute elektronische Beurkundungen mit-

tels Videokommunikation und elektronische Beglaubigungen durchführen dürfen. 

Entsprechend soll in Abs. 1 vorgesehen werden, dass der Notariatssubstitut zur 
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Unterfertigung elektronischer Urkunden und Beglaubigungen wie auch der Notar 

eine qualifizierte elektronische Signatur nach Art. 3 Ziff. 12 der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 zu verwenden hat, nämlich die sogenannte elektronische Beurkun-

dungssignatur für Notariatssubstitute. 

Bei der Besorgung anderer Geschäfte soll sich der Notariatssubstitut einer qualifi-

zierten elektronischen Signatur als Notariatssubstitut bedienen können, der soge-

nannten elektronischen Notariatssubstitutensignatur (Abs. 2). 

Die Notariatskammer soll gemäss Abs. 3 dem Notariatssubstituten über dessen 

Antrag ein qualifiziertes Zertifikat für die elektronische Beurkundungssignatur für 

Notariatssubstitute nach Abs. 1 sowie für die elektronische Notariatssubstituten-

signatur nach Abs. 2 ausstellen. 

Gemäss Abs. 4 soll die Regierung das Nähere mit Verordnung regeln können. 

Zu Art. 36 Abs. 1 und 5 

Art. 36 enthält Bestimmungen zur Aufbewahrung bzw. Archivierung öffentlicher 

Urkunden und bestimmt in Abs. 1, dass eine Ausfertigung jeder Urkunde vom 

Notar physisch mindestens zehn Jahre aufzubewahren ist, sofern die Parteien mit 

dem Notar nicht eine längere Frist vereinbart haben. Neu soll dieselbe Frist aus-

drücklich auch für elektronisch erfasste Urkunden vorgesehen werden. 

Mit Abs. 5 wird neu eine Verordnungsermächtigung der Regierung eingeführt. 

Zu Art. 37 Abs. 1a 

Der bestehende Abs. 1a legt fest, dass für die Erstellung von Urkunden über Ver-

sammlungsbeschlüsse von Verbandspersonen abweichend von Art. 33 die physi-

sche Anwesenheit der versammlungsleitenden und protokollführenden Person 
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ausreichend ist. Die Einführung dieser Bestimmung mit LGBl. 2022 Nr. 23130 diente 

damals dazu, dass Notare auch Versammlungen beurkunden können, bei denen 

nicht sämtliche Parteien bzw. deren Vertreter anwesend sind.  

Nachdem nun mit der gegenständlichen Vorlage die elektronische Beurkundung 

als solches eingeführt werden soll, ist Art. 37 Abs. 1a aufzuheben. 

Zu Art. 49a 

Abs. 1 soll den Anwendungsbereich der elektronischen Beurkundung mittels Vide-

okommunikation für Notare eröffnen und vorsehen, dass Beurkundungen grund-

sätzlich mittels des von der Liechtensteinischen Landesverwaltung nach Art. 6d E-

GovG betriebenen Videokommunikationssystems durchgeführt werden können. 

Sonstige Fernbeurkundungen über andere, kommerzielle Videokommunikations-

systeme sollen hingegen nicht zulässig sein. Abs. 1 soll sowohl für die elektronische 

Beurkundung gelten, bei welcher sämtliche Parteien bzw. deren Vertreter mittels 

Videokommunikation teilnehmen, als auch für die elektronische Beurkundung, bei 

welcher nur ein Teil der Parteien bzw. deren Vertreter mittels Videokommunika-

tion teilnimmt, der andere Teil jedoch vor dem Notar physisch anwesend ist (so-

genannte gemischte Beurkundung). 

Zudem soll Abs. 1 vorsehen, dass die Art. 26 ff. (Bestimmungen über die physische 

Beurkundung) sinngemäss Anwendung finden, sofern die Bestimmungen über die 

elektronische Beurkundung nichts anderes bestimmen. So sollen insbesondere die 

Bestimmungen über die Belehrungs- und Prüfpflichten, über Interessenkonflikte, 

den Mindestinhalt notarieller Urkunden, fremdsprachige Urkunden, Personen mit 

Behinderungen, die Feststellung des Parteiwillens, die Ausfertigung der Urkunde 

                                                      
30  Gesetz vom 2. Juni 2022 über die Abänderung des Notariatsgesetzes, LGBl. 2022 Nr. 231, LR 173.560. 
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sowie über allfällige Korrekturen der Urkunde auch auf die elektronische Beurkun-

dung sinngemässe Anwendung finden. 

In Abs. 2 soll festgelegt werden, dass der Notar auch im elektronischen Beurkun-

dungsverfahren die Identität der Parteien bzw. deren Vertreter zu prüfen hat. Die 

Bestimmung zählt demonstrativ die möglichen Identifizierungsmittel auf. So soll 

der Notar die Identität der Parteien bzw. deren Vertreter durch folgende Identifi-

zierungsmittel prüfen können: 

• anhand eines elektronischen Identitätsausweises im Sinne von Art. 3 Abs. 1 

Bst. i E-GovG; 

• anhand eines elektronischen Identifizierungsmittels, das von einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat ausgestellt wurde und für die Zwecke der grenzüber-

schreitenden Authentifizierung nach Art. 6 der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 anerkannt wird; 

• anhand eines elektronischen Identifizierungsmittels der Schweiz oder eines 

anderen Drittstaates, das nach Art. 15 Abs. 2 E-GovG anerkannt wird; oder 

• anhand eines anderen elektronischen Identifizierungsmittels, sofern dieses 

eine eindeutige Identifizierung der betroffenen Partei bzw. deren Vertreters 

durch den Notar zulässt. Denkbar wäre beispielsweise, dass die Partei oder 

deren Vertreter dem Notar persönlich bekannt ist und er die Identität der 

Partei oder des Vertreters anhand der Bildübertragung im Rahmen der Vi-

deokommunikation feststellt.  

Abs. 3 soll festlegen, dass alle Parteien bzw. deren Vertreter ununterbrochen ent-

weder physisch vor dem Notar anwesend sein müssen, wie zum Beispiel bei ge-

mischten Beurkundungen die physisch anwesenden Personen (vgl. dazu Art. 49b 

Abs. 3), oder mit dem Notar und den anderen Parteien bzw. deren Vertretern un-

ter Nutzung des Videokommunikationssystems nach Abs. 1 während des 
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gesamten Beurkundungsvorganges in Echtzeit verbunden sein müssen. Wird die 

Verbindung vorübergehend unterbrochen, soll der Notar innehalten müssen und 

erst dann fortfahren dürfen, wenn die Verbindung wieder vollständig hergestellt 

ist. 

Art. 49b 

Grundsätzlich soll die elektronische öffentliche Urkunde mindestens denselben In-

halt aufweisen müssen wie die physische öffentliche Urkunde. 

Abs. 1 soll daher festhalten, dass auf die elektronische öffentliche Urkunde die 

Vorschriften dieses Gesetzes und insbesondere die Bestimmungen über den Min-

destinhalt (Art. 29) sowie über die Ausfertigung der Urkunde (Art. 34) sinngemäss 

Anwendung finden. Dies bedeutet, dass auch die elektronische öffentliche Ur-

kunde neben dem Namen des Notars die Namen und bestimmte Angaben über 

die Parteien sowie deren Vertreter sowie für den Fall, dass es sich bei den Parteien 

um juristische Personen oder Personengesellschaften handelt, die Firma bzw. den 

Namen sowie bestimmte weitere Angaben enthalten muss. Zudem hat auch die 

elektronische Urkunde die klare und unmissverständliche Willensäusserung der 

Parteien oder ihrer Vertreter, die zu beurkundenden Beschlüsse oder Feststellun-

gen sowie Tag, Uhrzeit und allenfalls den Ort der Beurkundung oder der Versamm-

lung zu enthalten. Notarielle Urkunden sind ausserdem als solche zu bezeichnen, 

Beilagen, die Bestandteil der Urkunde sind, deutlich zu kennzeichnen sowie die 

Urkunde mit der elektronischen Beurkundungssignatur zu versehen. 

Die elektronische Urkunde soll zusätzlich zu den Angaben nach Art. 29 für die phy-

sische Urkunde auch folgende Angaben enthalten (Abs. 2): 

• Die Feststellung, dass die Urkunde elektronisch errichtet wird;  

• die Feststellung, anhand welcher Identifizierungsmittel die Identität der Par-

teien bzw. deren Vertreter festgestellt wurde; sowie 
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• die Feststellung, dass die Versammlung teilweise oder zur Gänze mittels Vi-

deokommunikation durchgeführt wird. 

Mit Abs. 3 soll bestimmt werden, wie der Notar bei der sogenannten gemischten 

Beurkundung vorzugehen hat. Bei der gemischten Beurkundung handelt sich um 

die Beurkundung einer Versammlung, bei welcher ein Teil der Parteien bzw. deren 

Vertreter physisch vor dem Notar anwesend ist und der andere Teil mittels Vide-

okommunikationssystems an der Versammlung teilnimmt. Der Notar kann in die-

sem Fall wählen, ob er ausschliesslich eine elektronische oder ausschliesslich eine 

physische Urkunde erstellt. Erstellt der Notar eine physische Urkunde, kann er 

eine elektronische beglaubigte Kopie der Urkunde herstellen (Art. 49e Abs. 1) oder 

umgekehrt, wenn er eine elektronische Urkunde erstellt, einen beglaubigten Pa-

pierausdruck des elektronischen Dokuments herstellen (Art. 49f). 

Zu Art. 49c 

Art. 49c soll die Kenntnisnahme und Genehmigung des Urkundeninhalts bei der 

Beurkundung mittels Videokommunikation durch die Parteien bzw. deren Vertre-

ter zum Inhalt haben. 

Gemäss Abs. 1 hat der Notar dafür zu sorgen, dass die Parteien bzw. deren Vertre-

ter den vollständigen Inhalt der elektronischen öffentlichen Urkunde zur Kenntnis 

nehmen können. Der Notar hat dabei sicherzustellen, dass die Parteien bzw. deren 

Vertreter vom Inhalt der Urkunde entweder durch elektronische Übermittlung o-

der durch Vorlesen des Urkundeninhalts Kenntnis erlangen. 

In der Folge hat sich der Notar von den Parteien bzw. deren Vertretern bestätigen 

zu lassen, dass die Urkunde ihren Parteiwillen enthält. Diese Bestätigung hat in 

jedem Fall zu erfolgen, unabhängig davon, ob die Parteien physisch vor dem Notar 

anwesend sind oder an der Versammlung mittels Videokommunikation teilneh-

men. Abs. 2 soll daher vorsehen, dass die Genehmigung des Inhalts der Urkunde 
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erfolgt, indem die durch das Videokommunikationssystem mit dem Notar verbun-

denen Parteien bzw. deren Vertreter der Urkunde ihre elektronische Signatur 

(Art. 3 Ziff. 10 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014) beifügen.  

Handelt es sich um eine sogenannte gemischte Beurkundung und der Notar hat 

eine elektronische Urkunde erstellt, sollen die Parteien bzw. deren Vertreter der 

Urkunde ebenfalls ihre elektronische Signatur (Art. 3 Ziff. 10 der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014) beifügen (Abs. 3). Dies gilt sowohl für die mittels Videokommunika-

tion teilnehmenden Personen als auch für die physisch anwesenden Personen. Er-

stellt der Notar hingegen ausschliesslich eine physische Urkunde, erfolgt die Ge-

nehmigung des Urkundeninhalts nur durch die physisch anwesenden Personen 

(Art. 32 Abs. 1). Der Notar hat in diesem Fall hinsichtlich der nicht physisch anwe-

senden Personen nach Abs. 4 vorzugehen. 

Da die Beifügung einer elektronischen Signatur im Rahmen einer Beurkundung 

mittels Videokommunikationssystems unter Umständen sehr kompliziert bzw. im 

Falle des Nichtvorhandenseins der entsprechenden technischen Vorrichtungen 

sogar unmöglich sein kann, soll Abs. 4 vorsehen, dass die Genehmigung auch in 

anderer Form zum Ausdruck gebracht werden kann. Der Notar muss in diesem Fall 

jedoch die Form der Bestätigung unter Angabe des Grundes in der öffentlichen 

Urkunde zum Ausdruck bringen (Abs. 4). 

Vorbemerkungen zu Art. 49d ff. 

Das Notariatsgesetz sowie die Rechtssicherungs-Ordnung31 kennen folgende Ar-

ten von Beglaubigungen: 

• Die Beglaubigung der Unterschrift oder des Handzeichens; 

                                                      
31  Aufgrund von Art. 81 Abs. 1a der Rechtssicherungs-Ordnung finden die Vorschriften über die notarielle 

Beglaubigung auch auf die Urkundspersonen des Landgerichts, des Amtes für Justiz sowie die dazu be-
stimmten Gemeindebediensteten, den Regierungschef und den Regierungssekretär Anwendung. 



69 

• die Beglaubigung einer Kopie; 

• die Beglaubigung einer Abschrift; 

• die Beglaubigung eines Auszuges eines Dokuments; 

• die Beglaubigung einer Übersetzung; sowie 

• die Datumsbeglaubigung. 

Die Beglaubigung einer Unterschrift besteht in der Bescheinigung des Notars, dass 

die unterzeichnende Person die Unterschrift in seiner Anwesenheit angebracht o-

der ihm gegenüber als die eigene anerkannt hat (Art. 42 Abs. 1).  

Die Beglaubigung einer Kopie besteht in der Bescheinigung des Notars, dass die 

Kopie ein ihm vorgelegtes Dokument vollständig und richtig wiedergibt (Art. 43 

Abs. 1). 

Bei der Beglaubigung einer Abschrift wird die inhaltliche Übereinstimmung dersel-

ben mit der Hauptschrift bestätigt (Art. 44 Abs. 1). Bei der Beglaubigung eines Aus-

zuges eines Dokuments bescheinigt der Notar die Übereinstimmung mit dem ihm 

vorgelegten Auszug eines Dokuments (Art. 45 Abs. 1).  

Bei der Beglaubigung der Übersetzung einer Urkunde bescheinigt der Notar die 

Richtigkeit der Übersetzung (Art. 46 Abs. 1); bei der Datumsbeglaubigung beschei-

nigt er, wann und durch wen ihm eine Urkunde vorgelegt worden ist (Art. 47). 

Die bestehenden Bestimmungen über die Beglaubigung finden auf die Beglaubi-

gung von Unterschriften bei physischer Anwesenheit der unterzeichnenden Per-

son sowie die Beglaubigung physischer Dokumente Anwendung. Für die Zwecke 

der elektronischen Gründung und dabei insbesondere für die Beurkundung mittels 

Videokommunikation ist jedoch sowohl die Beglaubigung von Unterschriften ohne 

physische Anwesenheit der unterzeichnenden Person als auch die elektronische 
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Beglaubigung sowohl physischer als auch elektronischer Dokumente erforderlich. 

Dies soll nun mit der gegenständlichen Vorlage vorgesehen werden. 

Zu Art. 49d 

Abs. 1 soll die elektronische Beglaubigung einer auf einem Papierdokument ange-

brachten Unterschrift oder eines Handzeichens vorsehen; mit anderen Worten soll 

ein physisches Dokument in ein elektronisches Dokument umgewandelt werden 

und gleichzeitig die auf dem Papierdokument angebrachte Unterschrift oder das 

Handzeichen elektronisch beglaubigt werden können. Die Beglaubigung soll dabei 

dergestalt erfolgen, dass das Papierdokument einschliesslich der Unterschrift oder 

des Handzeichens ganz oder teilweise elektronisch eingelesen wird und dem elekt-

ronischen Dokument der Beglaubigungsvermerk (Art. 48) angefügt wird. Dies kann 

beispielsweise erforderlich sein, wenn eine Person beim Notar mit einem Papier-

dokument erscheint und entweder vor dem Notar seine Unterschrift anbringt oder 

der Notar eine bereits vorhandene Unterschrift als die der erscheinenden Person 

anerkennt. Der Notar kann dann gleichzeitig sowohl die physische Beglaubigung 

auf dem Papierdokument (Art. 42) als auch nach Einlesen des Dokuments die 

elektronische Beglaubigung nach Art. 49d Abs. 1 vornehmen. So steht der Partei 

sowohl das physische als auch das elektronische Dokument, jeweils versehen mit 

einer Unterschriftsbeglaubigung, zur Verfügung. 

Abs. 2 soll den Fall vorsehen, dass der Notar eine elektronische Signatur elektro-

nisch beglaubigt. In diesem Fall hat der Notar dem elektronischen Dokument den 

Beglaubigungsvermerk (Art. 48) anzufügen, nach welchem die unterzeichnende 

Person die elektronische Signatur in Anwesenheit des Notars selbst angebracht 

hat oder der Notar diese als selbst angebrachte elektronische Signatur anerkannt 

hat. 

Für den Fall, dass die Errichtung einer öffentlichen Urkunde mittels Videokommu-

nikationssystems erfolgt (Art. 49a Abs. 1) und in unmittelbarem Zusammenhang 
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mit dem betreffenden Rechtsgeschäft auch die Beglaubigung der Echtheit einer 

Unterschrift erforderlich ist, kann der Notar auch die Beglaubigung der Unter-

schrift einer an der Versammlung nicht physisch anwesenden Person vornehmen 

(Abs. 3). So kann der Notar beispielsweise im Rahmen einer öffentlichen Beurkun-

dung mittels Videokommunikation die Unterschrift einer teilnehmenden Person 

beglaubigen, indem er während der Unterschriftsleistung durch das elektronische 

Videokommunikationssystem optisch und akustisch ununterbrochen und so lange 

mit der Partei verbunden ist, dass er den Vorgang der Anbringung der händischen 

Unterschrift eindeutig und lückenlos mitverfolgen kann. Noch während aufrechter 

Verbindung ist dem Notar dann das Dokument, auf welchem die Unterschrift ge-

leistet wurde, elektronisch zu übermitteln, sodass dieser einerseits die Identitäts-

prüfung der unterzeichnenden Person sowie andererseits einen Abgleich des 

übermittelten Dokuments mit demjenigen, auf welchem die Unterschrift geleistet 

wurde, vornehmen kann. Die Beglaubigung ist dann unter sinngemässer Anwen-

dung von Abs. 1 durchzuführen. 

Im Beglaubigungsvermerk sind gemäss Art. 48 Abs. 1 immer diejenigen Tatsachen 

anzugeben, aufgrund derer sich der Notar von der Echtheit der Unterschrift über-

zeugt hat. Zudem hat der Beglaubigungsvermerk die genauen Personalien der un-

terzeichnenden Person festzuhalten. So ist beispielsweise bei einer Beglaubigung 

der Unterschrift im Verfahren nach Abs. 3 anzugeben, dass sich der Notar im Rah-

men einer Versammlung mittels Videokommunikation von der Echtheit der Unter-

schrift sowie der Identität der unterzeichnenden Person überzeugt hat. 

In jedem Fall soll das Dokument, auf welchem die Beglaubigung erfolgt ist, mit der 

elektronischen Beurkundungssignatur versehen werden (Abs. 4). 

Zu Art. 49e 

Art. 49e soll die elektronische Beglaubigung elektronischer Kopien sowohl von Pa-

pierdokumenten als auch von elektronischen Dokumenten regeln. 
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In Abs. 1 soll die Beglaubigung elektronischer Kopien von Papierdokumenten ge-

regelt werden. Der Notar kann eine solche Beglaubigung vornehmen, indem er das 

Papierdokument ganz oder teilweise einliest und dem elektronischen Dokument 

den Beglaubigungsvermerk anfügt, wonach die elektronische Kopie mit dem Pa-

pierdokument übereinstimmt.  

Abs. 2 soll die Beglaubigung elektronischer Kopien elektronischer Dokumente vor-

sehen, indem der Notar das Dokument ganz oder teilweise in ein neues elektroni-

sches Dokument überführt und den Beglaubigungsvermerk anfügt, wonach das 

neue elektronische Dokument mit dem elektronischen Dokument übereinstimmt. 

Abs. 3 soll bestimmen, dass der Notar für den Fall, dass das vorgelegte elektroni-

sche Dokument eine elektronische Signatur enthält, die Signatur unter Verwen-

dung dazu geeigneter technischer Hilfsmittel zu überprüfen hat. 

Der Notar hat die beglaubigten Dokumente in jedem Fall mit der elektronischen 

Beurkundungssignatur zu versehen (Abs. 4). 

Zu Art. 49f 

Art. 49f soll umgekehrt zu Art. 49e diejenigen Fälle regeln, in welchen es sich beim 

zu beglaubigenden Dokument um ein Papierdokument handelt. 

Gemäss Abs. 1 hat der Notar den Papierausdruck des elektronischen Dokuments 

mit dem Beglaubigungsvermerk zu versehen, wonach der Papierausdruck mit dem 

elektronischen Dokument übereinstimmt, und seine physische Unterschrift sowie 

den Notariatsstempel zu ergänzen  

Ist das vorgelegte Dokument elektronisch signiert, soll der Notar die elektronische 

Signatur unter Verwendung dazu geeigneter technischer Hilfsmittel überprüfen 

müssen (Abs. 2). 
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Zu Art. 49g 

Gemäss dieser Bestimmung hat die Regierung das Nähere zur Beurkundung mit-

tels Videokommunikation, zur Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden so-

wie zur elektronischen Beglaubigung mit Verordnung zu regeln. 

4.3 Rechtssicherungs-Ordnung 

Zu Art. 81 Abs. 1a  

Auch die für Beurkundungen zuständigen Personen des Landgerichts sowie des 

Amtes für Justiz sollen grundsätzlich elektronische öffentliche Beurkundungen 

und Beglaubigungen durchführen dürfen. Gleiches gilt für die weiteren nach 

Art. 81 zur Beurkundung und Beglaubigung befugten Personen. 

Abs. 1a soll daher dahingehend ergänzt werden, dass sowohl auf die Errichtung 

öffentlicher Urkunden und Beglaubigungen als auch auf die öffentliche Beurkun-

dung mittels Videokommunikation und die elektronische Beglaubigung die ent-

sprechenden Bestimmungen des Notariatsgesetzes Anwendung finden. 

Zu Art. 81a 

Abs. 1 soll bestimmen, dass die Urkundsperson zur elektronischen Unterfertigung 

von Urkunden und Beglaubigungen eine qualifizierte elektronische Signatur nach 

Art. 3 Ziff. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 zu verwenden hat, die der Errich-

tung elektronischer Urkunden vorbehalten ist (elektronische Beurkundungssigna-

tur). 

Das qualifizierte Zertifikat für die elektronische Beurkundungssignatur nach Abs. 1 

soll von der Regierung ausgestellt werden.  

Abs. 3 soll eine Verordnungsermächtigung der Regierung vorsehen. 
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4.4 E-Government-Gesetz 

Zu Art. 6d 

Um öffentliche Beurkundungen elektronisch durchführen zu können, ist die Ein-

richtung eines entsprechenden technischen Kommunikationssystems erforder-

lich. 

Mit Art. 6d soll entsprechend eine gesetzliche Grundlage für die Einrichtung eines 

Videokommunikationssystems zur Durchführung öffentlicher Beurkundungen und 

Beglaubigungen mittels Videokommunikation geschaffen werden.  

Abs. 1 soll daher bestimmen, dass die Liechtensteinische Landesverwaltung ein 

Videokommunikationssystem zur Durchführung öffentlicher Beurkundungen und 

Beglaubigungen mittels Videokommunikation betreibt. Dieses System soll dann 

sowohl von den Notaren als auch von den Urkundspersonen des Landgerichts so-

wie des Amtes für Justiz zur Durchführung öffentlicher Beurkundungen genutzt 

werden. Die Nutzung anderer Videokommunikationssysteme soll nicht zulässig 

sein. 

In Abs. 2 soll vorgesehen werden, dass das Amt für Informatik geeignete Massnah-

men zu ergreifen hat, um sicherzustellen, dass die Grundsätze der Datensicherheit 

nach der Datenschutzgesetzgebung eingehalten werden. 

Abs. 3 soll bestimmen, dass die Regierung das Nähere, insbesondere die techni-

schen Anforderungen an das Videokommunikationssystem und die Videokommu-

nikation sowie an die elektronische Identifizierung im Rahmen der elektronischen-

öffentlichen Beurkundung und Beglaubigung sowie die technische Ausgestaltung 

der Erstellung der Beurkundungssignatur, mit Verordnung regelt. 
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5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Die gegenständliche Vorlage wirft keine verfassungsmässigen Fragen auf. 

6. AUSWIRKUNGEN AUF DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Am 15. September 2015 verabschiedeten die Mitgliedstaaten der United Nations 

Organisation (UNO) im Rahmen eines Gipfeltreffens die sogenannte UNO-Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung. Diese Agenda umfasst insgesamt 17 Nachhal-

tigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs), sowie 169 

detailliertere Unterziele. 

Die Regierung hat die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Regierungsprogram-

mes 2021-2025 gestellt und verabschiedete am 22. März 2022 einen Grundsatz-

beschluss zur Integration der SDGs in allen Vernehmlassungsberichten und Berich-

ten und Anträgen an den Landtag. Damit soll die Politikkohärenz im Hinblick auf 

eine Verbesserung der Nachhaltigkeit gestärkt werden. 

Als von gegenständlicher Vorlage betroffene Ziele können SDG 8 (Menschenwür-

dige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und SDG 16 (Frieden, Gerechtigkeit und 

starke Institutionen) angesehen werden. 

Gemäss Unterziel 8.3. sollen entwicklungsorientierte Politiken gefördert, produk-

tive Tätigkeiten, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmer-

tum, Kreativität und Innovation unterstützt werden und die Formalisierung und 

das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch 

den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigt werden. 

Die mit der gegenständlichen Vorlage vorgesehenen Vorschriften zur digitalen Er-

richtung von Unternehmen und Zweigniederlassungen sowie zur elektronischen 

Kommunikation während des gesamten Lebenszyklus der Unternehmen ohne 
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physische Anwesenheitserfordernisse bedeutet für die Unternehmen erhebliche 

Erleichterungen in der Kommunikation mit Behörden und Finanzdienstleistern, 

wie beispielswiese Banken oder Treuhänder. Da es nicht mehr erforderlich sein 

wird, dass gründende oder antragstellende Personen vor Behörden oder anderen 

Stellen persönlich erscheinen müssen, bedeutet eine erhebliche Kosten- und Zeit-

ersparnis für die gründenden Personen bzw. die neu zu gründenden Unterneh-

men.  

Gemäss Unterziel 16.10 sollen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

und den völkerrechtlichen Übereinkünften der öffentliche Zugang zu Informatio-

nen gewährleistet und die Grundfreiheiten geschützt werden. Gemäss Unterziel 

16.a sollen die zuständigen Institutionen namentlich durch internationale Zusam-

menarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und 

zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität unterstützt werden.  

Mit der gegenständlichen Vorlage sollen die Informationspflichten der Behörden 

für Unternehmen erheblich erweitert werden. So sollen zahlreiche Informationen 

über die Gründung von Unternehmen und die Errichtung von Zweigniederlassun-

gen sowie entsprechende Mustervorlagen kostenlos und allgemein zugänglich zur 

Verfügung gestellt werden. Auch die zugänglich zu machenden Informationen be-

stehender Unternehmen werden erweitert, sodass jedermann diese Informatio-

nen zu jeder Zeit uneingeschränkt und kostenlos einsehen kann. Insbesondere soll 

aber auch der Informationsaustausch zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 

erweitert werden: So sollen Informationen betreffend Zweigniederlassungen au-

tomatisch und Informationen über den sogenannten «disqualifizierten» Ge-

schäftsführer auf Antrag ausgetauscht werden. Sowohl die erweiterten Informati-

onspflichten als auch die Erweiterung des Informationsaustausches der Behörden 

entsprechen somit der Zielsetzung der Unterziele 16.10 und 16.a. 
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7. REGIERUNGSVORLAGEN 

7.1 Gesetz über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, LGBl. 

1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 118 Abs. 2 

2) Die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister obliegt den mit der 

Verwaltung betrauten Personen. Die Befugnis zur Anmeldung steht auch dem Re-

präsentanten sowie den Notaren und Notariatssubstituten gemäss dem Notariats-

gesetz zu. Das Nähere regelt die Regierung mit Verordnung. 
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Art. 119 Abs. 4 

4) Betreibt eine inländische Verbandsperson eine Zweigniederlassung im 

Ausland, ist auf Antrag der zur Vertretung der Verbandsperson befugten Personen 

oder, sofern es sich um eine in einem EWR-Mitgliedstaat befindliche Zweignieder-

lassung handelt, von Amts wegen aufgrund einer Mitteilung über das System der 

Registervernetzung gemäss Art. 993 Abs. 3 bei der Verbandsperson ein Hinweis 

auf die Zweigniederlassung einzutragen. 

Art. 177 Abs. 5a 

5a) Die öffentliche Beurkundung kann auch mittels Videokommunikation ge-

mäss Art. 6d Abs. 1 E-Government-Gesetz nach Massgabe der Bestimmungen des 

Notariatsgesetzes und der Rechtssicherungs-Ordnung und unter sinngemässer 

Anwendung von Abs. 1, 2, 4 und 5 ohne physische Anwesenheit der Parteien 

durchgeführt werden. 



79 

Sachüberschrift vor Art. 180 

1. Im Allgemeinen 

Art. 180 

a) Allgemeines 

Art. 180a 

b) Qualifiziertes Mitglied der Verwaltung 

Art. 180b 

c) Ausschlussgründe 

1) Natürliche Personen können nicht Mitglied der Verwaltung einer Ver-

bandsperson oder eines Treuunternehmens sein, wenn sie 

1. handlungsunfähig im Sinne von Art. 16 sind; oder 

2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlich begangener Straftaten 

a) nach den §§ 160 bis 163 und § 292a des Strafgesetzbuches (Insolvenz-

straftaten); oder 

b) nach den §§ 146 bis 148 und §§ 152 bis 153a des Strafgesetzbuches zu 

einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 

verurteilt worden sind. 

Der Ausschluss nach Ziff. 2 gilt für die Dauer von 5 Jahren seit der Rechtskraft 

des Urteils. 

2) Natürliche Personen können auch nicht Mitglied der Verwaltung einer 

Verbandsperson oder eines Treuunternehmens sein, wenn in einem anderen 
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EWR-Mitgliedstaat ein Ausschlussgrund vorliegt, der einem Ausschlussgrund nach 

Abs. 1 entspricht. 

3) Natürliche Personen, die zum Mitglied der Verwaltung einer Verbands-

person oder eines Treuunternehmens bestellt wurden, haben mit der Anmeldung 

zur Eintragung ins Handelsregister zu erklären, dass kein Ausschlussgrund nach 

Abs. 1 oder 2 vorliegt.  

4) Das Amt für Justiz kann in begründeten Einzelfällen verlangen, dass ein 

Handlungsfähigkeitszeugnis oder eine Strafregisterbescheinigung vorzulegen ist, 

oder über das Europäische System der Registervernetzung einzelne EWR-Mitglied-

staaten anfragen, ob betreffend eine bestimmte Person nach deren Recht Aus-

schlussgründe vorliegen. 

5) Werden die Erklärung nach Abs. 3 oder trotz Aufforderung des Amtes für 

Justiz das Handlungsfähigkeitszeugnis oder die Strafregisterbescheinigung nicht 

vorgelegt oder ergibt eine Anfrage nach Abs. 4, dass ein Ausschlussgrund vorliegt, 

hat das Amt für Justiz die Eintragung der betreffenden Person als Mitglied der Ver-

waltung einer Verbandsperson oder eines Treuunternehmens zu verweigern. 

Art. 180c 

d) Verarbeitung personenbezogener Daten  

1) Die personenbezogenen Daten der in Art. 180b genannten Personen wer-

den im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet, um 

es dem Amt für Justiz zu ermöglichen, seinen gesetzlichen Pflichten nach Art. 180b 

nachzukommen. 

2) Die für die Zwecke von Art. 180b übermittelten personenbezogenen Da-

ten dürfen nicht länger als erforderlich, längstens aber so lange wie 
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personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Gründung einer Gesell-

schaft, der Eintragung einer Zweigniederlassung oder der Einreichung durch eine 

Gesellschaft oder Zweigniederlassung gespeichert werden. 

Art. 291a Abs. 2a, 4 und 5 

2a) Das Amt für Justiz kann die Informationen zur Gesellschaft über das Eu-

ropäische System der Registervernetzung überprüfen. 

4) Erhält das Amt für Justiz über das Europäische System der Registervernet-

zung eine Mitteilung über eine Änderung bei der Gesellschaft (Art. 993 Abs. 3), hat 

es, sofern bei Eingang der Mitteilung noch keine Anmeldung in Bezug auf die mit-

geteilten Änderungen vorliegt, die Gesellschaft unverzüglich zur Anmeldung der 

geänderten Tatsachen aufzufordern. 

5) Die Unterlagen der Rechnungslegung der Hauptniederlassung sind ge-

mäss Art. 1128 offenzulegen, sofern sie nicht im EWR-Mitgliedstaat, in dem die 

Hauptniederlassung eingetragen ist, offengelegt werden. 

Art. 944 Abs. 5  

5) Die Regierung regelt das Nähere über die Einrichtung und Führung des 

Handelsregisters mit Verordnung. Bei der Führung des Handelsregisters mittels 

elektronischer Datenverarbeitung legt sie zudem die Anforderungen fest, insbe-

sondere in Bezug auf den Datenzugriff, den Datenschutz sowie das Format und die 

langfristige Sicherung und die Archivierung der Daten. 
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Art. 953 Abs. 5 

5) Das Amt für Justiz stellt folgende Einträge des Handelsregisters über eine 

öffentlich zugängliche Informationsplattform gebührenfrei zur Verfügung: 

6. Handelsregisternummer und EUID; 

7. den Gegenstand bzw. Zweck; 

8. die Mitglieder der Verwaltung sowie die Art der Ausübung der Vertretung; 

9. in anderen EWR-Mitgliedstaaten errichtete Zweigniederlassungen, ein-

schliesslich des Namens, der Eintragungsnummer, der EUID und des Mit-

gliedstaates, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist. 

Art. 961 Abs. 3a 

3a) Aufgehoben 

Art. 963 Abs. 2a und Abs. 4a 

2a) Aufgehoben 

4a) Besteht der Verdacht, dass der anmeldenden Person die Rechts- oder 

Geschäftsfähigkeit fehlt oder dass es ihr an der Vertretungsbefugnis mangelt, kann 

das Amt für Justiz ausnahmsweise deren physische Anwesenheit verlangen. Glei-

ches gilt bei einem Verdacht auf Identitätsmissbrauch oder Identitätsfälschung. 

Art. 984 Abs. 1 

1) Für die vom Amt für Justiz vorzunehmenden Amtshandlungen werden Ge-

bühren erhoben. Die Gebühren gelten gleichermassen auch im elektronischen Ge-

schäftsverkehr (Art. 984c ff.). 
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VIII. Elektronischer Geschäftsverkehr 

Art. 984c 

1. Grundsatz 

1) Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, richtet sich der 

elektronische Geschäftsverkehr mit dem Amt für Justiz nach dem E-Government-

Gesetz. 

2) Soweit die Art. 984c ff. nichts Abweichendes bestimmen, finden die allge-

meinen Bestimmungen (2. Abteilung, 3. Titel) sowie die Bestimmungen über das 

Handelsregister, die Firmen und die Rechnungslegung (5. Abteilung) Anwendung. 

3) Die Regierung regelt das Nähere zum elektronischen Geschäftsverkehr 

mit dem Handelsregister mit Verordnung. 

Art. 984d 

2. Anmeldung 

1) Elektronische Anmeldungen zur Eintragung ins Handelsregister erfolgen 

über ein Online-Serviceportal der Liechtensteinischen Landesverwaltung, wobei 

das Anmeldungsschreiben unter Verwendung eines elektronischen Identitätsaus-

weises im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst i E-Government-Gesetz oder eines elektroni-

schen Identifizierungsmittels im Sinne von Art. 15 Abs. 1 oder 2 E-Government-

Gesetz einzureichen ist. 
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2) Die Belege sind entweder unter Verwendung einer qualifizierten elektro-

nischen Signatur nach Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/201432 oder un-

ter Verwendung eines elektronischen Identitätsausweises im Sinne von Art. 3 Abs. 

1 Bst. i E-Government-Gesetz oder eines elektronischen Identifizierungsmittels im 

Sinne von Art. 15 Abs. 1 oder 2 E-Government-Gesetz einzureichen, sofern Gesetz 

oder Verordnung keine Ausnahme vorsehen. 

3) Wird durch Gesetz oder Verordnung die Beglaubigung der Unterschrift auf 

dem Beleg vorgeschrieben, ist die qualifizierte elektronische Signatur nach Abs. 2 

zu beglaubigen. Wurde der Beleg unter Verwendung eines elektronischen Identi-

tätsausweises im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. i E-Government-Gesetz oder eines 

elektronischen Identifizierungsmittels im Sinne von Art. 15 Abs. 1 oder 2 E-Govern-

ment-Gesetz eingereicht, ist keine zusätzliche Beglaubigung erforderlich. 

Art. 984e 

3. Dauer des Verfahrens zur Eintragung im Handelsregister 

1) Erfolgt die elektronische Anmeldung zur erstmaligen Eintragung einer 

Verbandsperson oder eines Treuunternehmens, an dessen Gründung ausschliess-

lich natürliche Personen beteiligt sind, unter Verwendung von Mustervorlagen 

(Art. 986a Abs. 1), hat die Eintragung im Handelsregister innert eines Zeitraums 

von fünf Arbeitstagen ab Eingang der vollständigen Anmeldung zu erfolgen, an-

dernfalls innert eines Zeitraums von zehn Arbeitstagen. 

                                                      
32  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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2) Erfolgt die elektronische Anmeldung zur erstmaligen Eintragung einer 

Zweigniederlassung unter Verwendung von Mustervorlagen (Art. 986a Abs. 1), hat 

die Eintragung im Handelsregister innert eines Zeitraums von zehn Arbeitstagen 

ab Eingang der vollständigen Anmeldung zu erfolgen. 

3) Kann die Eintragung nicht innert der in Abs. 1 oder 2 genannten Fristen 

erfolgen, ist die anmeldende Person über die Gründe für die Verzögerung zu un-

terrichten. 

Art. 986a 

2. Zurverfügungstellung von Mustervorlagen und Informationen 

1) Das Amt für Justiz stellt auf seiner Webseite Mustervorlagen für die Er-

richtung von Verbandspersonen, Treuunternehmen und Zweigniederlassungen 

sowie für die Anmeldung von Eintragungen, Änderungen und Löschungen im Han-

delsregister zur Verfügung. 

2) Das Amt für Justiz stellt zudem auf seiner Webseite kostenlose Informati-

onen zur Verfügung, die mindestens Folgendes umfassen müssen: 

1. Verwendung der Mustervorlagen nach Abs. 1; 

2. Vorschriften über die Gründung von Verbandspersonen und Treuunterneh-

men, einschliesslich der elektronischen Verfahren und Anforderungen an die 

für die Gründung erforderlichen Dokumente, über die Identifizierung von 

Personen, die Verwendung von Sprachen und die geltenden Gebühren; 

3. Vorschriften über die Errichtung von Zweigniederlassungen, einschliesslich 

der elektronischen Verfahren und Anforderungen an die für die Eintragung 

erforderlichen Dokumente, über die Identifizierung von Personen, die Ver-

wendung von Sprachen und die geltenden Gebühren; 
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4. Übersicht über die Verfahren zur Bestellung von Mitgliedern des Verwal-

tungsorgans, des Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans von Verbandsper-

sonen oder Treuunternehmen, einschliesslich der Vorschriften über die Aus-

schlussgründe für die Bestellung von Mitgliedern der Verwaltung und Treu-

unternehmen, sowie die für die Information über das Vorliegen dieser Aus-

schlussgründe zuständigen Behörden und Stellen; sowie 

5. Übersicht über die Befugnisse und Zuständigkeiten des Verwaltungsorgans, 

des Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans von Verbandspersonen und 

Treuunternehmen, einschliesslich der Vertretungsbefugnisse. 

3) Die Regierung kann nähere Vorschriften zur Zurverfügungstellung von 

Mustervorlagen und Informationen mit Verordnung erlassen. 

Sachüberschrift vor Art. 991 

E. Informationsaustausch über das Europäisches System der Registervernetzung 

Art. 991 

1. Allgemeines zum Informationsaustausch 

Art. 992 

2. Übermittlung von Informationen über Ausschlussgründe 

1) Erhält das Amt für Justiz über das Europäische System der Registervernet-

zung ein Ansuchen eines anderen EWR-Mitgliedstaates um Information darüber, 

ob hinsichtlich einer bestimmten Person Ausschlussgründe zur Bestellung als Mit-

glied der Verwaltung vorliegen, ersucht das Amt für Justiz das Landgericht um Mit-

teilung, ob ein Ausschlussgrund nach Art. 180b Abs. 1 vorliegt. Das Landgericht 

bestätigt gegenüber dem Amt für Justiz, ob ein Ausschlussgrund vorliegt. 
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2) Das Amt für Justiz übermittelt dem anfragenden EWR-Mitgliedstaat über 

das Europäische System der Registervernetzung die Information, ob hinsichtlich 

einer Person ein Ausschlussgrund nach Abs. 1 vorliegt. 

3) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 993 

3. Übermittlung von Informationen zwischen dem Register der Gesellschaft und 

dem Register der Zweigniederlassung 

1) Nach der Eintragung oder Löschung einer inländischen Zweigniederlas-

sung einer Gesellschaft, deren Sitz sich in einem anderen EWR-Mitgliedstaat be-

findet, unterrichtet das Amt für Justiz das Register des EWR-Mitgliedstaates, in 

welchem die Gesellschaft eingetragen ist, über das Europäische System der Regis-

tervernetzung über die Eintragung oder Löschung der Zweigniederlassung. 

2) Folgende Änderungen bei einer Verbandsperson mit Sitz im Inland, die 

über eine Zweigniederlassung in einem anderen EWR-Mitgliedstaat verfügt, teilt 

das Amt für Justiz dem Register des EWR-Mitgliedstaates, in welchem die Zweig-

niederlassung eingetragen ist, unverzüglich über das Europäische System der Re-

gistervernetzung mit: 

a. Name bzw. Firma der Gesellschaft; 

b. Sitz der Gesellschaft; 

c. Eintragungsnummer der Gesellschaft; 

d. Rechtsform der Gesellschaft: 

e. Personalmutationen; 

f. Unterlagen der Rechnungslegung. 
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3) Erhält das Amt für Justiz über das Europäische System der Registervernet-

zung eine Mitteilung über eine Änderung bei einer Verbandsperson mit Sitz in 

einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die über eine Zweigniederlassung im Inland 

verfügt, ist der Eingang der Mitteilung zu bestätigen. 

4) Erhält das Amt für Justiz über das Europäische System der Registervernet-

zung eine Mitteilung über die Eintragung oder Löschung einer Zweigniederlassung 

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat einer Verbandsperson mit Sitz im Inland, ist 

der Eingang der Mitteilung zu bestätigen. 

Art. 1122 Abs. 6 

1. Jahresrechnung 

6) Die Einreichung der in Abs. 1 bezeichneten Unterlagen hat in elektroni-

scher Form zu erfolgen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am … in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 
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7.2 Gesetz über die Abänderung des Notariatsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Notariatsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Notariatsgesetz (NotarG) vom 3. Oktober 2019, LGBl. 2019 Nr. 306, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 18a 

Elektronische Beurkundungssignatur und elektronische Notarsignatur 

1) Zur elektronischen Unterfertigung von Urkunden und Beglaubigungen hat 

der Notar eine qualifizierte elektronische Signatur nach Art. 3 Ziff. 12 der Verord-

nung (EU) Nr. 910/201433 zu verwenden, die der Errichtung öffentlicher Urkunden 

                                                      
33  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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vorbehalten ist (elektronische Beurkundungssignatur). Die elektronische Beurkun-

dungssignatur hat mindestens die Angaben nach Art. 18 Abs. 2 zu enthalten. 

2) Bei der Besorgung anderer Geschäfte ist der Notar berechtigt, sich einer 

qualifizierten elektronischen Signatur nach Art. 3 Ziff. 12 der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 als Notar zu bedienen (elektronische Notarsignatur). 

3) Die Notariatskammer stellt dem Notar auf Antrag ein qualifiziertes Zerti-

fikat für die elektronische Beurkundungssignatur nach Abs. 1 und für die elektro-

nische Notarsignatur nach Abs. 2 aus.  

4) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 25a 

Notariatssubstitut 

1) Zur elektronischen Unterfertigung von Urkunden und Beglaubigungen hat 

der Notariatssubstitut eine qualifizierte elektronische Signatur nach Art. 3 Ziff. 12 

der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 zu verwenden, die der Errichtung öffentlicher 

Urkunden vorbehalten ist (elektronische Beurkundungssignatur des Notariatssub-

stituten). Die elektronische Beurkundungssignatur des Notariatssubstituten hat 

mindestens die Angaben nach Art. 18 Abs. 2 zu enthalten und den Anforderungen 

nach Art. 25 zu genügen. 

2) Bei der Besorgung anderer Geschäfte ist der Notariatssubstitut berech-

tigt, sich einer qualifizierten elektronischen Signatur nach Art. 3 Ziff. 12 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 910/2014 als Notariatssubstitut zu bedienen (elektronische No-

tariatssubstitutensignatur). 
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3) Die Notariatskammer stellt dem Notariatssubstitut auf Antrag ein qualifi-

ziertes Zertifikat für die elektronische Beurkundungssignatur des Notariatssubsti-

tuten nach Abs. 1 und für die elektronische Notariatssubstitutensignatur nach 

Abs. 2 aus.  

4) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 36 Abs. 1 und 5 

Archivierung 

1) Eine Ausfertigung jeder Urkunde ist vom Notar physisch mindestens zehn 

Jahre aufzubewahren, sofern die Parteien mit dem Notar nicht eine längere Frist 

vereinbart haben. Elektronisch erfasste Urkunden sind während dieser Frist elekt-

ronisch aufzubewahren. 

5) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 37 Abs. 1a 

1a) Aufgehoben 
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IIIa. Elektronische Beurkundungen und Beglaubigungen 

A. Elektronische Beurkundungen und Erstellen der Urkunden 

Art. 49a 

1. Allgemeines zur Beurkundung mittels Videokommunikation 

1) Beurkundungen können ganz oder teilweise mittels des von der Liechten-

steinischen Landesverwaltung nach Art. 6d E-Government-Gesetz betriebenen Vi-

deokommunikationssystems nach Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen 

durchgeführt werden. Die Art. 27 ff. des Gesetzes finden sinngemäss Anwendung, 

sofern nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt wird. 

2) Der Notar prüft die Identität der Parteien bzw. deren Vertreter anhand 

1. eines elektronischen Identitätsausweises im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. i E-

Government-Gesetz; oder 

2. eines elektronischen Identifizierungsmittels, das von einem anderen EWR-

Mitgliedstaat ausgestellt wurde und für die Zwecke der grenzüberschreiten-

den Authentifizierung nach Art. 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 aner-

kannt wird; 

3. eines elektronischen Identifizierungsmittels der Schweiz oder eines anderen 

Drittstaates, das nach Art. 15 Abs. 2 E-Government-Gesetz anerkannt wird;  

4. eines anderen elektronischen Identifizierungsmittels, sofern dieses eine ein-

deutige Identifizierung der betroffenen Partei durch den Notar zulässt. 

3) Alle Parteien bzw. deren Vertreter müssen ununterbrochen entweder 

physisch vor dem Notar anwesend oder mit dem Notar und den anderen Parteien 

bzw. deren Vertretern unter Nutzung des Videokommunikationssystems nach 
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Abs. 1 während des gesamten Beurkundungsvorgangs in Echtzeit verbunden sein. 

Wird die Verbindung vorübergehend unterbrochen, hat der Notar innezuhalten 

und erst dann fortzufahren, wenn die Verbindung wieder vollständig hergestellt 

ist. 

Art. 49b 

2. Erstellung eines elektronischen Originals der Urkunde 

1) Auf die elektronische Urkunde finden die Vorschriften über die Urkunde 

dieses Gesetzes, insbesondere die Bestimmungen über den Mindestinhalt 

(Art. 29) sowie die Ausfertigung (Art. 34), sinngemäss Anwendung. 

2) Die elektronische Urkunde muss zusätzlich zu den Angaben nach Art. 29 

dieses Gesetzes enthalten: 

1. die Feststellung, dass die Urkunde elektronisch errichtet wird; 

2. die Feststellung, anhand welcher Identifizierungsmittel die Identität der Par-

teien bzw. deren Vertreter festgestellt wurde; und 

3. die Feststellung, dass die Versammlung teilweise oder zur Gänze mittels Vi-

deokommunikation durchgeführt wird. 

3) Ist nur ein Teil der Parteien bzw. deren Vertreter mittels Videokommuni-

kationssystems mit dem Notar verbunden, der andere Teil der Parteien bzw. deren 

Vertreter jedoch physisch vor dem Notar anwesend (gemischte Beurkundung), 

kann der Notar entweder eine elektronische oder eine physische Urkunde erstel-

len. 
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Art. 49c 

3. Kenntnisnahme und Genehmigung des Urkundeninhalts 

1) Der Notar sorgt dafür, dass die Parteien den vollständigen Inhalt der elekt-

ronischen Urkunde zur Kenntnis nehmen können. Art. 32 gilt sinngemäss. 

2) Die Genehmigung des Inhalts der elektronischen Urkunde durch die Par-

teien bzw. deren Vertreter erfolgt, indem die durch das Videokommunikationssys-

tem verbundenen Parteien bzw. deren Vertreter der Urkunde ihre elektronische 

Signatur im Sinne von Art. 3 Ziff. 10 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 beifügen. 

3) Bei einer gemischten Beurkundung (Art. 49 Abs. 3) erfolgt die Genehmi-

gung des Inhalts der Urkunde durch die Parteien bzw. deren Vertreter nach Abs. 2, 

sofern der Notar eine elektronische Urkunde erstellt. Erstellt der Notar eine phy-

sische Urkunde, erfolgt die Genehmigung des Inhalts der Urkunde ausschliesslich 

durch die physisch anwesenden Personen (Art. 32 Abs. 2). In diesen Fällen kommt 

Abs. 4 zur Anwendung. 

4) Kann eine beteiligte Person nicht unterzeichnen, hat sie die Genehmigung 

in anderer Form zum Ausdruck zu bringen; der Notar erwähnt die Form der Bestä-

tigung unter Angabe des Grundes in der Urkunde. 
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B. Elektronische Beglaubigungen 

Art. 49d 

1. Elektronische Beglaubigung einer Unterschrift, eines Handzeichens oder einer 

elektronischen Signatur 

1) Der Notar kann eine Unterschrift oder ein Handzeichen auf einem Papier-

dokument auch elektronisch beglaubigen, indem er das Papierdokument, ein-

schliesslich der Unterschrift oder des Handzeichens ganz oder teilweise elektro-

nisch einliest und dem elektronischen Dokument den Beglaubigungsvermerk (Art. 

48 Abs. 1) anfügt. 

2) Der Notar kann eine elektronische Signatur elektronisch beglaubigen, in-

dem er dem elektronischen Dokument den Beglaubigungsvermerk (Art. 48 Abs. 1) 

anfügt, nach welchem die unterzeichnende Person die elektronische Signatur in 

Anwesenheit des Notars selbst angebracht hat oder als selbst angebrachte elekt-

ronische Signatur anerkannt hat. 

3) Der Notar kann für den Fall, dass die Errichtung einer öffentlichen Ur-

kunde mittels Videokommunikationssystems erfolgt (Art. 49a Abs. 1) und in un-

mittelbarem Zusammenhang mit dem betreffenden Rechtsgeschäft auch die Be-

glaubigung der Echtheit der Unterschrift erforderlich ist, auch die Beglaubigung 

der Unterschrift einer nicht physisch anwesenden Person vornehmen. Das Doku-

ment, auf welchem sich die Unterschrift befindet, ist dem Notar unverzüglich 

elektronisch zu übermitteln, sodass dieser einen optischen Vergleich mit dem Do-

kument, auf welchem die Unterschrift angebracht wurde, und dem übermittelten 

elektronischen Dokument vornehmen kann. Der Notar muss dabei während der 

Unterschriftsleistung und der Übermittlung des Dokuments ununterbrochen und 

so lange verbunden sein, dass sowohl der Vorgang der Anbringung der 
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Unterschrift lückenlos mitverfolgt als auch der optische Vergleich der Dokumente 

eindeutig vorgenommen werden kann. Für die Beglaubigung der Unterschrift gilt 

Abs. 1 sinngemäss. 

4) Der Notar hat das Dokument in den Fällen nach Abs. 1 bis 3 mit der elekt-

ronischen Beurkundungssignatur zu versehen. 

Art. 49e 

2. Beglaubigung einer elektronischen Kopie eines Papierdokuments oder eines 

elektronischen Dokuments 

1) Der Notar kann eine elektronische Kopie eines Papierdokuments beglau-

bigen, indem er das Papierdokument ganz oder teilweise einliest und dem elekt-

ronischen Dokument den Beglaubigungsvermerk anfügt, wonach die elektroni-

sche Kopie mit dem Papierdokument übereinstimmt. 

2) Der Notar kann eine elektronische Kopie eines elektronischen Dokuments 

beglaubigen, indem er das Dokument ganz oder teilweise in ein neues elektroni-

sches Dokument überführt und den Beglaubigungsvermerk anfügt, wonach das 

neue elektronische Dokument mit dem elektronischen Dokument übereinstimmt. 

3) Ist das vorgelegte elektronische Dokument nach Abs. 2 elektronisch sig-

niert, überprüft der Notar die Signatur unter Verwendung dazu geeigneter techni-

scher Hilfsmittel. 

4) Der Notar hat die Dokumente nach Abs. 1 und 2 mit der elektronischen 

Beurkundungssignatur zu versehen. 
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Art. 49f 

3. Beglaubigung eines Papierausdrucks eines elektronischen Dokuments 

1) Der Notar kann den Papierausdruck eines elektronischen Dokuments be-

glaubigen, indem er den Papierausdruck mit dem Beglaubigungsvermerk versieht, 

wonach er mit dem elektronischen Dokument übereinstimmt und diesen mit dem 

Notariatsstempel (Art. 18) und seiner physischen Unterschrift versieht. 

2) Ist das vorgelegte elektronische Dokument elektronisch signiert, über-

prüft der Notar die Signatur unter Verwendung dazu geeigneter technischer Hilfs-

mittel. 

C. Durchführungsverordnung zur elektronischen Beurkundung und Beglaubigung 

Art. 49g 

Die Regierung regelt das Nähere zur Beurkundung mittels Videokommuni-

kation, zur Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und zur elektronischen 

Beglaubigung mit Verordnung. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Abänderung des Per-

sonen- und Gesellschaftsrechts vom … in Kraft. 
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7.3 Gesetz über die Abänderung der Rechtssicherungs-Ordnung 

Gesetz 

vom 

über die Abänderung der Rechtssicherungs-Ordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Rechtssicherungs-Ordnung vom 9. Februar 1923, LGBl. 1923 Nr. 8, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 81 Abs. 1a 

Anwendung - Zuständigkeit 

1a) Auf die Errichtung öffentlicher Urkunden, die Beglaubigung, die öffentli-

che Beurkundung mittels Videokommunikation sowie die elektronische Beglaubi-

gung finden die Bestimmungen des Notariatsgesetzes Anwendung. 
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Art. 81a 

Elektronische Beurkundungssignatur 

1) Zur elektronischen Unterfertigung von Urkunden und Beglaubigungen hat 

die Urkundsperson eine qualifizierte elektronische Signatur nach Art. 3 Ziff. 12 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/201434 zu verwenden, die der Errichtung elektronischer 

Urkunden vorbehalten ist (elektronische Beurkundungssignatur).  

2) Die Regierung stellt den Urkundspersonen ein qualifiziertes Zertifikat für 

die elektronische Beurkundungssignatur nach Abs. 1 aus.  

3) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Abänderung des Per-

sonen- und Gesellschaftsrechts vom … in Kraft. 

                                                      
34  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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7.4 Gesetz über die Abänderung des E-Government-Gesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des E-Government-Gesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das E-Government-Gesetz (E-GovG) vom 21. September 2011, LGBl. 2011 

Nr. 575, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6d 

Videokommunikationssystem für die elektronische öffentliche Beurkundung und 

elektronische Beglaubigung 

1) Die Liechtensteinische Landesverwaltung betreibt ein Videokommunika-

tionssystem zur Durchführung öffentlicher Beurkundungen und Beglaubigungen 

mittels Videokommunikation gemäss dem Notariatsgesetz und der Rechtssiche-

rungs-Ordnung. 
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2) Das Amt für Informatik hat geeignete Massnahmen zu ergreifen, um si-

cherzustellen, dass die Grundsätze der Datensicherheit nach der Datenschutzge-

setzgebung eingehalten werden. 

3) Die Regierung regelt das Nähere, insbesondere die technischen Anforde-

rungen an das Videokommunikationssystem, an die Videokommunikation sowie 

an die elektronische Identifizierung im Rahmen der Beurkundung sowie an die 

technische Ausgestaltung der Erstellung der Beurkundungssignatur, mit Verord-

nung. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Abänderung des Per-

sonen- und Gesellschaftsrechts vom … in Kraft. 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/1042 DER KOMMISSION 

vom 18. Juni 2021

mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf technische Spezifikationen und Verfahren für das System der 
Registervernetzung und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 der 

Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte 
Aspekte des Gesellschaftsrechts (1), insbesondere auf Artikel 13i Absatz 5 und Artikel 24,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission (2) sind die technischen Spezifikationen und 
Verfahren für das System der Registervernetzung gemäß Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (3) festgelegt, die durch die Richtlinie (EU) 2017/1132 kodifiziert und aufgehoben wurde. Anschließend 
wurden durch die Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) weitere Verfahren für 
das System der Registervernetzung in die Richtlinie (EU) 2017/1132 aufgenommen. Mit der Durchführungs
verordnung (EU) 2020/2244 der Kommission (5) wurden die entsprechenden technischen Spezifikationen und 
Verfahren festgelegt, und die Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 wurde aufgehoben. Schließlich wurden 
durch die Richtlinie (EU) 2019/2121 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) neue Verfahren für das System 
der Registervernetzung in die Richtlinie (EU) 2017/1132 aufgenommen, zusammen mit der Auflage für die 
Kommission, bis zum 2. Juli 2021 einen Durchführungsrechtsakt mit den entsprechenden technischen 
Spezifikationen und Verfahren zu erlassen.

(2) Für den Fall, dass eine Zweigniederlassung errichtet oder aufgehoben wird oder sich die Daten und Informationen 
der Gesellschaft ändern, ist es erforderlich, technische Spezifikationen festzulegen, in denen die Verfahren des 
Informationsaustauschs zwischen dem Register der Gesellschaft und dem Register der Zweigniederlassung definiert 
sind.

(3) Es muss festgelegt werden, wie die genaue Liste der Daten bei der Bereitstellung von Informationen zwischen dem 
Register der Gesellschaft und dem Register der Zweigniederlassung aussehen soll, um die Effizienz des 
Datenaustauschs sicherzustellen.

(4) Hinsichtlich der Verbindung der optionalen Zugangspunkte für die Kommission oder sonstige Organe, 
Einrichtungen oder Agenturen der Union mit der Plattform müssen das Verfahren und die technischen Erfordernisse 
spezifiziert werden, um einheitliche Regeln für die Einrichtung solcher Zugangspunkte zu gewährleisten.

(1) ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46.
(2) Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur Festlegung technischer Spezifikationen und 

Verfahren für das System der Registervernetzung gemäß Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 144 vom 10.6.2015, S. 1).

(3) Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der 
Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (ABl. L 258 vom 1.10.2009, S. 11).

(4) Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 80).

(5) Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 der Kommission vom 17. Dezember 2020 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Spezifikationen und Verfahren für das 
System der Registervernetzung und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission (ABl. L 439 vom 
29.12.2020, S. 1).

(6) Richtlinie (EU) 2019/2121 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen (ABl. L 321 vom 12.12.2019, S. 1).
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(5) Für den mit der Richtlinie (EU) 2019/1151 eingeführten Austausch von Informationen über disqualifizierte 
Geschäftsführer müssen detaillierte Modalitäten und technische Einzelheiten festgelegt werden, um einen 
wirksamen, effizienten und raschen Informationsaustausch sicherzustellen.

(6) Es muss die genaue Liste der zum Zwecke des Informationsaustauschs zwischen Registern und zum Zwecke der 
Offenlegung zu übertragenden Daten gemäß den Artikeln 86g, 86n und 86p, 123, 127a, 130, 160g, 160n 
und 160p der Richtlinie (EU) 2017/1132 festgelegt werden, um die Effizienz des Datenaustauschs bei grenzüber
schreitenden Vorgängen sicherzustellen.

(7) Um Klarheit und Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollten alle Verfahren und technischen Spezifikationen für das in 
der Richtlinie (EU) 2017/1132 geforderte System zur Registervernetzung in einer einzigen Durchführungs
verordnung zusammengefasst werden. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 sollte daher aufgehoben 
werden, und die in dieser Durchführungsverordnung festgelegten technischen Spezifikationen und Verfahren sollten 
in die vorliegende Verordnung aufgenommen werden.

(8) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung fällt unter die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) bzw. die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (8).

(9) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 
konsultiert und hat am 10. März 2021 eine Stellungnahme abgegeben.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die 
Verknüpfung von Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregistern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die technischen Spezifikationen und Verfahren für das System der Registervernetzung nach Artikel 22 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 werden im Anhang festgelegt.

Artikel 2

Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2244 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 und auf die Durchführungsverordnung (EU) 
2020/2244 gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(7) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

(8) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Juni 2021

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Technische Spezifikationen und Verfahren 

Der Begriff „Register“ bedeutet in diesem Anhang „Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregister“.

Das System der Registervernetzung wird in diesem Anhang als „BRIS“ („Business Registers Interconnection System“: System 
zur Verknüpfung von Unternehmensregistern) bezeichnet.

1. Kommunikationsmethoden

Zur Vernetzung der Register nutzt das BRIS dienstbasierte Methoden der elektronischen Kommunikation wie etwa 
Webdienste.

Die Kommunikation zwischen dem Portal und der Plattform und zwischen einem Register und der Plattform erfolgt im 
Wege einer Eins-zu-eins-Kommunikation. Die Kommunikation von der Plattform aus zu den Registern kann als Eins-zu- 
eins-Kommunikation oder als Eins-zu-viele-Kommunikation stattfinden.

2. Übertragungsprotokolle

Für die Kommunikation zwischen dem Portal, der Plattform, den Registern und den optionalen Zugangspunkten werden 
sichere Internet-Protokolle wie Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) verwendet.

Für die Übertragung von strukturierten Daten und Metadaten werden Standard-Kommunikationsprotokolle wie SOAP 
(Simple Object Access Protocol) verwendet.

3. Sicherheitsstandards

Die technischen Maßnahmen, mit denen im Hinblick auf die Bereitstellung und Verbreitung von Informationen über das 
BRIS die Einhaltung von IT-Mindestsicherheitsstandards gewährleistet werden soll, müssen Folgendes umfassen:

a) Maßnahmen, die die Vertraulichkeit der Informationen gewährleisten, z. B. durch Nutzung sicherer Kanäle (HTTPS);

b) Maßnahmen, die die Integrität der Daten während des Austauschs gewährleisten;

c) Maßnahmen, die die Unleugbarkeit der Herkunft durch den Absender der Information innerhalb des BRIS sowie die 
Unleugbarkeit des Erhalts der Information gewährleisten;

d) Maßnahmen, die die Protokollierung von sicherheitsrelevanten Ereignissen im Einklang mit anerkannten internationalen 
Empfehlungen für IT-Sicherheitsstandards gewährleisten;

e) Maßnahmen, die die Authentifizierung und Autorisierung registrierter Nutzer gewährleisten, und Maßnahmen zur 
Überprüfung der Identität der innerhalb des BRIS mit dem Portal, der Plattform oder den Registern verbundenen 
Systeme.

4. Verfahren des Informationsaustauschs zwischen dem Register der Gesellschaft und dem Register der 
Zweigniederlassung

4.1. Meldung eines Offenlegungsereignisses für eine Zweigniederlassung

Für den Informationsaustausch zwischen dem Register der Gesellschaft und dem Register der Zweigniederlassung gemäß 
den Artikeln 20 und 34 der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird folgendes Verfahren angewandt:

a) Das Register der Gesellschaft stellt der Plattform unverzüglich Informationen über die Eröffnung und Beendigung von 
Abwicklungs- oder Insolvenzverfahren und die Löschung der Gesellschaft aus dem Register („offengelegte 
Informationen“) zur Verfügung.

b) Um den unverzüglichen Empfang der offengelegten Informationen sicherzustellen, muss das Register der 
Zweigniederlassung die betreffenden Informationen über die Plattform anfordern. Die Anforderung kann darin 
bestehen, dass der Plattform angezeigt wird, über welche Gesellschaften das Register der Zweigniederlassung 
offengelegte Informationen zu erhalten wünscht.

c) Auf die Anforderung hin sorgt die Plattform dafür, dass das Register der Zweigniederlassung unverzüglich Zugang zu 
den offengelegten Informationen erhält.
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4.2. Meldung einer Eintragung einer Zweigniederlassung

Für den Informationsaustausch zwischen dem Register der Zweigniederlassung und dem Register der Gesellschaft gemäß 
Artikel 28a der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird folgendes Verfahren angewandt:

a) Das Register der Zweigniederlassung sendet über das BRIS unverzüglich eine Mitteilung an das Register der Gesellschaft 
(„Meldung einer Eintragung einer Zweigniederlassung“).

b) Nach Eingang der Meldung versendet das Register der Gesellschaft unverzüglich eine Mitteilung, in der der Eingang der 
Meldung bestätigt wird („Bestätigung des Eingangs einer Meldung einer Eintragung einer Zweigniederlassung“).

4.3. Meldung einer Aufhebung einer Zweigniederlassung

Für den Informationsaustausch zwischen dem Register der Zweigniederlassung und dem Register der Gesellschaft gemäß 
Artikel 28c der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird folgendes Verfahren angewandt:

a) Das Register der Zweigniederlassung sendet über das BRIS unverzüglich eine Mitteilung an das Register der Gesellschaft 
(„Meldung einer Aufhebung einer Zweigniederlassung“).

b) Nach Eingang der Meldung versendet das Register der Gesellschaft unverzüglich eine Mitteilung, in der der Eingang der 
Meldung bestätigt wird („Bestätigung des Eingangs einer Meldung einer Aufhebung einer Zweigniederlassung“).

4.4. Meldung von Änderungen an Urkunden und Informationen der Gesellschaft

Für den Informationsaustausch zwischen dem Register der Gesellschaft und dem Register der Zweigniederlassung gemäß 
Artikel 30a der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird folgendes Verfahren angewandt:

a) Das Register der Gesellschaft stellt der Plattform unverzüglich die Informationen über Änderungen an Urkunden und 
Informationen der Gesellschaft („offengelegte Informationen“) zur Verfügung. Das Nachrichtenformat muss es 
ermöglichen, Anhänge beizufügen.

b) Um den unverzüglichen Empfang der offengelegten Informationen sicherzustellen, muss das Register der 
Zweigniederlassung die betreffenden Informationen über die Plattform anfordern. Die Anforderung kann darin 
bestehen, dass der Plattform angezeigt wird, über welche Gesellschaften das Register der Zweigniederlassung 
offengelegte Informationen zu erhalten wünscht.

c) Auf die Anforderung hin sorgt die Plattform dafür, dass das Register der Zweigniederlassung unverzüglich Zugang zu 
den offengelegten Informationen erhält.

d) Nach Eingang der offengelegten Informationen versendet das Register der Zweigniederlassung unverzüglich eine 
Mitteilung, in der der Eingang der Meldung bestätigt wird („Bestätigung des Eingangs einer Meldung von Änderungen 
an Urkunden und Informationen der Gesellschaft“).

4.5. Kommunikationsfehler

Es müssen geeignete technische Maßnahmen und Verfahren für den Umgang mit etwaigen Kommunikationsfehlern 
zwischen dem Register und der Plattform zur Verfügung stehen.

5. Liste der zwischen den Registern auszutauschenden Daten

5.1. Meldung eines Offenlegungsereignisses für eine Zweigniederlassung

Für die Zwecke dieses Anhangs wird ein Informationsaustausch zwischen den Registern gemäß den Artikeln 20 und 34 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 als „Meldung eines Offenlegungsereignisses für eine Zweigniederlassung“ bezeichnet. Ein 
„Offenlegungsereignis“ ist der Vorgang, durch den eine solche Meldung ausgelöst wird.
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Bei jeder Meldung eines Offenlegungsereignisses für eine Zweigniederlassung gemäß Nummer 4.1 tauschen die 
Mitgliedstaaten folgende Daten aus:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Meldung ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Vorgangsbezogene Daten 1 Gruppe von Elementen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens Zeitpunkt, zu dem der die 
Gesellschaft betreffende 
Vorgang wirksam geworden ist

1 Datum

Vorgangsart Art des Vorgangs, der ein 
Offenlegungsereignis für eine 
Zweigniederlassung gemäß 
Artikel 20 der Richtlinie (EU)  
2017/1132 darstellt

1 Code

(Auflösung der Gesellschaft
Abschluss der Abwicklung
Ablehnung der Abwicklung
Fortsetzung der Gesellschaft
Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens
Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens
Ablehnung des 
Insolvenzverfahrens
Einstellung des 
Insolvenzverfahrens
Löschung der Gesellschaft)

Unternehmensdaten 1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der 
Gesellschaft, die Gegenstand der 
Meldung ist

1 Kennung
Zur Struktur der EUID siehe 
Abschnitt 9 dieses Anhangs

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform 1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die 
Gegenstand der Meldung ist

1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft 1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das die Gesellschaft eingetragen 
ist

1 Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

5.2. Meldung einer Eintragung einer Zweigniederlassung

Bei jeder Meldung einer Eintragung einer Zweigniederlassung gemäß Nummer 4.2 tauschen die Mitgliedstaaten folgende 
Daten aus:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Meldung ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des Registers, in 
das die Gesellschaft eingetragen 
ist

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Zweigniederlassungsdaten 1 Gruppe von Elementen

Datum der Eintragung Zeitpunkt, zu dem die 
Zweigstelle eingetragen wurde

1 Datum

Zeitpunkt des Wirksamwerdens Zeitpunkt, zu dem die 
Errichtung der 
Zweigniederlassung wirksam 
wird, falls verfügbar

0 Datum

Firma der Zweigniederlassung, 
sofern diese nicht mit der Firma der 
Gesellschaft übereinstimmt

Firma der Zweigniederlassung, 
die Gegenstand der Meldung ist 
Wenn diese mit der Firma der 
Gesellschaft übereinstimmt, 
sollte dieses Feld leer bleiben

0 Text

Gemäß Artikel 30 Absatz 1 
Buchstabe d der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Zusätzliche Firmen der 
Zweigniederlassung

Wenn die Zweigniederlassung 
mehrere Firmen hat, können die 
zusätzlichen Firmen 
mitaufgenommen werden

0…n Text

EUID Einheitliche Kennung der 
Zweigniederlassung, die 
Gegenstand der Meldung ist

1 Kennung

Anschrift der Zweigniederlassung Anschrift der 
Zweigniederlassung, die 
Gegenstand der Meldung ist

1 Vollständige Anschrift

Unternehmensdaten 1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der 
Gesellschaft, zu der die 
Zweigniederlassung gehört

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung
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Rechtsform Art der Rechtsform 0 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die 
Gegenstand der Meldung ist

0 Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

5.3. Meldung einer Aufhebung einer Zweigniederlassung

Bei jeder Meldung einer Aufhebung einer Zweigniederlassung gemäß Nummer 4.3 tauschen die Mitgliedstaaten folgende 
Daten aus:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Meldung ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des Registers, in 
das die Gesellschaft eingetragen 
ist

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Zweigniederlassungsdaten 1 Gruppe von Elementen

Zeitpunkt der Löschung der 
Gesellschaft aus dem Register

Zeitpunkt, zu dem die 
Gesellschaft aus dem Register 
gelöscht wurde

1 Datum

Zeitpunkt des Wirksamwerdens Zeitpunkt, zu dem die 
Aufhebung der 
Zweigniederlassung wirksam 
wird, falls verfügbar

0 Datum

Firma der Zweigniederlassung, 
sofern diese nicht mit der Firma der 
Gesellschaft übereinstimmt

Firma der Zweigniederlassung, 
die Gegenstand der Meldung ist. 
Wenn diese mit der Firma der 
Gesellschaft übereinstimmt, 
sollte dieses Feld leer bleiben

0 Text

Gemäß Artikel 30 Absatz 1 
Buchstabe d der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Zusätzliche Firmen der 
Zweigniederlassung

Wenn die Zweigniederlassung 
mehrere Firmen hat, können die 
zusätzlichen Firmen 
mitaufgenommen werden

0…n Text

EUID Einheitliche Kennung der 
Zweigniederlassung, die 
Gegenstand der Meldung ist

1 Kennung
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Unternehmensdaten 1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der 
Gesellschaft, zu der die 
Zweigniederlassung gehört

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform 0 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die 
Gegenstand der Meldung ist

0 Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

5.4. Meldung von Änderungen an Urkunden und Informationen der Gesellschaft

Bei jeder Meldung von Änderungen an Urkunden und Informationen der Gesellschaft gemäß Nummer 4.4 tauschen die 
Mitgliedstaaten folgende Daten aus:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Meldung ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des Registers, in 
das die Zweigniederlassung 
eingetragen ist

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Vorgangsbezogene Daten 1 Gruppe von Elementen

Vorgangsart Art des Vorgangs, der eine 
Meldung von Änderungen an 
Urkunden und Informationen 
der Gesellschaft auslöst

1 a) Änderung der Firma der Ge
sellschaft;

b) Änderung des Sitzes der Ge
sellschaft;

c) Änderung der Nummer der 
Eintragung der Gesellschaft 
im Register;

d) Änderung der Rechtsform der 
Gesellschaft;
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e) Änderung der Urkunden und 
Informationen gemäß Arti
kel 14 Buchstabe d;

f) Änderung der Urkunden und 
Informationen gemäß Arti
kel 14 Buchstabe f;

Datum der Eintragung Zeitpunkt, zu dem die Änderung 
an Urkunden und 
Informationen der Gesellschaft 
registriert wurde

1 Datum

Zeitpunkt des Wirksamwerdens Zeitpunkt, zu dem die Änderung 
an Urkunden und 
Informationen der Gesellschaft 
wirksam wird, falls verfügbar

0 Datum

Einschlägige Daten, die je nach 
Vorgangsart zu aktualisieren sind

Änderung der Daten der 
Gesellschaft

1 Eine der folgenden Gruppen:
a) die neue Firma und die vorhe

rige Firma der Gesellschaft
b) der neue Sitz und der vorheri

ge Sitz der Gesellschaft
c) die neue Eintragungsnummer 

und die vorherige Eintra
gungsnummer der Gesell
schaft im Register

d) die neue Rechtsform und die 
vorherige Rechtsform der Ge
sellschaft

e) neue Urkunden und Informa
tionen gemäß Artikel 14 Buch
stabe d (Anhänge möglich), die 
folgende Angaben enthalten:
— ob es sich um eine natür

liche oder eine juristische 
Person handelt.

— Im Falle einer natürlichen 
Person:
— Vorname, Zuname;
— Geburtsdatum, falls 

verfügbar, andernfalls 
die nationale Identifi
kationsnummer.

— Im Falle einer juristischen 
Person:
— Firma der Gesellschaft;
— EUID der Gesellschaft 

oder, falls verfügbar, 
eine andere Eintra
gungsnummer, falls es 
sich nicht um eine 
Gesellschaft einer der 
in Anhang II der Richt
linie (EU) 2017/1132 
aufgeführten Katego
rien handelt;
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— Rechtsform.
— Unabhängig davon, ob es 

sich um eine natürliche 
oder eine juristische Per
son handelt:
— Anschrift (falls im 

Register vorhanden);
— ob es sich um eine 

Bestellung oder ein 
Ausscheiden oder um 
die Aktualisierung 
einer bestehenden 
Bestellung handelt;

— ob die Person unter 
Artikel 14 Buchstabe d 
Ziffer i oder Artikel 14 
Buchstabe d Ziffer ii 
fällt;

— im Falle von Personen, 
die unter Artikel 14 
Buchstabe d Ziffer i fal
len, ob die Vertretung 
allein oder gemein
schaftlich erfolgt mit 
der Option, bei Bedarf 
zusätzliche Informa
tionen in einem Doku
ment oder Text oder 
andernfalls eine 
Beschreibung in 
einem Dokument 
oder Text bereitzustel
len;

— Titel;
— Option, ein Dokument 

oder einen Text bereit
zustellen, in dem mög
liche Einschränkungen 
der Vertretungsbefug
nis (z. B. Wert und 
Art des Unterneh
mens) beschrieben 
werden;

— Option, nur Dokumente 
für die unter Artikel 14 
Buchstabe d Ziffer ii fallen
den Personen bereitzustel
len

f) neue Urkunden und Informa
tionen gemäß Artikel 14 Buch
stabe f (Anhänge möglich), die 
folgende Metadaten enthalten: 
Geschäftsjahr

Zusätzliche Angaben, die zu 
Artikel 14 Buchstabe d optional 
bereitzustellen sind

Änderung der Daten der 
Gesellschaft

0…n Optionale Daten:
— nationale persönliche Identifi

kationsnummer
— Nummer des Ausweisdoku

ments (Personalausweis, Rei
sepass)

— Staatsangehörigkeit/en
— Geburtsort
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Unternehmensdaten 1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der 
Gesellschaft, zu der die 
Zweigniederlassung gehört

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

Die neuen Unterlagen und Informationen, auf die in Artikel 14 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2017/1132 Bezug 
genommen wird, werden nicht an das Register der Zweigniederlassung übermittelt, wenn der betreffende Mitgliedstaat die 
Option gemäß Artikel 31 Absatz 2 der genannten Richtlinie anwendet.

Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

6. Grenzüberschreitende Vorhaben

6.1. Grenzüberschreitende Umwandlung

6.1.1. O f f e nl eg u ng

a) Für die Zwecke der Offenlegung gemäß Artikel 86g Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 übermittelt das Register des 
Wegzugsmitgliedstaats über BRIS folgende zusätzliche Unternehmensdaten und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten und Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Plan für die grenzüberschreitende 
Umwandlung

Plan im Sinne von Artikel 86d 
der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Dokument

Sonstige Sprachfassung Sonstige Sprachfassung des 
Plans, sofern verfügbar

0…n Dokument

Erklärung über die aktuelle 
finanzielle Lage

Erklärung gemäß Artikel 86j 
Absatz 2 der Richtlinie (EU)  
2017/1132, wenn dies nach 
nationalem Recht erforderlich ist

1 Dokument

Bekanntmachung Bekanntmachung gemäß 
Artikel 86 g Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie (EU)  
2017/1132

1 Dokument und Metadaten mit 
folgenden Informationen:
— Name der Gesellschaft, die die 

grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

— Frist für Bemerkungen
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Bericht unabhängiger 
Sachverständiger

Bericht eines unabhängigen 
Sachverständigen gemäß 
Artikel 86g Absatz 1 
Unterabsatz 2, falls dies nach 
nationalem Recht erforderlich ist

1 Dokument

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

b) Für die Zwecke der Offenlegung gemäß Artikel 86g Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/1132 übermittelt das Register des 
Wegzugsmitgliedstaats über BRIS folgende zusätzliche Unternehmensdaten und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche 
Beschreibung

Über BRIS öffentlich 
zugänglich zu machende 
Daten und Dokumente

1 Gruppe von 
Elementen

Unternehmensdaten Gesellschaft (die Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende Umwandlung vornimmt) im 
Sinne von Artikel 86b Absatz 1 der Richtlinie (EU)  
2017/1132

1 Gruppe von 
Elementen

Rechtsform Art der Rechtsform der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende Umwandlung vornimmt

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die die grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft, die die grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende Umwandlung vornimmt, im 
Register

1 Kennung

Register Register, in dem die in Artikel 14 genannten Urkunden 
in Bezug auf die Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende Umwandlung vornimmt, 
eingereicht werden

1 Text

Vorgesehene Daten für 
die umgewandelte 
Gesellschaft

Umgewandelte Gesellschaft gemäß Artikel 86b 
Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Gruppe von 
Elementen

Vorgesehene 
Rechtsform

Vorgesehene Art der Rechtsform für die 
umgewandelte Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Vorgesehene Firma Vorgeschlagene Firma für die umgewandelte 
Gesellschaft

1 Text

Vorgesehener Sitz Vorgesehener Sitz für die umgewandelte Gesellschaft 1 Text

Weitere Daten und 
Dokumente

1 Gruppe von 
Elementen
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Angaben zu den 
Regelungen

Angaben zu den Regelungen für die Ausübung der 
Rechte von Gläubigern, Arbeitnehmern und 
Gesellschaftern gemäß Artikel 86g Absatz 3 
Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Dokument

Angaben zur Website Angaben zur Website gemäß Artikel 86g Absatz 3 
Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.1.2. Ü b e r m i t t l u n g  d e r  Vo r a b b e s ch e i n i g u n g

a) Für jede Übermittlung der Vorabbescheinigung gemäß Artikel 86n Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 
2017/1132 übermittelt das Register des Wegzugsmitgliedstaats nach Ausstellung der Bescheinigung gemäß 
Artikel 86m Absätze 7, 10 und 11 der genannten Richtlinie dem Register des Zuzugsmitgliedstaats folgende Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Übermittlung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die 
Übermittlung durchführt 
(Unternehmensregister des 
Wegzugmitgliedstaats)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung der 
Organisation, an die die 
Übermittlung gerichtet ist 
(Unternehmensregister des 
Zuzugsmitgliedstaats)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Unternehmensdaten Gesellschaft (die Gesellschaft, 
die die grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt) im 
Sinne von Artikel 86b Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Gruppe von Elementen

EUID Eindeutige Kennung der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt

1 Text
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Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vornimmt, im 
Register

1 Kennung

Vorgesehene Daten der 
umgewandelten Gesellschaft

Umgewandelte Gesellschaft 
gemäß Artikel 86b Absatz 5 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Gruppe von Elementen

Vorgesehene Rechtsform Vorgesehene Art der Rechtsform 
für die umgewandelte 
Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Vorgesehene Firma Vorgesehene Firma für die 
umgewandelte Gesellschaft

1 Text

Vorgesehener Sitz Vorgesehener Sitz für die 
umgewandelte Gesellschaft

1 Text

Zu übermittelnde Daten und 
Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Vorabbescheinigung Vorabbescheinigung im Sinne 
von Artikel 86m der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

1 Dokument

Zuständige Behörde Behörde, die die Bescheinigung 
gemäß Artikel 86m der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 
ausgestellt hat

1 Text

Datum der Ausstellung der 
Bescheinigung

Datum, an dem die 
Bescheinigung ausgestellt wurde

1 Datum

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

b) Für die Zwecke der Bereitstellung der Vorabbescheinigung über BRIS übermittelt das Register des Wegzugsmitgliedstaats 
gemäß Artikel 86n Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 folgende Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Vorgesehene Daten der 
umgewandelten Gesellschaft

Umgewandelte Gesellschaft 
gemäß Artikel 86b Absatz 5 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Gruppe von Elementen

Vorgesehene Rechtsform Vorgesehene Art der Rechtsform 
für die umgewandelte 
Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Vorgesehene Firma Vorgesehene Firma für die 
umgewandelte Gesellschaft

1 Text

Vorgesehener Sitz Vorgesehener Sitz für die 
umgewandelte Gesellschaft

1 Text

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten und Dokumente

1 Gruppe von Elementen
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Vorabbescheinigung Vorabbescheinigung im Sinne 
von Artikel 86m der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

1 Dokument und Metadaten mit 
folgenden Informationen:
— zuständige Behörde
— Datum der Ausstellung der 

Bescheinigung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.1.3. E i nt r a g u ng

6.1.3.1. Eintragung der grenzüberschreitenden Umwandlung

Die Register der Wegzugs- und Zuzugsmitgliedstaaten machen die folgenden Informationen gemäß Artikel 86p Absatz 2 
der Richtlinie (EU) 2017/1132 über BRIS öffentlich zugänglich:

a) vom Register des Zuzugsmitgliedstaats bereitzustellende Daten

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Daten, die BRIS zur Verfügung zu 
stellen sind

1 Gruppe von Elementen

EUID EUID der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Kennung

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten

1 Gruppe von Elementen

Eintragung infolge einer 
grenzüberschreitenden 
Umwandlung

Eintragung der umgewandelten 
Gesellschaft ist das Ergebnis 
einer grenzüberschreitenden 
Umwandlung

1 Text

Datum der Eintragung Datum der Eintragung der 
umgewandelten Gesellschaft

1 Datum

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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b) vom Register des Zuzugsmitgliedstaats bereitzustellende Daten

Das Register des Wegzugsmitgliedstaats stellt die einschlägigen Daten nach Eingang der Meldung gemäß Abschnitt 6.1.3.2 
zur Verfügung.

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Daten, die BRIS zur Verfügung zu 
stellen sind

1 Gruppe von Elementen

EUID EUID des umgewandelten 
Unternehmens

1 Kennung

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten

1 Gruppe von Elementen

Löschung infolge einer 
grenzüberschreitenden 
Umwandlung

Löschung der Gesellschaft, die 
die grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat, aus dem Register ist das 
Ergebnis einer 
grenzüberschreitenden 
Umwandlung

1 Text

Datum Datum der Löschung der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat, aus dem Register

1 Datum

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
umgewandelten Gesellschaft

1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der umgewandelten 
Gesellschaft

1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der 
umgewandelten Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.1.3.2. Mitteilung der grenzüberschreitenden Umwandlung

Für jede Mitteilung über eine grenzüberschreitende Umwandlung gemäß Artikel 86p Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2017/1132 übermittelt das Register des Zuzugsmitgliedstaats dem Register des Wegzugsmitgliedstaats die folgenden Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Meldung ausgegeben hat 
(Unternehmensregister des 
Zuzugsmitgliedstaats)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei
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Empfängerorganisation Name/Kennung der 
Organisation, an die die 
Meldung gerichtet ist 
(Unternehmensregister des 
Wegzugsmitgliedstaats)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Mit der Umwandlung 
zusammenhängende Daten

1 Gruppe von Elementen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Umwandlung

Zeitpunkt, zu dem die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung wirksam 
geworden ist

1 Datum

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Daten des umgewandelten 
Unternehmens

Umgewandelte Gesellschaft 
gemäß Artikel 86b Absatz 5

1 Gruppe von Elementen

EUID Eindeutige Kennung der 
umgewandelten Gesellschaft

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
umgewandelten Gesellschaft 
(z. B. „Legal Entity Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der 
umgewandelten Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der umgewandelten 
Gesellschaft

1 Text

Sitz Sitz der umgewandelten 
Gesellschaft

1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das die umgewandelte 
Gesellschaft eingetragen ist

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
umgewandelten Gesellschaft im 
Register

1 Kennung

Unternehmensdaten Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat (im Sinne von Artikel 86b 
Absatz 1)

1 Gruppe von Elementen

EUID Eindeutige Kennung der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat (z. B. „Legal Entity Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der 
Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 225/24                                                                                                                                         25.6.2021  



Firma Firma der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat

1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
dem die Gesellschaft, die die 
grenzüberschreitende 
Umwandlung vorgenommen 
hat, registriert wurde

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
Gesellschaft, die die 
Umwandlung vorgenommen 
hat, im Register

1 Kennung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

6.2. Grenzüberschreitende Verschmelzung

6.2.1. O f f e nl eg u ng

a) Für die Zwecke der Offenlegung gemäß Artikel 123 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 übermittelt das Register 
des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften über BRIS folgende zusätzliche Unternehmensdaten 
und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten und Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Gemeinsamer Plan Gemeinsamer Plan im Sinne von 
Artikel 122 der Richtlinie (EU)  
2017/1132

1 Dokument

Sonstige Sprachfassung des 
gemeinsamen Plans

Sonstige Sprachfassung des 
gemeinsamen Plans, sofern 
verfügbar

0…n Dokument

Erklärung über die aktuelle 
finanzielle Lage

Erklärung gemäß Artikel 126b 
Absatz 2 der Richtlinie (EU)  
2017/1132, wenn dies nach 
nationalem Recht erforderlich ist

1 Dokument

Bekanntmachung Bekanntmachung gemäß 
Artikel 123 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie (EU)  
2017/1132

1 Dokument und Metadaten mit 
folgenden Informationen:
— Firma der sich verschmelzen

den Gesellschaft
— Frist für Bemerkungen
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Bericht unabhängiger 
Sachverständiger

Bericht eines unabhängigen 
Sachverständigen gemäß 
Artikel 123 Absatz 1, falls dies 
nach nationalem Recht 
erforderlich ist

1 Dokument

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

b) Für die Zwecke der Offenlegung gemäß Artikel 123 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/1132 übermittelt das Register 
des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften über BRIS folgende zusätzliche Unternehmensdaten 
und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche 
Beschreibung

Über BRIS öffentlich 
zugänglich zu machende 
Daten und Dokumente

1 Gruppe von 
Elementen

Unternehmensdaten Unternehmensdaten für jede der sich 
verschmelzenden Gesellschaften

1…n Gruppe von 
Elementen

Rechtsform Art der Rechtsform der sich verschmelzenden 
Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Firma Firma der sich verschmelzenden Gesellschaft 1 Text

Sitz Sitz der sich verschmelzenden Gesellschaft 1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der sich verschmelzenden 
Gesellschaft im Register

1 Kennung

Register Register, in dem die in Artikel 14 genannten Urkunden 
in Bezug auf die sich verschmelzende Gesellschaft 
eingereicht werden

1 Text

Vorgesehene Daten für 
die neu gegründete 
Gesellschaft

Neu gegründete Gesellschaft 1 Gruppe von 
Elementen

Vorgesehene 
Rechtsform

Vorgesehene Art der Rechtsform für die neu 
gegründete Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Vorgesehene Firma Vorgesehene Firma für die neu gegründete 
Gesellschaft

1 Text

Vorgesehener Sitz Vorgesehener Sitz für die neu gegründete Gesellschaft 1 Text

Weitere Daten und 
Dokumente

1 Gruppe von 
Elementen
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Angaben zu den 
Regelungen

Angaben zu den Regelungen der sich 
verschmelzenden Gesellschaft für die Ausübung der 
Rechte von Gläubigern, Arbeitnehmern und 
Gesellschaftern gemäß Artikel 123 Absatz 3 
Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Dokument

Angaben zur Website Angaben zur Website gemäß Artikel 123 Absatz 3 
Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.2.2. Ü b e r m i t t l u n g  d e r  Vo r a b b e s ch e i n i g u n g

a) Für jede Übermittlung der Vorabbescheinigung gemäß Artikel 127a Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 
2017/1132 übermittelt das Register des Mitgliedstaats der sich verschmelzenden Gesellschaft nach Ausstellung der 
Bescheinigung gemäß Artikel 127 Absätze 7, 10 und 11 der genannten Richtlinie dem Register des Mitgliedstaats der 
Gesellschaft, die aus der Verschmelzung hervorgeht, folgende Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Übermittlung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die 
Übermittlung durchführt 
(Unternehmensregister der sich 
verschmelzenden Gesellschaft)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung der 
Organisation, an die die 
Übermittlung gerichtet ist 
(Unternehmensregister der aus 
der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Unternehmensdaten Gesellschaft (die sich 
verschmelzende Gesellschaft)

1…n Gruppe von Elementen

EUID Eindeutige Kennung der sich 
verschmelzenden Gesellschaft

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der sich 
verschmelzenden Gesellschaft 
(z. B. „Legal Entity Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der sich 
verschmelzenden Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der sich verschmelzenden 
Gesellschaft

1 Text

Sitz Sitz der sich verschmelzenden 
Gesellschaft

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der sich 
verschmelzenden Gesellschaft 
im Register

1 Kennung
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Die Daten der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

Daten oder vorgesehene Daten 
der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Gruppe von Elementen

Rechtsform Art oder vorgesehene Art der 
Rechtsform der aus der 
Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma oder vorgesehene Firma 
der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Text

Sitz Sitz oder vorgesehener Sitz der 
aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Text

EUID der übernehmenden 
Gesellschaft

Eindeutige Kennung der 
übernehmenden Gesellschaft im 
Falle einer Verschmelzung durch 
Aufnahme

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
übernehmenden Gesellschaft im 
Falle einer Verschmelzung durch 
Aufnahme (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

Zu übermittelnde Daten und 
Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Vorabbescheinigung Vorabbescheinigung im Sinne 
von Artikel 127 der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

1 Dokument

Zuständige Behörde Behörde, die die Bescheinigung 
gemäß Artikel 127 der Richtlinie 
(EU) 2017/1132 ausgestellt hat

1 Text

Datum der Ausstellung der 
Bescheinigung

Zeitpunkt, zu dem die 
Bescheinigung ausgestellt wurde

1 Datum

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

b) Für die Zwecke der Bereitstellung der Vorabbescheinigung über BRIS übermittelt das Register des Mitgliedstaats der sich 
verschmelzenden Gesellschaft gemäß Artikel 127a Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 folgende 
Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Die Daten der Gesellschaft Aus der Verschmelzung 
hervorgehende (bereits 
bestehende oder neu 
gegründete) Gesellschaft

1 Gruppe von Elementen

Rechtsform Art oder vorgesehene Art der 
Rechtsform der aus der 
Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132
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Firma Firma oder vorgesehene Firma 
der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Text

Sitz Sitz oder vorgesehener Sitz der 
aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Text

EUID der übernehmenden 
Gesellschaft

Eindeutige Kennung der 
übernehmenden Gesellschaft im 
Falle einer Verschmelzung durch 
Aufnahme

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
übernehmenden Gesellschaft im 
Falle einer Verschmelzung durch 
Aufnahme (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten und Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Vorabbescheinigung Vorabbescheinigung im Sinne 
von Artikel 127 der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

1 Dokument und Metadaten mit 
folgenden Informationen:
— zuständige Behörde
— Datum der Ausstellung der 

Bescheinigung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.2.3. E i nt r a g u ng

6.2.3.1. Eintragung der grenzüberschreitenden Verschmelzung

Die Register der Mitgliedstaaten der verschmelzenden Gesellschaften und der aus der Verschmelzung hervorgehenden 
Gesellschaft machen die folgenden Informationen gemäß Artikel 130 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 über BRIS 
öffentlich zugänglich:

a) vom Register der aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft bereitzustellende Daten

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche 
Beschreibung

Daten, die BRIS zur 
Verfügung zu stellen sind

1 Gruppe von 
Elementen

EUID EUID für jede der sich verschmelzenden 
Gesellschaften

1 Kennung

Über BRIS öffentlich 
zugänglich zu machende 
Daten

1 Gruppe von 
Elementen

Eintragung infolge 
einer 
grenzüberschreiten-
den Verschmelzung

Eintragung der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft ist das Ergebnis einer 
grenzüberschreitenden Verschmelzung

1 Text

Datum der Eintragung Datum der Eintragung der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Datum
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Daten für jede der sich 
verschmelzenden 
Gesellschaften

1…n Gruppe von 
Elementen

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der sich verschmelzenden 
Gesellschaften

1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der sich verschmelzenden Gesellschaften 1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der sich verschmelzenden 
Gesellschaften

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

b) Daten, die vom Register des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften bereitzustellen sind

Das Register des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften stellt die einschlägigen Daten nach Eingang 
der Meldung gemäß Abschnitt 6.2.3.2 zur Verfügung.

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche 
Beschreibung

Daten, die BRIS zur 
Verfügung zu stellen sind

1 Gruppe von 
Elementen

EUID EUID der aus der Verschmelzung hervorgehenden 
Gesellschaft

1 Kennung

EUID EUID für jede der sich verschmelzenden 
Gesellschaften

1 Kennung

Über BRIS öffentlich 
zugänglich zu machende 
Daten

1 Gruppe von 
Elementen

Löschung infolge einer 
grenzüberschreiten-
den Verschmelzung

Löschung der sich verschmelzenden Gesellschaft aus 
dem Register ist das Ergebnis einer 
grenzüberschreitenden Verschmelzung

1 Text

Datum Zeitpunkt der Löschung der sich verschmelzenden 
Gesellschaft aus dem Register

1 Datum

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der aus der Verschmelzung hervorgehenden 
Gesellschaft

1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Daten für jede der sich 
verschmelzenden 
Gesellschaften

1…n Gruppe von 
Elementen
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Eintragungsnummer Eintragungsnummer der sich verschmelzenden 
Gesellschaften

1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der sich verschmelzenden Gesellschaften 1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der sich verschmelzenden 
Gesellschaften

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.2.3.2. Meldung einer grenzüberschreitenden Verschmelzung

Für jede Meldung einer grenzüberschreitenden Verschmelzung nach Artikel 130 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/1132 
übermittelt das Register des Mitgliedstaats der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft 
dem Register des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften folgende Angaben:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die Meldung 
ausgegeben hat 
(Unternehmensregister der aus 
der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung der 
Organisation, an die die 
Meldung gerichtet ist 
(Unternehmensregister jeder der 
aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaften)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Mit der Verschmelzung 
zusammenhängende Daten

1 Gruppe von Elementen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Verschmelzung

Zeitpunkt, zu dem die 
grenzüberschreitende 
Verschmelzung wirksam 
geworden ist

1 Datum

Art der Verschmelzung Art der Verschmelzung gemäß 
Artikel 119 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Code

(Grenzüberschreitende 
Verschmelzung durch Aufnahme 
gemäß Artikel 119 Absatz 2 
Buchstabe a der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Grenzüberschreitende 
Verschmelzung durch 
Neugründung gemäß Artikel 119 
Absatz 2 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

Grenzüberschreitende 
Verschmelzung durch Aufnahme 
einer 100%igen 
Tochtergesellschaft gemäß 
Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe c 
der Richtlinie (EU) 2017/1132
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Grenzüberschreitende 
Verschmelzung durch Aufnahme 
gemäß Artikel 119 Absatz 2 
Buchstabe d der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Daten der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

Aus der Verschmelzung 
hervorgegangene Gesellschaft

1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der aus der 
Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der aus der 
Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft 
(z. B. „Legal Entity Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der aus der 
Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Code
Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der aus der 
Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft im 
betreffenden Mitgliedstaat

1 Text

Sitz Sitz der aus der Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft

1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das die aus der Verschmelzung 
hervorgehende Gesellschaft 
eingetragen ist

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der aus der 
Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft im 
Register

1 Kennung

Unternehmensdaten Daten für jede der sich 
verschmelzenden 
Gesellschaften

1…n Gruppe von Elementen

EUID Eindeutige Kennung der sich 
verschmelzenden Gesellschaft

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der sich 
verschmelzenden Gesellschaft 
(z. B. „Legal Entity Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der sich 
verschmelzenden Gesellschaft

1 Code
Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der sich verschmelzenden 
Gesellschaft

1 Text

Sitz Sitz der sich verschmelzenden 
Gesellschaft

1 Text
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Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das die sich verschmelzende 
Gesellschaft eingetragen war

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der sich 
verschmelzenden Gesellschaft

1 Kennung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

6.3. Grenzüberschreitende Spaltung

6.3.1. O f f e nl eg u ng

a) Für die Zwecke der Offenlegung gemäß Artikel 160g Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 übermittelt das Register 
des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, über BRIS folgende zusätzliche Unternehmensdaten und 
macht sie der Öffentlichkeit zugänglich:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten und Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Plan für die grenzüberschreitende 
Spaltung

Plan im Sinne von Artikel 160d 
der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Dokument

Sonstige Sprachfassung des Plans Sonstige Sprachfassung des 
Plans, sofern verfügbar

0...n Dokument

Erklärung über die aktuelle 
finanzielle Lage

Erklärung gemäß Artikel 160j 
Absatz 3 der Richtlinie (EU)  
2017/1132, wenn dies nach 
nationalem Recht erforderlich ist

1 Dokument

Bekanntmachung Bekanntmachung gemäß 
Artikel 160g Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie (EU)  
2017/1132

1 Dokument und Metadaten mit 
folgenden Informationen:
— Firma der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt
— Frist für Bemerkungen

Bericht unabhängiger 
Sachverständiger

Bericht eines unabhängigen 
Sachverständigen gemäß 
Artikel 160g Absatz 1 
Unterabsatz 2, falls dies nach 
nationalem Recht erforderlich ist

1 Dokument

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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b) Für die Zwecke der Offenlegung gemäß Artikel 160g Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/1132 übermittelt das Register 
des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, über BRIS folgende zusätzliche Unternehmensdaten und 
macht sie der Öffentlichkeit zugänglich:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche 
Beschreibung

Über BRIS öffentlich 
zugänglich zu machende 
Daten und Dokumente

1 Gruppe von 
Elementen

Unternehmensdaten Gesellschaft (Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt) 
gemäß Artikel 160b Absatz 2 der Richtlinie (EU)  
2017/1132

1 Gruppe von 
Elementen

Rechtsform Art der Rechtsform der Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt 1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt 1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt, im Register

1 Kennung

Register Register, in dem die in Artikel 14 genannten Urkunden 
in Bezug auf die Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt, eingereicht werden

1 Text

Vorgesehene Daten für 
die begünstigte 
Gesellschaft (oder jede 
der begünstigten 
Gesellschaften)

Begünstigte Gesellschaft gemäß Artikel 160b 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/1132

1…n Gruppe von 
Elementen

Vorgesehene 
Rechtsform

Vorgesehene Art der Rechtsform für die begünstigte 
Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Vorgesehene Firma Vorgesehene Firma für die begünstigte Gesellschaft 1 Text

Vorgesehene 
Alternativbezeich-
nungen

Vorgesehene Alternativbezeichnungen für die
begünstigte Gesellschaft

0…n Text

Vorgesehener Sitz Vorgesehener Sitz für die begünstigte Gesellschaft 1 Text

Weitere Daten und 
Dokumente

1 Gruppe von 
Elementen

Angaben zu den 
Regelungen

Angaben zu den Regelungen für die Ausübung der 
Rechte von Gläubigern, Arbeitnehmern und 
Gesellschaftern gemäß Artikel 160g Absatz 3 
Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Dokument

Angaben zur Website Angaben zur Website gemäß Artikel 160g Absatz 3 
Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.3.2. Ü b e r m i t t l u n g  d e r  Vo r a b b e s ch e i n i g u n g

a) Für jede Übermittlung der Vorabbescheinigung gemäß Artikel 160n Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 
2017/1132 übermittelt das Register des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, nach Ausstellung 
der Bescheinigung gemäß Artikel 160m Absätze 7, 10 und 11 der genannten Richtlinie dem Register jeder der 
begünstigten Gesellschaften folgende Daten:
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Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Übermittlung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die 
Übermittlung durchführt 
(Unternehmensregister der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung der 
Organisation, an die die 
Übermittlung gerichtet ist 
(Unternehmensregister der 
begünstigten Gesellschaft)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Unternehmensdaten Gesellschaft (Gesellschaft, die 
die Spaltung vornimmt) gemäß 
Artikel 160b Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt

1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Kennung

Vorgesehene Daten der begünstigten 
Gesellschaft oder jeder der 
begünstigten Gesellschaften

Begünstigte Gesellschaft gemäß 
Artikel 160b Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1…n Gruppe von Elementen

Vorgesehene Rechtsform Vorgesehene Art der Rechtsform 
für die begünstigte Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Vorgesehene Firma Vorgesehene Firma für die 
begünstigte Gesellschaft

1 Text
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Vorgesehener Sitz Vorgesehener Sitz für die 
begünstigte Gesellschaft

1 Text

Zu übermittelnde Daten und 
Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Vorabbescheinigung Vorabbescheinigung im Sinne 
von Artikel 160m der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

1 Dokument

Zuständige Behörde Behörde, die die Bescheinigung 
gemäß Artikel 160m der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 
ausgestellt hat

1 Text

Datum der Ausstellung der 
Bescheinigung

Zeitpunkt, zu dem die 
Bescheinigung ausgestellt wurde

1 Datum

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

b) Für die Zwecke der Bereitstellung der Vorabbescheinigung über BRIS übermittelt das Register des Mitgliedstaats der 
Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, gemäß Artikel 160n Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 
folgende Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Vorgesehene Daten der begünstigten 
Gesellschaft(en)

Begünstigte Gesellschaft gemäß 
Artikel 160b Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1…n Gruppe von Elementen

Vorgesehene Rechtsform Vorgesehene Art der Rechtsform 
für die begünstigte Gesellschaft

1 Code
Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Vorgesehene Firma Vorgesehene Firma für die 
begünstigte Gesellschaft

1 Text

Vorgesehener Sitz Vorgesehener Sitz für die 
begünstigte Gesellschaft

1 Text

Über BRIS öffentlich zugänglich zu 
machende Daten und Dokumente

1 Gruppe von Elementen

Vorabbescheinigung Vorabbescheinigung im Sinne 
von Artikel 160m der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

1 Dokument und Metadaten mit 
folgenden Informationen:
— zuständige Behörde
— Datum der Ausstellung der 

Bescheinigung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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6.3.3. E i nt r a g u ng

6.3.3.1. Eintragung der grenzüberschreitenden Spaltung

Die Register des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, und der begünstigten Gesellschaften machen 
die folgenden Informationen gemäß Artikel 160p Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 über BRIS öffentlich zugänglich:

a) Daten, die vom Register jeder der begünstigten Gesellschaften bereitzustellen sind

Das Register jeder der begünstigten Gesellschaften stellt die einschlägigen Daten nach Eingang der Meldung gemäß 
Abschnitt 6.3.3.3 zur Verfügung.

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche 
Beschreibung

Daten, die BRIS zur 
Verfügung zu stellen sind

1 Gruppe von 
Elementen

EUID EUID der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt 1 Kennung

EUID EUID für jede der begünstigten Gesellschaften 1 Kennung

Über BRIS öffentlich 
zugänglich zu machende 
Daten

1 Gruppe von 
Elementen

Eintragung infolge 
einer 
grenzüberschreiten-
den Spaltung

Eintragung der begünstigten Gesellschaften ist das 
Ergebnis einer grenzüberschreitenden Spaltung

1 Text

Datum der Eintragung Datum der Eintragung jeder der begünstigten 
Gesellschaften

1 Datum

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt 1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

Daten der sonstigen 
begünstigten 
Gesellschaften

Daten jeder der sonstigen begünstigten Gesellschaften 1…n

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der begünstigten Gesellschaften 1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der begünstigten Gesellschaften 1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der begünstigten Gesellschaften 1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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b) Daten, die vom Register des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, bereitzustellen sind

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche 
Beschreibung

Daten, die BRIS zur 
Verfügung zu stellen sind

1 Gruppe von 
Elementen

EUID EUID für jede der begünstigten Gesellschaften 0 Kennung

Über BRIS öffentlich 
zugänglich zu machende 
Daten

1 Gruppe von 
Elementen

Löschung infolge einer 
grenzüberschreiten-
den Spaltung (im Fall 
einer Aufspaltung)

Löschung der Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt, aus dem Register ist das Ergebnis einer 
grenzüberschreitenden Spaltung

1 Text

Datum (im Fall einer 
Aufspaltung)

Zeitpunkt der Löschung der Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt, aus dem Register

1 Datum

Daten der 
begünstigten 
Gesellschaften

Daten jeder der begünstigten Gesellschaften 1…n

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der begünstigten Gesellschaften 1 Kennung

Firma der Gesellschaft Firma der begünstigten Gesellschaften 1 Text

Rechtsform Art der Rechtsform der begünstigten Gesellschaften 1 Code

Gemäß Anhang II 
der Richtlinie (EU)  
2017/1132

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

6.3.3.2. Meldung einer grenzüberschreitenden Spaltung gemäß Artikel 160p Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/1132

Für jede Mitteilung über eine grenzüberschreitende Spaltung gemäß Artikel 160p Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/1132 
übermitteln die Register der begünstigten Gesellschaften dem Register der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, die 
folgenden Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die Meldung 
ausgegeben hat 
(Unternehmensregister jeder der 
begünstigten Gesellschaften)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung der 
Organisation, an die die 
Meldung gerichtet ist 
(Unternehmensregister der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei
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Mit der Spaltung 
zusammenhängende Daten

1 Gruppe von Elementen

Datum der Eintragung Datum der Eintragung der
begünstigten Gesellschaft

1 Datum

Daten der begünstigten Gesellschaft Begünstigte Gesellschaft gemäß 
Artikel 160b Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Gruppe von Elementen

EUID Eindeutige Kennung der 
begünstigten Gesellschaft

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
begünstigten Gesellschaft (z. B. 
„Legal Entity Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der 
begünstigten Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der begünstigten 
Gesellschaft im Mitgliedstaat der 
begünstigten Gesellschaft

1 Text

Sitz Sitz der begünstigten 
Gesellschaft

1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das die begünstigte Gesellschaft 
eingetragen ist

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
begünstigten Gesellschaft

1 Kennung

Unternehmensdaten Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt, gemäß Artikel 160b 
Absatz 2

1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt

1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt

1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das die Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt, eingetragen 
ist

1 Text

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

6.3.3.3. Meldung einer grenzüberschreitenden Spaltung gemäß Artikel 160p Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2017/1132

Für jede Mitteilung über eine grenzüberschreitende Spaltung gemäß Artikel 160p Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2017/1132 
übermittelt das Register im Mitgliedstaat der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, dem Register jeder der begünstigten 
Gesellschaften die folgenden Daten:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Meldung

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die Meldung 
ausgegeben hat 
(Unternehmensregister der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung der 
Organisationen, an die die 
betreffende Meldung gerichtet 
ist (Unternehmensregister der 
begünstigten Gesellschaften)

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Mit der Spaltung 
zusammenhängende Daten

1 Gruppe von Elementen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Spaltung

Zeitpunkt, zu dem die 
grenzüberschreitende Spaltung 
wirksam geworden ist

1 Datum

Art der Spaltung Art der Spaltung gemäß 
Artikel 160b Absatz 4 der 
Richtlinie (EU) 2017/1132

1 Code

(Grenzüberschreitende 
Aufspaltung gemäß Artikel 160b 
Absatz 4 Buchstabe a der 
Richtlinie (EU) 2017/1132
(Grenzüberschreitende 
Abspaltung gemäß Artikel 160b 
Absatz 4 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2017/1132
(Grenzüberschreitende 
Ausgliederung gemäß 
Artikel 160b Absatz 4 Buchstabe c 
der Richtlinie (EU) 2017/1132

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Daten der begünstigten 
Gesellschaften

Begünstigte Gesellschaft gemäß 
Artikel 160b Absatz 3

1…n Gruppe von Elementen

EUID Eindeutige Kennung jeder 
begünstigten Gesellschaft

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen jeder 
begünstigten Gesellschaft (z. B. 
„Legal Entity Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform jeder 
begünstigten Gesellschaft

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132
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Firma Firma jeder begünstigten 
Gesellschaft im Mitgliedstaat der 
begünstigten Gesellschaft

1 Text

Sitz Sitz jeder begünstigten 
Gesellschaft

1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das jede begünstigte Gesellschaft 
eingetragen ist

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer jeder 
begünstigten Gesellschaft

1 Kennung

Unternehmensdaten Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt, gemäß Artikel 160b 
Absatz 2

1 Gruppe von Elementen

EUID Einheitliche Kennung der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

Rechtsform Art der Rechtsform der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Code
Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132

Firma Firma der Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt

1 Text

Sitz Sitz der Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt

1 Text

Registerbezeichnung Bezeichnung des Registers, in 
das die Gesellschaft, die die 
Spaltung vornimmt, eingetragen 
ist

1 Text

Eintragungsnummer Eintragungsnummer der 
Gesellschaft, die die Spaltung 
vornimmt

1 Kennung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

Die Meldung kann auch technische Daten enthalten, die für ihre ordnungsgemäße Übermittlung erforderlich sind.

Der Informationsaustausch umfasst auch technische Mitteilungen, die im Hinblick auf die Eingangsbestätigung, 
Protokollierung und Berichterstattung erforderlich sind.

7. Struktur des standardisierten Nachrichtenformats

Der Informationsaustausch zwischen den Registern, der Plattform und dem Portal erfolgt auf der Grundlage standardisierter 
Datenstrukturierungsmethoden und mittels eines standardisierten Nachrichtenformats wie XML.

8. Für die Plattform bereitzustellende Daten

Damit die Plattform ihre Aufgaben erfüllen kann, sind folgende Arten von Daten bereitzustellen:

a) Daten zur Identifizierung der mit der Plattform verbundenen Systeme. Diese Daten können aus URLs oder aus sonstigen 
Zahlen oder Codes bestehen, die eine eindeutige Identifizierung jedes Systems innerhalb des BRIS ermöglichen;

DE Amtsblatt der Europäischen Union 25.6.2021                                                                                                                                         L 225/41  



b) ein Index der in Artikel 19 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 aufgeführten Angaben. Mithilfe dieser Daten soll 
gewährleistet werden, dass der Suchdienst kohärente und rasche Ergebnisse liefert. Werden diese Daten nicht der 
Plattform für Indexierungszwecke zur Verfügung gestellt, machen die Mitgliedstaaten die betreffenden Angaben auf 
eine andere Weise für den Suchdienst zugänglich, die denselben Dienstumfang wie die Plattform gewährleistet.

c) einheitliche Kennungen von Gesellschaften gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und einheitliche 
Kennungen von Zweigniederlassungen gemäß Artikel 29 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2017/1132. Diese Kennungen 
werden verwendet, um die Interoperabilität der Register im Rahmen der Plattform sicherzustellen;

d) alle sonstigen Betriebsdaten, die erforderlich sind, damit die Plattform das ordnungsgemäße und effiziente Funktionieren 
des Suchdienstes und die Interoperabilität der Register gewährleisten kann. Diese Daten können Codelisten, 
Referenzdaten, Glossare und Übersetzungen dieser Metadaten sowie Protokollierungs- und Berichterstattungsdaten 
umfassen.

Die Daten und Metadaten, mit denen die Plattform umgeht, werden im Einklang mit den in Abschnitt 3 dieses Anhangs 
genannten Sicherheitsstandards verarbeitet und gespeichert.

9. Struktur und Verwendung der einheitlichen Kennung

Die für die Kommunikation zwischen den Registern verwendete einheitliche Kennung wird als „EUID“ („European Unique 
Identifier“: europäische einheitliche Kennung) bezeichnet.

Die Struktur der EUID entspricht den Anforderungen von ISO 6523 und umfasst folgende Elemente:

EUID-Element Beschreibung Zusätzliche Beschreibung

Ländercode Elemente, die eine Identifizierung des Mitgliedstaats 
ermöglichen, in dem sich das Register befindet

obligatorisch

Registerkennung Elemente, die eine Identifizierung des inländischen 
Herkunftsregisters der Gesellschaft bzw. der 
Zweigniederlassung ermöglichen

obligatorisch

Eintragungsnummer Nummer der Eintragung der Gesellschaft/Zweigniederlassung 
im inländischen Herkunftsregister

obligatorisch

Prüfziffer Elemente, die die Vermeidung von Fehlern bei der 
Identifizierung ermöglichen

optional

Die EUID wird verwendet, um Gesellschaften und Zweigniederlassungen für die Zwecke des Informationsaustauschs 
zwischen den Registern über die Plattform eindeutig zu identifizieren.

10. Betriebsmethoden des Systems und von der Plattform bereitgestellte IT-Dienste

Für die Verbreitung und den Austausch von Informationen liegen dem System folgende technische Maßnahmen zugrunde:
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Zur Erstellung von Mitteilungen in der jeweiligen Sprachfassung stellt die Plattform Referenzdatenartefakte wie Code-Listen, 
kontrollierte Vokabulare und Glossare bereit. Gegebenenfalls werden diese in die EU-Amtssprachen übersetzt. Soweit 
möglich, werden anerkannte Standards und standardisierte Mitteilungen verwendet.

Die Kommission wird die Mitgliedstaaten über weitere Einzelheiten des technischen Betriebs und der Implementierung der 
von der Plattform bereitgestellten IT-Dienste unterrichten.

11. Suchkriterien

Bei einer Suche ist mindestens ein Land auszuwählen.

Das Portal bietet folgende harmonisierte Suchkriterien an:

— Firma der Gesellschaft;

— Eintragungsnummer der Gesellschaft oder der Zweigniederlassung im inländischen Register.

Gegebenenfalls kann das Portal weitere Suchkriterien anbieten.

12. Zahlungsmodalitäten

Im Falle von Dokumenten und Angaben, die über das BRIS im Europäischen Justizportal zur Verfügung gestellt werden und 
für die die Mitgliedstaaten Gebühren erheben, ermöglicht das System den Nutzern eine Online-Zahlung mittels allgemein 
verbreiteter Zahlungsarten wie Kredit- und Debitkartenzahlungen.

Das System kann auch alternative Formen der Online-Zahlung wie Banküberweisungen oder virtuelle Geldbörsen 
(eingezahltes Guthaben) vorsehen.

13. Erläuternde Hinweise

Den in Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2017/1132 genannten Angaben und Dokumentenarten fügen die Mitgliedstaaten 
folgende erläuternde Hinweise hinzu:

a) Kurzbezeichnung jeder Angabe und jedes Dokuments (z. B. „Satzung“);

b) gegebenenfalls eine kurze Beschreibung des Inhalts jedes Dokuments bzw. jeder Angabe, u. a. optionale Informationen 
zur Rechtsgültigkeit von Dokumenten.

14. Verfügbarkeit der Dienste

Die Dienste werden 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche erbracht, wobei die Verfügbarkeitsquote des Systems 
ohne planmäßige Wartungen bei mindestens 98 % liegen muss.

Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission im Voraus von Wartungsarbeiten in Kenntnis. Dabei gelten folgende Fristen:

a) 5 Arbeitstage vor Wartungsarbeiten, die eine Nichtverfügbarkeit von bis zu 4 Stunden zur Folge haben können;

b) 10 Arbeitstage vor Wartungsarbeiten, die eine Nichtverfügbarkeit von bis zu 12 Stunden zur Folge haben können;

c) 30 Arbeitstage vor Wartungsarbeiten an der Infrastruktur des Datenzentrums, die eine Nichtverfügbarkeit von bis zu 
6 Tagen pro Jahr zur Folge haben können.

Soweit möglich, werden Wartungsarbeiten außerhalb der Arbeitszeiten (19.00 Uhr bis 8.00 Uhr MEZ) geplant.

Sofern Mitgliedstaaten feste wöchentliche Wartungszeiten festgelegt haben, unterrichten sie die Kommission darüber, an 
welchem Wochentag und zu welchen Uhrzeiten solche festen wöchentlichen Wartungszeiten geplant sind. Unbeschadet 
der unter den Buchstaben a bis c genannten Verpflichtungen können Mitgliedstaaten, wenn ihre Systeme während solcher 
fester Wartungszeiten nicht verfügbar sind, davon absehen, die Kommission jedes Mal davon in Kenntnis zu setzen.

Im Falle eines unerwarteten technischen Versagens ihrer Systeme unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Systems und, soweit bekannt, über den geplanten Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme des Dienstes.

Im Falle eines unerwarteten Ausfalls der zentralen Plattform oder des Portals unterrichtet die Kommission die 
Mitgliedstaaten unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Plattform oder des Portals und, soweit bekannt, über den 
geplanten Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Dienstes.
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15. Optionale Zugangspunkte

15.1. Optionale Zugangspunkte zum BRIS gemäß Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132

15.1.1. Ve r f a h r e n

Die Mitgliedstaaten machen Angaben zum geplanten Zeitpunkt der Einrichtung der optionalen Zugangspunkte, zur Zahl 
der optionalen Zugangspunkte, die mit der Plattform verbunden werden, und zu den Kontaktdaten der Person/en, die für 
die Zwecke der Herstellung der technischen Verbindung kontaktiert werden kann/können.

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten die nötigen technischen Einzelheiten mit und leistet die erforderliche technische 
Unterstützung bei den Tests und der Einrichtung der Verbindung zwischen den einzelnen optionalen Zugangspunkten und 
der Plattform.

15.1.2. Te c hn i s c h e  A n fo r d e r u n g e n

Bei der Verbindung optionaler Zugangspunkte mit der Plattform halten die Mitgliedstaaten die einschlägigen technischen 
Spezifikationen dieses Anhangs ein, einschließlich der Sicherheitsanforderungen an die Datenübermittlung über optionale 
Zugangspunkte.

Muss über einen optionalen Zugangspunkt eine Zahlung geleistet werden, bieten die Mitgliedstaaten die Zahlungsarten 
ihrer Wahl an und wickeln die entsprechenden Zahlungsvorgänge ab.

Die Mitgliedstaaten führen geeignete Tests durch, bevor die Verbindung mit der Plattform freigeschaltet wird und bevor 
wesentliche Änderungen an einer bestehenden Verbindung vorgenommen werden.

Nach erfolgreicher Verbindung des optionalen Zugangspunkts mit der Plattform unterrichten die Mitgliedstaaten die 
Kommission über jede anstehende wesentliche Änderung, die den Zugangspunkt betrifft und das Funktionieren der 
Plattform beeinträchtigen könnte, insbesondere über die Schließung des Zugangspunkts. Die Mitgliedstaaten machen 
hinreichende technische Angaben zu der betreffenden Änderung, sodass etwaigen damit verbundenen Änderungen 
Rechnung getragen werden kann.

Die Mitgliedstaaten weisen an jedem optionalen Zugangspunkt darauf hin, dass der Suchdienst über das BRIS betrieben 
wird.

15.2. Optionale Zugangspunkte zum BRIS gemäß Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132

15.2.1. Ve r f a h r e n

Die Kommission bewertet alle eingegangenen Anträge auf Einrichtung eines optionalen Zugangspunkts gemäß Artikel 22 
Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132.

Der Antragsteller muss alle für eine ordnungsgemäße Bewertung des Antrags erforderlichen Informationen zur Verfügung 
stellen.

Die Kommission teilt dem Antragsteller die nötigen technischen Einzelheiten mit und leistet die erforderliche technische 
Unterstützung bei den Tests und der Einrichtung der einzelnen optionalen Zugangspunkte zu der Plattform.

15.2.2. Te c hn i s c h e  A n fo r d e r u n g e n

Bei der Einrichtung optionaler Zugangspunkte zu der Plattform hält der Antragsteller die einschlägigen technischen 
Spezifikationen dieses Anhangs ein, einschließlich der Sicherheitsanforderungen an die Datenübermittlung über optionale 
Zugangspunkte.

Muss über einen optionalen Zugangspunkt eine Zahlung geleistet werden, bietet der Antragsteller die Zahlungsarten seiner 
Wahl an und wickelt die entsprechenden Zahlungsvorgänge ab.

Der Antragsteller führt geeignete Tests durch, bevor die Einrichtung der Plattform freigeschaltet wird und bevor wesentliche 
Änderungen an einer bestehenden Verbindung vorgenommen werden.

Nach erfolgreicher Einrichtung des optionalen Zugangspunkts zu der Plattform unterrichtet der Antragsteller die 
Kommission über jede anstehende wesentliche Änderung, die den Zugangspunkt betrifft und das Funktionieren der 
Plattform beeinträchtigen könnte, insbesondere über die Schließung des Zugangspunkts. Der Antragsteller macht 
hinreichende technische Angaben zu der betreffenden Änderung, sodass etwaigen damit verbundenen Änderungen 
Rechnung getragen werden kann.

Der Antragsteller weist an jedem optionalen Zugangspunkt darauf hin, dass der Suchdienst über das BRIS betrieben wird.
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15.3. Anforderungen an optionale Zugangspunkte gemäß Artikel 22 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2

Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über einen eingegangenen Antrag.

Die technischen Anforderungen umfassen auch Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass optionale 
Zugangspunkte weder das ordnungsgemäße Funktionieren des BRIS noch die Einhaltung der Sicherheits- und Datenschut
zanforderungen beeinträchtigen, wobei die jeweilige Verantwortlichkeit jeder Partei innerhalb des Teils des Systems unter 
ihrer technischen Kontrolle angemessen berücksichtigt wird.

16. Austausch von Informationen über disqualifizierte Geschäftsführer

16.1. Einleitung

Der in Artikel 13i Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2017/1132 vorgesehene Informationsaustausch erstreckt sich auf Fälle, in 
denen eine Person aufgrund einer Entscheidung eines Gerichts oder einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats gemäß 
dessen nationalem Recht für eine Tätigkeit als Geschäftsführer einer Gesellschaft einer der in Anhang II dieser Richtlinie 
aufgeführten Kategorien disqualifiziert ist.

Der Informationsaustausch erstreckt sich nicht auf Fälle, in denen eine Person nach nationalem Recht allgemein 
geschäftsunfähig ist oder aufgrund einer Entscheidung eines Gerichts oder einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats 
gemäß dessen nationalem Recht in ihrer allgemeinen Rechtsfähigkeit eingeschränkt ist und daher nicht Geschäftsführer 
einer Gesellschaft der in Absatz 1 genannten Kategorie werden kann.

Der Informationsaustausch erstreckt sich nicht auf Fälle, die auf besonderen Vorschriften des Unionsrechts beruhen, wie 
z. B. den Vorschriften in Bezug auf Eignung und Verhalten gemäß Artikel 91 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (1).

Wenn nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats juristische Personen als Geschäftsführer von Gesellschaften der in 
Absatz 1 genannten Kategorie zugelassen sind, fallen diese juristischen Personen in den Anwendungsbereich des 
Informationsaustauschs. Jeder Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit, ob diese 
Möglichkeit in seinen nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist.

16.2. Verfahren des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten

Für den Informationsaustausch zwischen den Registern gemäß Artikel 13i der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird folgendes 
Verfahren angewandt.

Die Abfragen und Antworten gemäß diesem Abschnitt werden unter Verwendung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
über das BRIS übertragen.

Die Mitgliedstaaten tauschen die Informationen aus, die erforderlich sind, um Abfragen und Antworten gemäß diesem 
Abschnitt, die dieselbe Anforderung betreffen, zu korrelieren.

16.2.1. E r s t e  E b e n e  d e s  I n fo r m a t i o n s a u s t a u s c h s

16.2.1.1. Abfrage zur Disqualifikation — erste Ebene

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können über das BRIS von einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
Informationen darüber anfordern, ob eine Person, die sich als Geschäftsführer einer Gesellschaft einer der in Anhang II der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 aufgeführten Kategorien bewirbt, disqualifiziert ist oder in einem ihrer Register eingetragen ist, 
die Informationen enthalten, die für die Disqualifikation von Geschäftsführern relevant sind.

Der ersuchende Mitgliedstaat entscheidet, an welchen Mitgliedstaat bzw. welche Mitgliedstaaten die Anfrage gerichtet wird. 
Die Abfragen sind so zu stellen, dass ein wirksamer, effizienter und rascher Informationsaustausch ermöglicht wird.

Jede Abfrage betrifft nur eine Person und liefert die Daten zur Identifizierung dieser Person. Der ersuchende Mitgliedstaat 
verarbeitet diese Daten im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nur 
notwendige Daten und nur Daten über den betreffenden Antragsteller ausgetauscht werden.

16.2.1.2 Antwort zur Disqualifikation — erste Ebene

Nach Eingang der Abfrage übermitteln die zuständigen Behörden des ersuchten Mitgliedstaats unverzüglich eine Antwort 
über das BRIS.

(1) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
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Aus der Antwort muss hervorgehen, ob die in der Abfrage identifizierte Person disqualifiziert ist oder in einem der Register 
des ersuchten Mitgliedstaats eingetragen ist, die Informationen enthalten, die für die Disqualifikation von Geschäftsführern 
relevant sind.

Falls die Antwort lautet, dass die Person disqualifiziert ist oder in einem der Register eingetragen ist, die Informationen 
enthalten, die für die Disqualifikation von Geschäftsführern relevant sind, kann der ersuchte Mitgliedstaat in seiner 
Antwort angeben, welche spezifischen, vom ersuchenden Mitgliedstaat bereitgestellten Daten mit den im ersuchten 
Mitgliedstaat verfügbaren Daten übereinstimmen, und welche spezifischen, in der Abfrage enthaltenen Daten vom 
ersuchten Mitgliedstaat nicht bestätigt werden können, da sie in dessen Registern nicht vorhanden sind.

Falls erforderlich, kann der ersuchte Mitgliedstaat den ersuchenden Mitgliedstaat um weitere Daten bitten, um die eindeutige 
Identifizierung der Person zu gewährleisten. Diese Daten werden im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 
verarbeitet.

16.2.2. Z w e i t e  E b e n e  d e s  I n fo r m a t i o n s a u s t a u s c hs

Der Austausch zusätzlicher Informationen kann außer über das BRIS auch durch andere geeignete Mittel erfolgen. Wird die 
zweite Ebene des Informationsaustauschs über das BRIS durchgeführt, so gelten die Regelungen der Punkte 16.2.2.1, 
16.2.2.2, 16.3.3 und 16.3.4.

16.2.2.1. Abfrage zur Disqualifikation — zweite Ebene

Falls ein ersuchter Mitgliedstaat in der Antwort der ersten Ebene angibt, dass eine bestimmte Person disqualifiziert ist oder 
in einem seiner Register eingetragen ist, die Informationen enthalten, die für die Disqualifikation von Geschäftsführern 
relevant sind, können die ersuchenden Mitgliedstaaten weitere Informationen aus dem ersuchten Mitgliedstaat über die in 
der Abfrage der ersten Ebene identifizierte Person anfordern.

Die Abfrage der zweiten Ebene muss dieselbe Person betreffen wie die Abfrage der ersten Ebene und die Antwort der ersten 
Ebene.

16.2.2.2 Antwort zur Disqualifikation — zweite Ebene

Der ersuchte Mitgliedstaat kann gemäß seinem nationalen Recht entscheiden, welche zusätzlichen Informationen er 
bereitstellt. Falls das nationale Recht dieses Mitgliedstaats einen weiteren Informationsaustausch nicht zulässt, unterrichtet 
der ersuchte Mitgliedstaat den ersuchenden Mitgliedstaat entsprechend.

16.3. Genaue Liste der Daten

Beim Informationsaustausch über disqualifizierte Geschäftsführer stellen die Mitgliedstaaten die folgenden Daten bereit:

16.3.1. A b f r a ge  z u r  D i s q u a l i f i k a t i o n  —  e r s t e  E b e n e

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Abfrage

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Abfrage ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des Registers 
des ersuchten Mitgliedstaats

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Abfrage zur Disqualifikation — erste 
Ebene
Wenn die Person, die sich als 
Geschäftsführer bewirbt, eine 
natürliche Person ist
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Vorname Vorname der Person, die sich als 
Geschäftsführer bewirbt

1 Text

Zuname Zuname der Person, die sich als 
Geschäftsführer bewirbt

1 Text

Geburtsdatum Geburtsdatum der Person, die 
sich als Geschäftsführer bewirbt

1 Datum

Weitere Daten zur Identifizierung Weitere Daten, die nach dem 
nationalen Recht des 
ersuchenden Mitgliedstaats und 
im Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2016/679 verarbeitet 
werden

0…n Text/Datum/Kennung

Abfrage zur Disqualifikation — erste 
Ebene
Wenn die Person, die sich als 
Geschäftsführer bewirbt, eine 
juristische Person ist

Name der juristischen Person Name der juristischen Person, 
die sich als Geschäftsführer 
bewirbt

1 Text

Rechtsform Rechtsform der juristischen 
Person, die sich als 
Geschäftsführer bewirbt

1 Code

Gemäß Anhang II der Richtlinie 
(EU) 2017/1132 bezogen auf die 
darin genannte Gesellschaft oder 
eine andere Rechtsform, wenn die 
juristische Person nicht in den 
Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 fällt

EUID EUID, wenn es eine Gesellschaft 
einer der in Anhang II der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 
aufgeführten Kategorien ist

1 Kennung

Andere Eintragungsnummer Andere Eintragungsnummer, 
falls es sich nicht um eine 
Gesellschaft einer der in 
Anhang II der Richtlinie (EU)  
2017/1132 aufgeführten 
Kategorien handelt

0 Kennung

Alternative Kennungen Sonstige Kennungen der 
Gesellschaft (z. B. „Legal Entity 
Identifier“)

0…n Kennung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

Die Mitgliedstaaten stellen Informationen über die Mittel zur Identifizierung bereit, die für einen effizienten Informations
austausch über disqualifizierte Geschäftsführer erforderlich sind. Diese Informationen können in der Bereitstellung der 
Daten bestehen, die erforderlich sind, um die von einer Anforderung betroffenen Personen zu identifizieren.

Die Mitgliedstaaten können zur Identifizierung von Personen im Rahmen des Informationsaustauschs auch elektronische 
Mittel verwenden.

Abfragen, die sich auf eine juristische Person beziehen, werden nur an Mitgliedstaaten gerichtet, die juristische Personen als 
Geschäftsführer zulassen und die auch die Disqualifikation solcher juristischer Personen gestatten.
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16.3.2. A n t w o r t  z u r  D i s q u a l i f i k a t i o n  —  e r s t e  E b e n e

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Antwort

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die 
betreffende Antwort ausgibt

1 Datenstruktur der 
betreffenden Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des 
Registers des ersuchenden 
Mitgliedstaats

1 Datenstruktur der 
betreffenden Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Ja/Nein/Keine ausreichenden 
Daten für Identifizierung

„Ja“, wenn die Person 
disqualifiziert ist oder in 
einem der Register 
eingetragen ist, die 
Informationen enthalten, 
die für die Disqualifikation 
von Geschäftsführern 
relevant sind

„Nein“, wenn die Person 
nicht disqualifiziert ist oder 
nicht in einem der Register 
eingetragen ist, die 
Informationen enthalten, 
die für die Disqualifikation 
von Geschäftsführern 
relevant sind

„Keine ausreichenden Daten 
für Identifizierung“, wenn 
die bereitgestellten Daten 
keine eindeutige 
Identifizierung der Person 
zulassen und weitere 
Informationen erforderlich 
sind

1 Eine Option wählen

Weitere Daten zur 
Identifikation erforderlich

Angabe, welche Daten zur 
eindeutigen Identifizierung 
benötigt werden

1…n (nur bei „Keine 
ausreichenden Daten für 
Identifizierung“)

Text/Datum/Kennung

Über das BRIS wird keine 
Antwort der zweiten Ebene 
übermittelt

Bei „Ja“ als Option, um 
anzuzeigen, dass bei einer 
Abfrage der zweiten Ebene 
keine Antwort über das 
BRIS erfolgt

0 Die Option wählen

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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16.3.2.1 Bereitstellung weiterer Identifizierungsdaten

Falls der ersuchte Mitgliedstaat weitere Identifizierungsdaten benötigt, um eine eindeutige Identifizierung sicherstellen zu 
können, übermittelt der ersuchende Mitgliedstaat die Daten unter Verwendung des folgenden Nachrichtenformats:

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Abfrage

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Abfrage ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des Registers 
des ersuchten Mitgliedstaats

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Weitere Daten zur Identifizierung Weitere Daten, die vom 
ersuchten Mitgliedstaat 
angefordert werden, um eine 
eindeutige Identifizierung 
sicherzustellen, die gemäß dem 
nationalen Recht des 
ersuchenden Mitgliedstaats und 
im Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2016/679 verarbeitet 
werden

1…n Text/Datum/Kennung

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

16.3.3. A b f r a ge  z u r  D i s q u a l i f i k a t i o n  —  z w e i t e  E b e n e

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Abfrage

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Abfrage ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des Registers 
des ersuchten Mitgliedstaats

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Weitere Informationen anfordern Anforderung weiterer 
Informationen

1…n Anforderung weiterer 
Informationen zu wenigstens 
einem der folgenden Punkte:

— Gründe für die Disqualifika
tion nach nationalem Recht

— Datum der Entscheidung

— Dauer oder Gültigkeit der Dis
qualifikation
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— Aktenzeichen, ausgebende 
Stelle der Entscheidung

— Informationen zu etwaigen 
Einschränkungen dieser Dis
qualifikation (z. B. sektorspe
zifische Disqualifikationen)

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.

16.3.4. A n t w o r t  z u r  D i s q u a l i f i k a t i o n  —  z w e i t e  E b e n e

Datenart Beschreibung Kardinalität (1) Zusätzliche Beschreibung

Ausgabezeitpunkt Datum und Uhrzeit der 
Versendung der Antwort

1 Datum und Uhrzeit

Ausgebende Organisation Name/Kennung der 
Organisation, die die betreffende 
Antwort ausgibt

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Empfängerorganisation Name/Kennung des Registers 
des ersuchenden Mitgliedstaats

1 Datenstruktur der betreffenden 
Partei

Rechtsquellen Verweis auf einschlägige 
nationale oder 
EU-Rechtsvorschriften

0…n Text

Weitere Informationen Anforderung weiterer 
Informationen

1…n Weitere Informationen zu 
wenigstens einem der folgenden 
Punkte:

— Gründe für die Disqualifika
tion nach nationalem Recht

— Datum der Entscheidung

— Dauer oder Gültigkeit der Dis
qualifikation

— Aktenzeichen, ausgebende 
Stelle der Entscheidung

— Informationen zu etwaigen 
Einschränkungen dieser Dis
qualifikation (z. B. sektorspe
zifische Disqualifikationen)

— Es werden keine weiteren 
Informationen bereitgestellt, 
wenn das nationale Recht des 
Mitgliedstaats einen weiteren 
Informationsaustausch nicht 
zulässt — Daten auflisten, zu 
denen keine weiteren Infor
mationen bereitgestellt wer
den

(Anhängen von Unterlagen 
möglich)

(1) Kardinalität 0 bedeutet, dass die Daten optional sind. Kardinalität 1 bedeutet, dass die Daten obligatorisch sind. Kardinalität 0…n oder 
1…n bedeutet, dass mehr als ein Element derselben Datenart bereitgestellt werden kann.
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16.4. Funktionieren des Informationsaustauschs

Die Mitgliedstaaten melden, wenn sie aufgrund sehr vieler eingegangener Abfragen auf Schwierigkeiten stoßen. In diesem 
Fall prüfen die Kommission und die Mitgliedstaaten die Angelegenheit, um ein reibungsloses Funktionieren des 
Informationsaustauschs und die Weiterentwicklung des Systems sicherzustellen.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 25.6.2021                                                                                                                                         L 225/51  


	Vernehmlassungsbericht Abänderung des PGR, des NotarG, der Rechtssicherungs-Ordnung und des E-GovG.pdf
	1. Ausgangslage
	1.1 Richtlinie (EU) 2019/1151
	1.2 Durchführungsverordnung (EU) 2021/10423F
	1.3 Digitale Agenda Liechtenstein5F
	1.4 E-Government-Gesetz

	2. Begründung der Vorlage
	2.1 Allgemeines
	2.2 Eintragungsverfahren vor dem Handelsregister
	2.3 Identifizierung und Anerkennung von Identifizierungsmitteln
	2.4 Ausschlussgründe für Geschäftsführer bzw. Mitglieder der Verwaltung
	2.5 Elektronische Beurkundungen und Beglaubigungen
	2.6 Informationsaustausch

	3. Schwerpunkte der Vorlage
	3.1 Überblick
	3.2 Online-Gründung von Gesellschaften
	3.3 Online-Errichtung von Zweigniederlassungen
	3.4 Elektronische Anmeldung zur Eintragung von Änderungen und Löschungen
	3.5 Anerkennung von Identifizierungsmitteln für die Zwecke von Online-Verfahren
	3.6 Kontrolle der Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie Ausschlussgründe für die Bestellung von Geschäftsführern bzw. Mitgliedern der Verwaltung
	3.7 Zurverfügungstellung von Informationen
	3.8 Austausch von Informationen und Grundsatz der einmaligen Erfassung
	3.9 Angemessene und transparente Gebühren

	4. Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
	4.1 Personen- und Gesellschaftsrecht
	4.2 Notariatsgesetz
	4.3 Rechtssicherungs-Ordnung
	4.4 E-Government-Gesetz

	5. Verfassungsmässigkeit / Rechtliches
	6. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung
	7. Regierungsvorlagen
	7.1 Gesetz über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts
	7.2 Gesetz über die Abänderung des Notariatsgesetzes
	7.3 Gesetz über die Abänderung der Rechtssicherungs-Ordnung
	7.4 Gesetz über die Abänderung des E-Government-Gesetzes


	Beilage 1.pdf
	PDF leere Seite
	Beilage 2.pdf

